
Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 

Rhinstr. 137 
10315 Berlin 

Tel.: 030/54782352 
Fax: 030/54782309 

Email: aoec@aoec.de 
Internet: http://www.aoec.de 

 

 
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung  

 
„ Nachhal t ige Entw ick lung der  Tierproduk t ion in  der  

Al tmark“  
(4. Zw ischenber ich t ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftraggeber:  Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark 
 Akazienweg 25 
 39 576 Stendal 
 
Auftragnehmer: Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 
  Rhinstraße 137 
 10315 Berlin 

 
 
 

Berlin, April 2005 

 



 

 

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 
 

Rhinstraße 137 
D-10315 Berlin 

Tel:(030) 5478 2352 
(030) 5478 2354 

Fax:(030) 54782309 
Email: aoec@aoec.de 

Internet: http://www.aoec.de 
 

 

 
 

Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung  
 

„ Nachhal t ige Entw ick lung der  Tierproduk t ion in  der  
Al tmark“  

 
 

 

 
Teilleistung: 

 
„ Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen zur Emissionsminderung und zur Ener-

gieerzeugung in der Landwirtschaft insbesondere der Tierhaltung“  
 

4. Zwischenbericht 
 
 

 
 
 

Autoren: 
Dr. sc.agr. Rainer Friedel (Projektleiter) 

Dipl. agr. Ing. Markus Fertig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berlin, April 2005 
 
 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 3

Impressum 

 

Agro Öko-Consult Berlin  

Gesellschaft für biologische und gesunde Lebensweise mbH 

 

Geschäftsführer: Dr. sc. Agr. Rainer Friedel 

   Dr. agr. Gerd Lehmann 

 

Anschrift:  Rhinstr. 137, 10315 Berlin 

   Tel.: (030) 5478 2354  FAX: (030) 5478 2309 

    (030) 5478 2352 

    

   Email:aoec@aoec.de 

   Internet: http://www.aoec.de 

 

Bankverbindung: Deutsche Bank   Konto-Nr. 605 62 04 

        BLZ:  100 700 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Haftung für Irrtümer und Druckfehler kann nicht übernommen werden. 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 4

Inhalt .................................................................................................................. Seite 

1 1 

2 Einführung .........................................................................................................1 

2.1 ZWECK DES VORLIEGENDEN 4. ZWISCHENBERICHTS .................................................1 
2.2 FACHLICHE PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG ..................................................1 
2.3 VORGEHENSWEISE .................................................................................................2 
2.4 EINBEZIEHUNG DER NUTZER UND DER ÖFFENTLICHKEIT............................................3 
2.5 ERNEUERBARE ENERGIE: EINE MOMENTAUFNAHME IN DEUTSCHLAND.......................3 
2.6 BIOLOGIE UND TECHNOLOGIE DER BIOGASERZEUGUNG – EIN ÜBERBLICK..................6 

3 Rechtliche Grundlagen .....................................................................................9 

3.1 GENEHMIGUNG VON BIOGASANLAGEN......................................................................9 
3.1.1 Baurechtliches Genehmigungsverfahren .............................................................. 11 
3.1.2 Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren........................................ 12 
3.1.3 Anlagenbezogene Anforderungen an Biogasanlagen .......................................... 13 

3.2 GESETZ FÜR DEN VORRANG ERNEUERBARER ENERGIEN (EEG)..............................14 
3.2.1 Mindestvergütung bzw. Grundvergütung .............................................................. 14 
3.2.2 „NawaRo-Bonus“................................................................................................... 16 
3.2.3 „Kraft-Wärme-Kopplungsbonus“ ........................................................................... 17 
3.2.4 Technologie- bzw. Innovationsbonus.................................................................... 18 

4 Das Biogaspotenzial aus der Tierhaltung in der Altmark ............................18 

4.1 DEFINITIONEN.......................................................................................................18 
4.2 DAS WIRTSCHAFTLICHE BIOGASPOTENZIAL AUS TIERISCHEN EXKREMENTEN, 

EINSTREU UND FUTTERRESTEN .............................................................................20 
4.3 BIOGASPOTENZIAL AUS ERNTERÜCKSTÄNDEN UND MAIS.........................................23 
4.4 SUMMIERUNG DER STROMEINSPEISEPOTENZIALE DURCH BIOGAS AUS DER 

LANDWIRTSCHAFT ................................................................................................25 

5 Emissionsminderungspotenziale durch Biogasanlagen in der Altmark ....26 

5.1 GERUCHSEMISSIONEN ..........................................................................................26 
5.2 LACHGAS-(N2O)-EMISSIONEN ...............................................................................27 
5.3 AMMONIAK-(NH3)-EMISSIONEN..............................................................................27 
5.4 METHAN-EMISSIONEN ...........................................................................................30 
5.5 QUALITATIVE BEWERTUNG DES EMISSIONSMINDERUNGSPOTENZIALS DURCH 

DEN EINSATZ VON BIOGASANLAGEN.......................................................................31 

6 Stand der Biogaserzeugung in der Altmark .................................................32 

7 Hemmnisse bei der Nutzung des vorhandenen Biogaspotenziales ...........35 

8 Wirtschaftlichkeit und Finanzierung einer Biogasanlage............................36 

8.1 BIOGAS ALS BAUSTEIN ZUR EINKOMMENSDIVERSIFIZIERUNG FÜR 
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBEN DER ALTMARK .................................................36 

8.2 VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEIT DURCH VERWERTUNG VON 
WÄRMEENERGIE...................................................................................................38 

8.3 UMSETZUNG VON BASEL II – AUSWIRKUNGEN AUF DEN AGRARKREDIT.....................39 
8.4 FINANZIERUNG EINER BIOGASANLAGEN DURCH EINEN BANKKREDIT .........................41 
8.5 FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR BIOGASANLAGEN IN SACHSEN-ANHALT ......................43 
8.6 ALTERNATIVE FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR REALISIERUNG VON 

BIOGASANLAGEN ..................................................................................................46 
8.6.1 Errichtung einer Gemeinschaftsanlage ................................................................. 46 
8.6.2 Gründung einer Kommanditgesellschaft ............................................................... 46 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 5

8.6.3 Contracting ............................................................................................................ 47 

9 Alternative Einsatzmöglichkeiten von Biogas in der Altmark .....................48 

9.1 EINSPEISUNG IN DAS ALTMARKINTERNE GASNETZ – EINE EINMALIGE 
MÖGLICHKEIT! ......................................................................................................49 

9.2 DIREKTEINSPEISUNG VON AUFBEREITETEM BIOGAS IN DAS ERDGASNETZ .................52 
9.3 VERWENDUNG VON BIOGAS ALS TREIBSTOFF .........................................................53 

10 Konzepte zur besseren Nutzung des Biogaspotenzials in der Altmark .....55 

10.1 AUFBAU EINES BIOGASINVESTORENNETZWERKES ZUR BESSEREN NUTZUNG DES 
BIOGASPOTENZIALS IN DER ALTMARK.....................................................................55 

10.2 PROJEKTBLATT: BIOGASINVESTORENNETZWERK ....................................................59 

11 Schlussbetrachtung........................................................................................62 

12 Quellenverzeichnis .........................................................................................66 

13 Anlagen ............................................................................................................67 

 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 6

Abbildungsverzeichnis........................................................................................Seite 
 

Abbildung 1 Struktur des Primärenergieverbrauches in Deutschland 2004 .................4 

Abbildung 2:  Struktur der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 
Deutschland 2004.........................................................................................5 

Abbildung 3:  Schematische Darstellung einer BG-Anlage in einem 
landwirtschaftlichem Unternehmen............................................................7 

Abbildung 4: Ansicht einer Pilotanlage in Barnstedt zur Verringerung der 
Ammonikemissionen aus einer Biogasanlage.........................................29 

Abbildung 5:  Standorte von nach BimSchV genehmgungspflichtigen 
Tierproduktionsanlagen und von Biogasanlagen in der Altmark – Stand: 
04/2005........................................................................................................34 

Abbildung 6 Struktur und Funtion des Biogasinvestorennetzwerkes Altmark...........57 

 

 

 

Tabellenverzeichnis.............................................................................................Seite 

 

Tabelle 1: Gasertrag und Methangehalt von Wirtschaftdüngern und ausgewählten 
Kofermenten .................................................................................................7 

Tabelle 2: Einteilung der Verfahren zur Biogaserzeugung nach verschiedenen 
Kriterien ........................................................................................................9 

Tabelle 3: Mindestgrundvergütungen für Strom aus Biomasse nach EEG 
21.07.2004...................................................................................................15 

Tabelle 4: Vergütungszuschläge (Boni) nach EEG ...................................................15 

Tabelle 5: Verteilung des Biogaspotenzials nach Tierarten auf Basis von 
Exkrementen aus der Viehaltung in der Altmark im Jahr 2001...............22 

Tabelle 6: Berechnung der Energiemengen aus Maisanbau in der Altmark ...........24 

Tabelle 7 Stromeinspeisepotenziale durch Biogas aus der Landwirtschaft ..........25 

Tabelle 8: Durchschnittlicher Stromverbrauch in der Bundesrepublik pro Person25 

Tabelle 9: Biogas/BHKW-Anlagen in der Altmark – Stand 04/2005..........................33 

Tabelle 10: Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Errichtung von 
Biogasanlagen (Stand März 2005).............................................................45 

Tabelle 11: Berechnung der Fläche für die Erzeugung von 6,25 Mio m³ Biogas/a 
durch Silomais und Grassilage zu jeweils 50% .......................................51 

Tabelle 12: Beispielhafte und nicht rechtsverbindliche Liste von Stoffen, die zum 
Bezug des NawaRo-Bonus berechtigen. ..................................................69 

Tabelle 13:  Langfristiges Nutzungspotenzial erneuerbarer Energien für die Strom- 
und Wärmeerzeugung sowie den Kraftstoffverbrauch in Deutschland .70 

  
 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 7

Zusammenfassung 
Mit dem Vertrag vom 14.03.2003 beauftragte das Amt für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung Altmark (ALF) die Agro-Öko-Consult Berlin GmbH (AÖC) mit der Erstellung einer the-
menbezogenen Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP). Die außerordentliche Dyna-
mik in und das große Interesse an der Thematik „Biogaserzeugung“ sowie die für die Tierhal-
tungsunternehmen in der Altmark aktuell sehr günstigen Voraussetzungen für den Betrieb 
von Biogasanlagen veranlassten die Gutachter, einen zusätzlichen Zwischenbericht zu er-
stellen, der sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieses Berichtes sind: 

1. Die Größenstruktur, d.h. die hohe Anzahl von Tierhaltungsstandorten (über 250 
Standorte mit mehr als 100 Großvieheinheiten) mit entsprechender Flächenausstat-
tung lassen in der Altmark erwarten, dass das Betreiben einer Biogasanlage in vielen 
Tierhaltungsbetrieben prinzipiell rentabler durchgeführt werden kann als in Regionen, in 
denen sich vergleichsweise wenige „große“ Tierhaltungsanlagen befinden. Die Zielset-
zungen der Bundesregierung und der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, sowohl den 
klimaverträglichen und umweltfreundlichen Beitrag erneuerbarer Energien zur Deckung 
des Energiebedarfs zu fördern und stetig zu erhöhen als auch die Emissionen aus der 
Landwirtschaft zu senken, machen die Nutzung der Biogastechnologie in der traditionel-
len Tierhaltungsregion Altmark besonders interessant. 

2. Die Ergebnisse zeigen, dass das in der Altmark vorhandene wirtschaftliche Bio-
gaspotenzial ausreicht, um sämtliche altmärkischen Haushalte mit Strom zu ver-
sorgen. Es wird dargestellt, dass das Emissionsminderungspotenzial durch den Einsatz 
von Biogasanlagen in der Tierhaltung nur durch entsprechende Abdichtungen und emis-
sionsarme Techniken entlang der kompletten Prozesskette Tierproduktion insbesondere 
der Wirtschaftdüngerausbringung genutzt werden kann, zumal der Anteil an Ammonium-
verbindungen im vergorenen Substrat höher ist als in den unvergorenen Exkrementen. 

3. In der AEP wird auf die Hintergründe des bestehenden Widerspruchs eingegangen, 
dass es in der Altmark ein erhebliches Potenzial an Biomasse gibt und auch betriebliche 
Strukturen für eine sichere betriebswirtschaftliche Rentabilität bestehen und dennoch die 
Nutzung des Potenzials gegenwärtig fast nicht angegangen wird. 

4. Die Errichtung von Biogasanlagen ermöglicht zusätzliches Einkommen aus der Tier-
produktion. Insoweit wirkt die Biogasproduktion unmittelbar zur Rentabilitätsverbesserung 
der Tierproduktion und kann das Sinken der Bestände aufhalten. Außerdem sind zwar 
nicht sehr bedeutende, jedoch messbare Verringerungen von Emissionen aus der Tier-
produktion durch Biogasanlagen erreichbar, vor allem die von der Bevölkerung beklagte 
Geruchsemission. 

5. Die Bedingungen für den rentablen Betrieb einer Biogasanlage in der Altmark 
sind einerseits als außergewöhnlich gut zu bezeichnen, auf der anderen Seite existieren 
eine Reihe von (altmarkspezifischen) Hemmnissen, die verhindern, dass das vorhandene 
Potenzial stärker genutzt wird. Die Hemmnisse werden benannt und Hinweise sowie An-
regungen gegeben, wie sie überwunden werden können. Dabei wird insbesondere auf 
Finanzierungsfragen und Fördermöglichkeiten eingegangen sowie verschiedene 
Wärmenutzungskonzepte dargestellt. Ein in Zusammenarbeit mit dem Energielandschaf-
ten e.V. entwickeltes Konzept des Aufbaus eines Biogasinvestorennetzwerkes könnte für 
viele Unternehmen die vorhandenen Hemmnisse minimieren und dazu beitragen, die An-
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zahl der Biogasanlagen in der Altmark zu erhöhen. Die Initiierung des Netzwerkes bedarf 
allerdings zwingend einer Anschubförderung. Neben der Verstromung von Biogas am Ort 
seiner Erzeugung bieten sich weitere Absatz- und Verwertungsmöglichkeiten, die gerade 
in der Altmark zukünftig von großem Interesse sein könnten. 

6. Nach einer Darstellung der wesentlichen Änderungen des novellierten Erneuerbaren 
Energie Gesetzes (EEG) und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Land-
wirtschaft wird zunächst das wirtschaftliche Biogaspotenzial und anschließend das 
(qualitative) Emissionsminderungspotenzial berechnet und dargelegt. Anhand der in 
Großvieheinheiten (GV) umgerechneten Tierzahlen aller Tierhaltungsstandorte mit mehr 
als 100 GV, dem anfallenden Einstreumaterial und den Futterresten wird unter Berück-
sichtigung von Weidezeiten zunächst die mögliche Stromerzeugungsmenge aus tieri-
schen Exkrementen berechnet. Anschließend wird beispielhaft an der vorwiegend für die 
Biogasnutzung eingesetzten C-4-Pflanze Mais unter Verwendung von altmärkischen 
Durchschnittserträgen und einer Flächenverfügbarkeit von 10 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche das Stromerzeugungspotenzial aus pflanzlichen Substraten errechnet. 

7. Insbesondere in den häufig in der Altmark anzutreffenden Fällen, wo eine Nutzung 
der Wärme aus dem Verstromungsprozess schwierig oder unmöglich ist, ließe sich der 
Wirkungsgrad der Energieerzeugung von Biogasanlagen erheblich erhöhen, wenn Pro-
zessketten aufgebaut werden, die das Gas entweder 

·  in das „altmarkinterne“ Gasleitungsnetz einspeisen oder  
·  direkt in das Erdgasverbundleitungsnetz einspeisen oder 
·  als Treibstoff für Fahrzeuge sowie landwirtschaftliche Maschinen 

nutzen. 

8. Durch die europaweit einzigartige altmarkinterne Gasinfrastruktur ergeben sich be-
sondere Chancen für die Biogasproduktion im Altmarkkreis Salzwedel, zumal die Gasla-
gerstätten weitestgehend erschöpft sind und der Betreiber dieser Infrastruktur an einer al-
ternativern Weiternutzung der Gasfeldstationen und des Leitungsnetzes interessiert ist. 
Die Ansiedlung von Biogasanlagen auf die acht vorhandenen Gasfeldstationen könnte 
ein ebenfalls vorhandenes Gasturbinenwerk versorgen.  

Die durchgeführte Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass für die hundertprozentige 
Versorgung eines bereits vorhandenen 11,5 Megawatt Gasturbinenkraftwerkes in Steinitz 
rund 50 Mio. m³ Biogas/a erzeugt werden müssten. Ohne den Einsatz von tierischen Ex-
krementen ist dafür eine Fläche von 11.200 ha notwendig. Zur Überprüfung und Konkre-
tisierung der gemachten Ausgangsdaten sollte eine Machbarkeitsstudie im Anschluss an 
die AEP durchgeführt werden, die regionalwirtschaftlichen Effekte für die Landwirtschaft 
und weitere Wirtschaftszweige darstellt und als Grundlage für eine Investitionsentschei-
dung dient. 
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2 Einführung 

2 . 1  Z w e c k  d e s  v o r l i e g e n d e n  4 .  Z w i s c h e n b e r i c h t s  

Mit dem Vertrag vom 14.03.2003 beauftragte das Amt für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung Altmark (ALF) die Agro-Öko-Consult Berlin GmbH (AÖC) mit der Erstellung einer the-
menbezogenen Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP).  

Die Komplexität und Vielschichtigkeit der durch die Leistungsbeschreibung vorgegebenen 
Themengebiete veranlasste die AÖC mit Zustimmung des ALF, das Gutachten in die folgen-
den fünf Handlungsstrategien (Aufgabenschwerpunkte), die sich aus der Leistungsbeschrei-
bung und den zu Beginn der Bearbeitung durchgeführten Recherchen ableiten, zu untertei-
len (siehe dazu auch die Zwischenberichte 1–3).  

1. Erfassung und Bewertung von Tierhaltungsanlagen und Tierhaltungsstandorten mit 
mehr als 50 Großvieheinheiten (GV) 

2. Untersuchungen von Emissionen aus Tierhaltungsanlagen und sich hieraus erge-
bende Minderungspotentiale für den Betreiber 

3. Evaluierung von Standorten der Tierhaltung nach dem Ausschlussprinzip 
4. Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen zur Emissionsminderung und zur  

Energieerzeugung in der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung 
5. Aufzeigen von Potenzialen zum Aufbau nachhaltig entwicklungsfähiger Strukturen 

und regionaler Wirtschaftskreisläufe der Tierhaltung und nachgelagerter Gewerbe 

Die außerordentliche Dynamik in und das große Interesse an der Thematik des 4. Arbeits-
schwerpunktes sowie die für die Tierhaltungsunternehmen in der Altmark aktuell sehr günsti-
gen Voraussetzungen für den Betrieb von Biogasanlagen veranlassten die Gutachter, einen 
zusätzlichen Zwischenbericht zu erstellen, der sich ausschließlich mit den „Möglichkeiten der 
Nutzung von Biogasanlagen zur Emissionsminderung und zur Energieerzeugung in der 
Landwirtschaft insbesondere der Tierhaltung“ befasst. 

Der vorliegende 4. Zwischenbericht stellt eine abgeschlossene Teilleistung dieses Aufga-
benschwerpunktes dar. Im Endbericht werden ähnlich wie zu den Arbeitsschwerpunkten 1–3 
lediglich die Ergebnisse in zusammenfassender Form dargestellt. 

2 . 2  F a c h l i c h e  P r o b l e m s t e l l u n g  u n d  Z i e l s e t z u n g  

Sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung von Sachsen-Anhalt verfolgen in 
Übereinstimmung mit dem Kyoto-Protokoll das Ziel, den klimaverträglichen und umwelt-
freundlichen Beitrag erneuerbarer Energien zur Deckung des Energiebedarfs stetig zu erhö-
hen. Neben der Nutzung von Sonnenenergie sowie der Verwertung von Wasserkraft und 
Geothermie soll hierfür verstärkt die energetische Verwendung von Biomasse zum Einsatz 
kommen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Er-
zeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu fördern wurde im Juli 2004 die Novellie-
rung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) verabschiedet. Seitdem 
haben sich unter anderem die Bedingungen für den Betrieb von landwirtschaftlichen Biogas-
anlagen stark verbessert. 
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Für die Altmark, in der 30 % aller in Sachsen-Anhalt gehaltenen landwirtschaftlichen 
Nutztiere gehalten werden1, bieten sich durch die Verwertung von tierischen Exkre-
menten in Biogasanlagen ganz besondere Chancen, sowohl die Emissionen aus 
Tierhaltungsanlagen zu reduzieren als auch die regionale Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und anderen Wirtschaftsbereichen zu erhöhen. 

Sowohl die Biomassepotenzialstudie Altmark als auch der Biomassekatalog Sachsen-Anhalt 
kommen zu der Erkenntnis, dass für die Altmark die Erzeugung von Energie aus Biogas auf 
Basis von Gülle und Kofermenten Hauptverwertungszweig für Biomasse bleiben wird.2 

Ziel dieses Teilberichtes ist es, sowohl Behörden und Tierhaltungsanlagenbetreibern als 
auch Verbänden, Kapitalgebern und Anwohnern von landwirtschaftlichen Betrieben einen 
Überblick und eine Bewertung der altmarkspezifischen Situation der Biogaserzeugung durch 
Tierhaltungsanlagenbetreiber bereitzustellen. Die Erarbeitung von zwei Projektvorschlägen, 
welche u. a. die Rahmenbedingungen für die Biogasproduktion und -nutzung in der Altmark 
verbessern, soll den Nutzern des vorliegenden Teilberichtes der AEP Anregungen und Hin-
weise geben für: 

·  die Beteiligung an den vorgestellten Konzepten, 
·  die Entwicklung eigener Projektideen und 
·  eine lösungsorientierte Entscheidungsfindung im Rahmen der jeweiligen beruflichen 

Position im Zusammenhang mit der Biogasproduktion. 

2 . 3  V o r g e h e n s w e i s e  

Nach einer Darstellung des aktuellen Stellenwertes erneuerbarer Energien in Deutschland 
und einem Überblick über die Biologie und Technologie der Biogaserzeugung werden die 
rechtlichen Grundlagen, insbesondere die für die Landwirtschaft wichtigsten Neuerungen des 
EEG vorgestellt und die sich dadurch ergebenden Handlungsoptionen für die Landwirtschaft 
erörtert. 

Daran anschließend wird im Kapitel 3.2 zunächst das wirtschaftliche Biogaspotenzial in der 
Altmark berechnet und im Kapitel 4 die Möglichkeiten der Emissionsminderung aus Tierhal-
tungsanlagen durch den Einsatz von Biogasanlagen erörtert. 

Nach der Darstellung des derzeitigen Standes der Biogaserzeugung in der Altmark werden 
im 6. Kapitel die Hemmnisse für eine stärkere Realisierung des Biogaspotenzials identifiziert 
und anschließend die Wirtschaftlichkeit und die Finanzierung von Biogasanlagen unter be-
sonderer Berücksichtigung der altmarkspezifischen Situation dargestellt. Bevor im Kapitel 9 
ein Konzept zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Biogaserzeugung in der Alt-
mark vorgestellt wird, wird auf alternative Einsatzmöglichkeiten von Biogas und deren Rele-
vanz für die Altmark eingegangen. Die Einspeisung von Biogas in regionale Gasleitungssys-
teme wird dabei besonders ausführlich behandelt. 

                                                
1 http://www.stala.sachsen-

anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/413/41311/Viehbestand_in_GV_nach_Kreisen.html 
2  „Für die Region (Altmark Anm. d. Verfassers) wird die Erzeugung von Energie aus Biogas auf Basis von Gülle 

und Kofermenten Hauptverwertungszweig für Biomasse bleiben“. Biomassetopografie Altmark, 2004 – Teil 2 
S.1 

 „Auf Grund der relativ guten Bedingungen im Bereich der Biogaserzeugung, sollte im Rahmen weiterer Unter-
suchungen zu den Nutzungsmöglichkeiten ggf. eine Schwerpunktsetzung auf landwirtschaftliche Biogasanla-
gen erfolgen.“ Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt, 2002: Biomassekatalog Sachsen-
Anhalt, S. 36 
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2 . 4  E i n b e z i e h u n g  d e r  N u t z e r  u n d  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  

Nutzer der vorliegenden AEP sind Behörden und Verbände, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
mit der Biogasthematik in der Altmark befasst sind sowie landwirtschaftliche Unternehmen, 
die beabsichtigen die Biogasnutzung in ihr Unternehmenskonzept zu integrieren. Es wurden 
Gespräche zur Thematik mit rund 40 Landwirten und mehreren Biogasanlagenherstellern 
geführt. Das Konzept des Aufbaus eines Biogasinvestorennetzwerkes (siehe Kapitel 9) wur-
de in einer Arbeitskreissitzung zur AEP vorgestellt und mit den Arbeitskreisteilnehmern dis-
kutiert. Es wurden in 2 Vorträgen in Stendal und einem Vortrag in Gardelegen das Biogaspo-
tenzial sowie die ersten Ergebnisse der AEP der Öffentlichkeit (insgesamt über 200 Perso-
nen) präsentiert. In der Anlage befinden sich die Presseartikel zu einem Vortrag in Gardele-
gen vom 14. 03. 2005, bei dem unter anderem die Landwirtschaftsministerin von Sachsen 
Anhalt Frau Wernicke sowie Staatssekretär Thalheim vom BVEL anwesend waren. Mit dem 
NINA e.V. und dem Energielandschaften e.V. fand ein intensiver Informationsaustausch 
statt. In Zusammenarbeit mit dem Energielandschaften e. V. wurde beim Bundeswettbewerb 
„REGIONEN AKTIV“ ein Fördermittelantrag zur Förderung eines Biogasinvestorennetzwer-
kes in der Altmark eingereicht und vorgestellt. 

2 . 5  E r n e u e r b a r e  E n e r g i e :  E i n e  M o m e n t a u f n a h m e  i n  
D e u t s c h l a n d  

Der Beitrag der erneuerbaren Energien zum Klimaschutz hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Insgesamt konnten durch die Nutzung erneuerbarer Energien im Jahr 2004 
rund 70 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. 

Bis 2010 soll der Beitrag erneuerbarer Energien gegenüber 2000 verdoppelt werden. Der 
Anteil der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen (Wasser, Wind, 
Sonne, Biomasse etc.) an der gesamten Stromerzeugung soll sich bis zum Jahre 2010 von 
6,25 % auf 12,5 % verdoppeln. 2050 soll 50 % des Primärenergieverbrauchs aus erneuerba-
rer Energie gedeckt werden. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch ist im Jahr 2004 um fast ein Fünf-
tel auf 9,3 Prozent gegenüber 7,9 Prozent im Vorjahr angewachsen. Bezogen auf den ge-
samten Energieverbrauch ist der Anteil der Erneuerbaren von 3,1 auf 3,6 Prozent gestiegen. 
Die Verteilung der verschiedenen Energieerzeugungsarten ist der Abbildung 1 zu entneh-
men. Der Anstieg des Anteils der „Erneuerbaren“ ist erneut vor allem auf einen deutlichen 
Zuwachs der Windenergie zurückzuführen. Die Windkraft hat im Jahr 2004 erstmals die 
Wasserkraft überholt. Sie trägt mittlerweile mit 44 Prozent zur Stromerzeugung aus Erneuer-
baren Energien bei, die Stromerzeugung aus Wasserkraft hat sich bei rund 38 Prozent stabi-
lisiert. Nach fernmündlicher Auskunft des Landesverwaltungsamtes in Halle íst allerdings die 
Zahl der Genehmigungsanträge für Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt in den letzten Mo-
naten deutlich zurückgegangen. Es wird daher zumindest für den On-shore Bereich mit ei-
nem deutlich geringerem Wachstum der installierten Leistung durch Windkraftanlagen in der 
Zukunft zu rechnen sein. 
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Abbildung 1 Struktur des Primärenergieverbrauches in Deutschland 2004 

 
Quelle: nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien - Statistik (AGEE-Stat) unter Verwendung 
von Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) erste vorläufige Abschätzun-
gen, Stand Februar 2005, Wirkungsgradmethode; unter: http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/erste_abschaetzung_2004.pdf 

Auch in den anderen Bereichen konnten hohe Zuwachsraten erreicht werden. Eine beson-
ders dynamische Entwicklung gab es bei den Solarstromanlagen. Mit einem Zubau von 300 
Megawatt sind nun insgesamt 700 Megawatt photovoltaische Spitzenleistung installiert. Da-
mit schaffte es Deutschland im Jahr 2004 sogar zum Solarweltmeister, vor dem Konkurren-
ten Japan. Der thermische Solarmarkt hielt sich auf hohem Niveau. Die Fläche der installier-
ten Kollektoren beträgt mittlerweile mehr als sechs Millionen Quadratmeter. Auch die Stro-
merzeugung aus fester Biomasse und Biogas konnte einen starken Anstieg um rund 50 Pro-
zent verzeichnen.  

Der jährliche Zuwachs an durch Biogas erzeugtem Strom belief sich in den Jahren von 1995 
bis Anfang 2005 auf 33%.3 Im Jahr 2003 wurden in Deutschland 1.100 GWh Strom durch 
Biogasanlagen erzeugt;4 nach vorläufigen Schätzungen des Fachverbandes Biogas e. V. 
werden es mit Ablauf des Jahres 2005 bereits 2.900 GWh sein, welche von ca. 2.500 Bio-
gasanlagen produziert werden. Der Anteil des aus Biogas erzeugten Stroms am gesamten 
aus erneuerbarer Energien erzeugten Stroms in Deutschland betrug im Jahr 2004 2,4%. 
(siehe Abbildung 2). Dies entspricht einem Anteil am gesamten Primärenergieverbrauchs 
von 0,1%. 

                                                
3  Fachverband Biogas e. V., 2005: Branchenzahlen des Fachverbandes Biogas e. V. – Schriftliche Mitteilung 

des Verbandes (Stand 13.4.2005) 
4  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2004: Umweltpolitik – Erneuerbare Ener-

gien in Zahlen-nationale und internationale Entwicklung, S. 12 
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Abbildung 2:  Struktur der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2004 

 

Quelle: nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien - Statistik (AGEE-Stat) unter Verwendung 
von Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) erste vorläufige Abschätzun-
gen, Stand Februar 2005, Wirkungsgradmethode; unter: http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/erste_abschaetzung_2004.pdf 

Vom Fachverband Biogas e. V. wird hinsichtlich der Entwicklung der Stromerzeugung aus 
Biogas folgendes Szenario entworfen: 

Ohne Flächenbeschränkung könnte die Biogasbranche stärker wachsen als vielfach an-
genommen. Das Potenzial im Jahr 2020 wäre dann: 

Ø Investitionen in Neuanlagen (kumuliert bis 2020):   50 Mrd. �  
Ø Branchenumsatz Biogas:      18 Mrd. � /Jahr 
Ø Installierte elektrische Gesamtleistung:    9.500 MW 
Ø Stromproduktion:       75.000 GWh/Jahr  
Ø Arbeitsplätze in Bau und Betrieb:    85.000 
Ø Flächenbedarf :      2,2 Mio ha  

Diese Prognose für 2020 ist eine Selbsterklärung der Branche hinsichtlich ihrer Leistungs- 
und Entwicklungsfähigkeit: Sie basiert auf einer (realistischen) Abschätzung des Unterneh-
menswachstums, der Entwicklungsleistung und der Effizienzsteigerung, die durch Branchen-
umfragen und gezielte direkte Befragung einzelner Unternehmen untermauert wurde. Für die 
Prognose wurde angenommen, dass keine zusätzlichen hemmenden Effekte wie etwa eine 
politisch eingeschränkte Verfügbarkeit von Anbauflächen für Energiepflanzen oder ein früh-
zeitiger Wegfall des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auftreten. 
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Wenn die politischen Entscheidungsträger die Rahmenbedingungen zur weiteren Entfaltung 
der Biogas-Technologie schaffen, dann wird Biogas eine zentrale Säule im Energiemix der 
Zukunft sein - mit allen damit verbundenen positiven Effekten für Arbeit, Umweltschutz, Spit-
zentechnologie, Landwirtschaft und Export5. 

Berechnungen kommen zu dem Schluss, dass erneuerbare Energien in einem optimierten 
Mix längerfristig große Mengen Strom mit Durchschnittskosten um 5 bis 5,5 ct/kWh (ab 
Anlage) bereitstellen können. Bereits mittelfristig (um 2020) können diese Kosten unter 7 
ct/kWh sinken, Im Zeitraum nur eines Jahrzehnts sind diese Kosten schon von etwa 16 
ct/kWh im Jahr 1990 auf unter 10 ct/kWh in 2000 gesunken. 

Förderinstrumente, die technologiespezifische Kostendegressionen stimulieren, wie das Er-
neuerbare Energiegesetz (EEG—siehe Kapitel 2.2), sollten so lange Bestand habe, wie noch 
substantielle Kostendegressionen erschließbar sind. Sind die meisten Technologien auf ei-
nem niedrigen und vergleichsweise ähnlichen Kostenniveau angelangt (etwa 2015 bis 2020), 
kann es sich empfehlen, die weitere Marktunterstützung auf allgemein klimapolitische In-
strumente zu verlagern 

2 . 6  B i o l o g i e  u n d  T e c h n o l o g i e  d e r  B i o g a s e r z e u g u n g  –  E i n  
Ü b e r b l i c k 6 

Biogas entsteht durch die anaerobe (unter Abwesenheit von Sauerstoff) Fermentation orga-
nischer Masse zu einem Gasgemisch, welches zu knapp zwei Dritteln aus Methan und ca. 
einem Drittel aus Kohlendioxid sowie aus geringen Mengen von Wasser, Wasserstoff, 
Schwefelwasserstoff, Ammoniak und weiteren Spurengasen besteht. In der Natur findet die-
ser „biologische Prozess“ beispielweise in Mooren oder im Pansen von Wiederkäuern auch 
ohne technische Hilfsmittel statt. Der biochemische Umbau des Ausgangsmaterials läuft un-
ter entscheidender Mithilfe von Bakterien in mehreren nacheinander und parallel verlaufen-
den Phasen bzw. Stufen ab. 

Die erste Stufe des Abbaus wird als Hydrolyse bezeichnet. Hierbei werden langkettige Stoffe 
(polymere Substrate) in kürzere Bruchstücke, wie Einfachzucker, Glyzerin, Fettsäuren und 
Aminosäuren, zerlegt. Im zweiten Schritt, der Versäuerung nehmen fermentative Mikroorga-
nismen die Zwischenprodukte auf und binden sie in ihren Stoffwechsel ein. Als Endprodukt 
entstehen überwiegend kurzkettige Fettsäuren, zu kleineren Anteilen kommt es zur Bildung 
von Milchsäure, Alkoholen, Wasserstoff und Kohlendioxyd. Die dritte Stufe wird als Essig-
säurebildung (Acetogenese) bezeichnet. Ausgangsprodukte sind einige Endprodukte aus der 
Versäuerungsphase. Von Mikroorganismen werden diese dann zu Essigsäure, Wasserstoff 
und CO2 umgesetzt. Im letzten Schritt erfolgt die Methanbildung. Strickt anaerobe Bakterien 
übernehmen diese Umbaustufe. Die Bakterien verwerten überwiegend Essigsäure, einige 
Bakterienarten bauen auch Wasserstoff und Kohlendioxyd zu Methan um. 

Ziel der technologischen Steuerung dieses biologischen Prozesses in einer Biogasanlage ist 
die Erzeugung des energiehaltigen Methans, welches in der Regel einen Motor antreibt und 
                                                
5  Fachverband Biogas e. V., 2005: Branchenzahlen des Fachverbandes Biogas e. V. – Schriftliche Mitteilung 

des Verbandes (Stand 13.4.2005) 
6  In diesem Gutachten sollen lediglich wesentliche Grundzüge der Biogasbiologie und -technologie dargestellt 

werden, um auch dem Leser ohne Kenntnise zur Thematik das Verständnis für die übrigen Kapitel zu ermögli-
chen. Für weitergehend interessierte Leser bietet die Literatur eine Reihe von Arbeiten, in der die Biogastech-
nologie detailliert vorgestellt wird. Ein hervorragendes Buch, dem auch eine Reihe von Beispielen für dieses 
Gutachten entnommen wurden, stellt die Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung von der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe (siehe Literaturverzeichnis) dar. Das Buch ist kostenlos bei der FNR unter 
www.nachwachsende-rohstoffe.de oder über die Agro-Öko-Consult Berlin GmbH zu beziehen. 
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von diesem in Strom und Wärme umgewandelt wird. In Tabelle 1 sind die durchschnittlichen 
Gaserträge und der Methangehalt einiger Substrate aus der Landwirtschaft aufgeführt. Es 
wird deutlich, dass der Biogasertrag pro Tonne Exkrement (z. B. Schweinegülle) auf Grund 
des hohen Wasseranteils um ein vielfaches geringer ist als von pflanzlichen Substraten. Der 
Methangehalt, und damit der Anteil der „wertvollsten“ Fraktion, des aus den verschiedenen 
Substraten erzeugbaren Biogases liegt bei den pflanzlichen Substraten um einige Prozent-
punkte niedriger. 

Tabelle 1: Gasertrag und Methangehalt von Wirtschaftdüngern und ausgewählten Kofer-
menten 

Substrat Biogasertrag 
(m3/t Substrat)    (m3/t oTS) 

CH4-Gehalt 
(Vol.-%) 

Rindergülle 20-30 200-500 60 
Schweinegülle 20-35 300-700 60-70 
Rindermist 40-50 210-300 60 
Schweinemist 55-65 270-450 60 
Hühnermist 70-90 250-450 60 
Maissilage 170-200 450-700 50–55 % 
Roggen (GPS) 170-220 550-680 ca. 55 
Zuckerrübe 170-180 800-860 ca. 54 
Rübenblatt ca. 70 550-600 ca. 54 
Grassilage 170-200 550-620 ca. 54 
Getreidekorn 650 k.A. k.A. 
Glycerin 840 k.A. k.A. 
Quelle: BVEL, Handreichung Biogasgewinnung und—nutzung, 2004, S. 95 

Der Betrieb einer landwirtschaftlichen Biogasanlage umfasst im Wesentlichen die folgenden 
Bereiche, die auch in der Abbildung 3 grafisch dargestellt sind:  

Ø Substratbereitstellung und -vorbehandlung, 
Ø Biogaserzeugung,  
Ø Gasspeicherung sowie die 
Ø Gasaufbereitung und—verwertung  

Abbildung 3:  Schematische Darstellung einer BG-Anlage in einem landwirtschaftlichem Un-
ternehmen 

 
Quelle:  www.landwirtschaftskammer.de/fachangebot/technik/biogas/grundlagen/index.htm 
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Obwohl der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROS) stetig ansteigt, bilden 
gegenwärtig Exkremente aus der Tierhaltung, die in einer Güllegrube gesammelt werden, die 
wesentlichste Substratkomponente, aus der Biogas gewonnen wird. Kernstück einer Biogas-
anlage ist der gasdicht verschlossene, wärmeisolierte und mit einer Homogenisierung verse-
hene Biogasreaktor (Fermenter), in dem die zugeführten Stoffe von Bakterien abgebaut und 
zu Biogas umgebaut werden. In diesem Fermenter kann auch Stallmist verflüssigt oder 
Pflanzenmaterial zugegeben und zerkleinert werden.  

Neben verschiedenen Reaktorformen und Baustoffen sind in der Praxis verschiedene Sys-
teme zur Durchmischung und Erwärmung der Reaktionsmasse anzutreffen. 

Der Fermenter wird entweder mehrmals täglich maschinell oder kontinuierlich voll automa-
tisch möglichst mit frischem Substrat beschickt. Mit jeder Zugabe wird eine entsprechende 
Menge ausgefaulten Substrats verdrängt. Diese fließt durch einen Überlauf entweder in den 
Nachgärbehälter oder in ein Endlager. Der Fermenter bleibt dadurch immer auf dem gleichen 
Füllstand. 

Das Biogas tritt, auch unterstützt durch das Rühren aus dem Gärsubstrat, aus und wird in 
einem Gasspeicher aufgefangen. Von dort aus gelangt das Biogas in der Regel in ein Block-
heizkraftwerk und wird zur Stromerzeugung verbrannt. Den erzeugten Strom speist man in 
das öffentliche Netz ein, die entstehende Abwärme aus dem Blockheizkraftwerk wird zum 
Aufheizen des Fermenters genutzt. Darüber hinaus entsteht weitere Abwärme, die je nach 
konkreten örtlichen Bedingungen ganz unterschiedlich genutzt werden kann (Gebäudehei-
zung, gewerbliche Nutzung, Umwandlung in Kälte usw.). Eine effiziente Wärmenutzung ist 
heute an den meisten Standorten noch ein offenes Problem. 

Das ausgefaulte und vergorene Substrat kann anschließend auf landwirtschaftlichen Flächen 
als wertvoller Mehrnährstoffdünger ausgebracht werden. 

Die Kunst des technischen Betriebes einer Biogasanlage ist es zum einen, die Parameter 

Ø Sauerstoff, 
Ø Temperatur, 
Ø pH-Wert, 
Ø Nährstoffversorgung, 
Ø Hemmstoffe und 
Ø Trockenmassegehalt 

innerhalb des Fermenters/der Fermenter so zu steuern, dass in kurzer Zeit eine möglichst 
hohe Methanausbeute aus den Ausgangsmaterialen erzielt werden kann, ohne dass Pro-
zessstörungen auftreten. Die geschieht im Wesentlichen über die 

Ø Steuerung eines Gleichgewichtes zwischen Substratmengen, Konzentration der or-
ganischen Substanz, Behältergröße und der Verweildauer des Substrates im Fer-
menter, 

Ø optimale Zerkleinerung des Substrates, 
Ø optimale Durchmischung des Gärbehälters, 
Ø Vermeidung von starken und/oder häufigen Schwankungen der Substratzusammen-

setzung, 
Ø Vermeidung des Eintrages von Hemmstoffen wie Antibiotika, Desinfektions- oder Lö-

sungsmitteln, Herbizide, Salze oder Schwermetalle.  

Dabei gilt es ein Optimum zu finden zwischen der maximal möglichen Gasausbeute (= voll-
ständiger Abbau des Substrats), der Verweilzeit und der Gasbildungsrate.  
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Zum anderen ist die Steuerung und Pflege des Motors so vorzunehmen, dass die Betriebs-
zeit des BHKW’s möglichst über 8.000 Stunden/Jahr beträgt. 

Die Möglichkeiten der Komponenten- und Aggregatskombinationen sowie der unterschiedli-
chen Verfahrensvarianten sind äußerst vielfältig. Die Varianten unterscheiden sich hinsicht-
lich der Anzahl der Prozessstufen, der Höhe der Prozesstemperatur, der Art der Beschi-
ckung und dem Trockensubstanzgehalt des verwendeten Substrates. Eine Einteilung typi-
scher Verfahrenvarianten ist in Tabelle 2 dargestellt. Die fett gedruckten Verfahren sind für 
landwirtschaftliche Biogasanlagen die Verfahren, die am meisten verwendet werden. 

Tabelle 2: Einteilung der Verfahren zur Biogaserzeugung nach verschiedenen Kriterien 

Kriterium Unterscheidungsmerkmal 

Anzahl der Prozessstufen Ø einstufig 
Ø zweistufig 
Ø dreistufig 

Prozesstemperatur Ø psychrophil 

Ø mesophil 

Ø thermophil 

Art der Beschickung Ø diskontinuierlich 

Ø quasidiskontinuierlich 

Ø kontinuierlich 

Trockensubstanzgehalt der Sub-
strate 

Ø Nassvergärung (TS < 16 % = pumpfähig) 

Ø Trockenvergärung (TS > 16 % = nicht pumpfähig) 
Quelle:  verändert nach Handreichung Biogasgewinnung und—nutzung, 2004, S. 36. 

Auch bei den Bauformen und Materialen der Fermenter sowie der Rührwerke und auch der 
Blockheizkraftwerke gibt es eine Reihe von verschiedenen Varianten, die geprüft und je nach 
unternehmensspezifischer Situation mehr oder weniger vorteilhaft eingesetzt werden kön-
nen. Prinzipiell lässt sich aber konstatieren, dass die immer wieder in der Fachwelt zu ver-
nehmende Aussage „Jeder Betrieb braucht eine speziell an die Situation angepasste Bio-
gasanlage“ vor allem ein umsatzsteigerndes Werksargument der Anlagenbauer ist. Es ist 
durchaus möglich, die Grundkomponenten „von der Stange“ zu beziehen und sie an die be-
triebsspezifischen Besonderheiten relativ problemlos anzupassen. 

3 Rechtliche Grundlagen 

3 . 1  G e n e h m i g u n g  v o n  B i o g a s a n l a g e n  

Die Anzahl möglicher Anlagenvarianten und/oder Einsatzstoffe, die in einer Biogasanlage 
eingesetzt werden können, ist erheblich. Dieser Tatbestand spiegelt sich auch in der Vielzahl 
der für die Genehmigung einer Biogasanlage relevanten Gesetze und Verordnungen wider. 
Nicht alle rechtlichen Rahmenbedingungen sind zudem bundesweit einheitlich geregelt. 
Deshalb wird in der Handreichung Biogasgewinnung und- nutzung7 auch empfohlen das Ge-
nehmigungsverfahren für eine geplante oder zu ändernde Anlage in Zusammenarbeit mit 

                                                
7 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft et Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung. 
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einem erfahrenen Ingenieurbüro oder Anlagenbauer abzuwickeln. Es werden daher im fol-
genden nur die wichtigsten geltenden bundes- und EU-rechtlichen Vorgaben unter besonde-
rer Berücksichtigung der ergänzenden Regelungen in Sachsen Anhalt und der hier beste-
henden Genehmigungs- und Überwachungszuständigkeiten aufgeführt.8 

Im Genehmigungsverfahren wird geprüft, ob die beantragte Anlage einschließlich des Ver-
wertungskonzeptes für die erzeugten Gärrückstände den Anforderungen des Baurechtes, 
des Immissionsschutzrechtes, der sicherheitstechnischen Regeln, des Abfallrechtes, des 
Düngerechtes und des Wasserrechtes, des Naturschutzrechtes sowie ggf. den tierseuchen-
rechtlichen Bestimmungen und den Belangen des Arbeitsschutzes genügt. 

Je nach Art und Menge der Einsatzstoffe und der Feuerungswärmeleistung der dazugehöri-
gen Verbrennungsmotorenanlage sind Biogasanlagen im baurechtlichen oder immissions-
schutzrechtlichen Verfahren zu genehmigen. Die Abgrenzung ergibt sich aus den Festlegun-
gen in der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. 
BImSchV). Entscheidend im Hinblick auf die Festlegung des einschlägigen Genehmigungs-
verfahrens ist die Feuerungswärmeleistung der Verbrennungsmotoren- oder Gasturbinenan-
lage (Ziffern 1.1., 1.2 b, 1.4 oder 1.5 im Anhang zur 4. BImSchV) sowie der Durchsatz an 
Abfällen, auf welche die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
AbfG) Anwendung finden (Ziffern 8.6 und 8.12 im Anhang zur 4. BImSchV). Auf den Durch-
satz an Abfällen ist neben der Einsatzmenge der Bioabfälle auch die der sonstigen Kofer-
mente anzurechnen, nicht jedoch die gezielt als Energiepflanzen angebauten nachwach-
senden Rohstoffe wie Mais, Roggen etc. und Pflanzenbestandteile oder Futterreste, die im 
laufenden Produktionsprozess eines land- oder forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen 
Betriebes als Nebenprodukte anfallen. Ebenfalls nicht anzurechnen auf die Mengenschwel-
le beim Durchsatz sind Wirtschaftdünger wie Gülle, Stallmist und Geflügelkot sowie sonstige 
tierische Nebenprodukte im Sinne der Verordnung (EG) 1774/2002 (EG-
Hygieneverordnung). 

Der Geltungsbereich des KrW-/AbfG hat sich nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Durchfüh-
rung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten vom 25.1.2004 und 
der damit verbundenen Änderungen des KrW-/AbfG dahingehend geändert, dass diese Stof-
fe (Gülle, Stallmist, Hühnertrockenkot, Küchen- und Speiseabfälle, Schlachtnebenprodukte 
und tierische Fette) nicht mehr vom KrW-/AbfG erfasst werden. 

Gemäß der EGVO 1774/2002 (EU-Hygieneverordnung) wird Gülle wie folgt definiert: 

„Gülle sind Exkremente und/oder Urin von Nutztieren, mit oder ohne Einstreu, sowie Guano, 
entweder unverarbeitet oder verarbeitet in Übereinstimmung mit Anhang VII Kapitel III, oder 
auf andere Weise in Biogas- oder Kompostieranlagen umgewandelt“. 

Keine Nutztiere sind demnach z.B. Zootiere, Tiere die zu Liebhaberzwecken (Pferde!!!) 
gehalten werden, oder kleine Haustiere. 

Gülle, die über eine Biogasanlage vergoren und anschließend auf die vom Unternehmen 
bewirtschafteten Flächen ausgebracht wird, bedarf auch nach dem 31.12.2004 nicht der Er-
hitzung (Hygienisierung, 133Grad Celsius, 3 bar, 20 min). Nach fernmündlicher Auskunft 

                                                
8 Die Ausführungen sind zum großen Teilen der am 1.4.2005 veröffentlichten Studie: Hinweise zum Immissions-

schutz bei Biogasanlagen - Anforderungen zur Vermeidung und Verminderung von Gerüchen und sonstigen 
Emissionen entnommen 
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eines Mitarbeiters des Landesverwaltungsamtes bedarf es in Sachsen-Anhalt allerdings 
dann einer Hygienisierung der Gülle (oder des Gärrestes) auf 70 Grad, wenn der Gärrest „in 
den Verkehr gebracht“ wird. In-Verkehr-Bringen tritt auch dann ein, wenn eine Biogasge-
meinschaftsanlage betrieben wird. Beim überbetrieblichen Wirtschaftsdüngereinsatz werden 
Infektionskreisläufe geschlossen, und dadurch das seuchenhygienische Risiko erhöht. 

Werden Sonderabfälle wie z. B. das bei der Biodieselproduktion anfallende und äußerst e-
nergiereiche Glycerin eingesetzt, ist dies im Genehmigungsverfahren ebenfalls anzugeben, 
da beim Einsatz derartiger Stoffe bereits beim Genehmigungsverfahren besondere Bedin-
gungen gelten (z. B. spezielle Mengenschwellen). 

Die immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen unterliegen zur Gewähr-
leistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt den weitergehenden Anforde-
rungen gemäß § 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 

3.1.1 Baurechtliches Genehmigungsverfahren 

Biogasanlagen  

Ø mit einer Durchsatzleistung von weniger als 10 Tonnen je Tag oder 
Ø mit Verbrennungsmotorenanlagen die eine Feuerungswärmeleistung von insgesamt 

weniger als 1 MW (Ziffern 1.4 / 1.5 Anhang 4. BImSchV) aufweisen 
Ø mit einem Güllelager mit einem Fassungsvermögen von weniger als 2500 m³ 
Ø die, nicht im Zusammenhang mit einer nach der 4. BimSchV genehmigungsbedürfti-

gen Tierhaltungsanlage erstellt werden,  

bedürfen keiner immissionsschutzschutzrechtlichen Genehmigung, sondern sind im Bauge-
nehmigungsverfahren zu genehmigen. Zusätzlich ist eine gesonderte Zulassung nach EG-
VO 1774/2002 erforderlich (siehe oben). Zuständige Genehmigungsbehörden sind in der 
Regel die unteren Bauaufsichtsbehörden i.S. § 63 NbauO.  

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Biogasanlagen beurteilt sich nach § 29 ff BauGB. 
Hierbei ist zwischen der Genehmigung einer baulichen Anlage im beplanten und unbeplan-
ten Innenbereich sowie im Außenbereich zu unterscheiden. 

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (beplanter Innenbereich) ist eine Biogasanlage 
in folgenden Gebieten nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig: 

Ø Dorfgebiet (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-
bes) 

Ø Dorfgebiet (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 als sonstiger Gewerbebetrieb) 
Ø Mischgebiet (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 als sonstiger Gewerbebetrieb) 
Ø Kerngebiet (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 als sonstiger nicht wesentlich störender Gewerbebetrieb) 
Ø Gewerbegebiet (§ 8 Abs.2 Nr. 1 als Gewerbebetrieb aller Art) 
Ø Industriegebiet (§ 9 Abs. 2 Nr. als Gewerbebetrieb aller Art) 

Auch im unbeplanten Innenbereich ist eine Biogasanlage zulässig, wenn sie sich in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt oder der Umgebung einen der o.g. Baugebiete ent-
spricht (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB). 

Im Außenbereich ist eine Biogasanlage gem. § 35 Abs.1 BauGB zulässig, wenn sie einem 
land- oder forstwirtschaftlichem Betrieb oder der gartenbaulichen Erzeugung dient 
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und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt, wenn öffentliche Be-
lange  nicht entgegenstehen. 

Zusätzliche Voraussetzungen sind: 

1. das Vorhaben steht in einem räumlich - funktionalen Zusammenhang mit dem Be-
trieb, 

2. die Biomasse stammt überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend aus diesem 
und aus nahe gelegenen Betrieben  

3. es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben und 
4. die installierte elektrische Leistung der Anlage überschreitet nicht 0,5 MW. 

Überschreitet die elektrische Leistung der Anlage 0,5 MW und/oder handelt es sich um eine 
gewerblich betriebene Anlage, die unabhängig von einer Tierhaltungsanlage betrieben wer-
den soll, kann diese nach § 35 Abs. 2 BauGB im Einzelfall im Außenbereich zugelassen 
werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträch-
tigt. 

Das heißt landwirtschaftliche Biogasanlagen sind nach dem Baugesetzbuch gegenüber 
sonstigen Biogasanlagen privilegiert. 

3.1.2 Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 

Biogasanlagen  

Ø mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen je Tag oder mehr, in denen nicht beson-
ders überwachungsbedürftige Abfälle, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, eingesetzt werden (Ziffer 8.6 b An-
hang 4. BImSchV), 

Ø mit einer Verbrennungsmotoren- oder Gasturbinenanlage mit einer Feuerungswärme-
leistung von einem Megawatt (MW) oder mehr (Ziffern 1.4 / 1.5 Anhang 4. BImSchV) 
und/oder 

Ø  mit Güllelager(n) mit einem Fassungsvermögen von 2500 m³ oder mehr (Ziffer 9.36 
Anhang 4. BImSchV) 

Ø die im Zusammenhang mit einer nach der 4. BimSchV (§1 Abs.2 Nr.2) genehmi-
gungsbedürftigen Tierhaltungsanlage errichtet werden soll, 

bedürfen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Hinweis: 

Beim Einsatz von Gülle in Biogasanlagen ist Gülle im Sinn der Nr. 9.36 des Anhangs zur 4. 
BImschV auch das nach dem Gärprozess anfallende Gärsubstrat. Bei der Prüfung, ob die 
Anlagengröße von 2500 m³ Fassungsvermögen erreicht oder überschritten wird, ist das Fas-
sungsvermögen des Lagers für Rohgülle und des Lagers für Gärsubstrat zu addieren. Fer-
menter von Biogasanlagen, in denen die eigentliche Biogasreaktion stattfindet, sind Anlagen 
zur biologischen Behandlung der eingesetzten Stoffe und damit keine Anlagen zur Lagerung 
von Gülle, so dass das Fassungsvermögen der Fermenter nicht angerechnet werden kann. 
Ob ein Nachgärbehälter als Reaktionsbehälter oder als Lagerbehälter einzustufen ist, ist vom 
Einzelfall abhängig. Maßgeblich ist, ob der Hauptzweck dieses Behälters der Erzeugung von 
Biogas oder der Lagerung des Gärsubstrats dient. Wenn die Biogasanlage neben Haupt- 
und Nachfermenter noch mit einem separaten Endlager betrieben werden soll, wird der 
Hauptzweck des Nachfermenters in der Regel die Gaserzeugung sein. 
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Im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird des weiteren 
nach dem sogenannten einfachen und dem förmlichen verfahren unterscheiden. 

Das vereinfachte Genehmigungsverfahren ist ausreichend, wenn erstens die Menge der 
Einsatzstoffe unter 50 Tonnen je Tag und die Feuerungswärmeleistung der Verbrennungs-
motorenanlage unter 50 MW bleiben und zweitens die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

Wird jedoch eine der beiden Mengenschwellen (50 Tonnen Einsatzstoffe, wenn nicht beson-
ders überwachungsdürftiger Abfall eingesetzt wird, im Input, oder eine Feuerungswärmeleis-
tung von 50 MW) erreicht, ist die Genehmigung im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeits-
beteiligung (§ 10 BImSchG) zu erteilen. Das gleiche gilt, wenn für Vorhaben, die diese Men-
genschwellen nicht erreichen, in einer sog. Einzelfallprüfung nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) die UVP-Pflichtigkeit festgestellt wurde.  

Zuständige Behörde für die Durchführung immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens ist das Landesverwaltungsamt in Halle. Die immissionsschutzrechtliche Überwa-
chung der als eigenständige Anlage nach dem 

BImSchG zugelassenen Anlagen obliegt den Landkreisen ebenso wie die Anlagen, die Ne-
beneinrichtungen zu einer Tierhaltungsanlage darstellen. 

3.1.3 Anlagenbezogene Anforderungen an Biogasanlagen 

Immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Biogasanlagen (also baurecht-
lich zu genehmigende Anlagen) sind nach dem BundesImmissionsschutzgesetz so zu errich-
ten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Tech-
nik vermeidbar sind, verhindert werden. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schäd-
liche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken (§ 22 BImSchG). 

Bei den immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen (siehe Ziffer 
1.2.2) gelten weitergehende Anforderungen (§ 5 BImSchG). Schädliche Umwelteinwirkungen 
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft dürfen nicht durch den Betrieb der Anlagen hervorgerufen 
werden. Gegen das Entstehen derartiger Einwirkungen und Gefahren ist Vorsorge insbeson-
dere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Konkrete 
Vorgaben in Bezug auf die Begrenzung von Emissionen und Immissionen bei Biogasanlagen 
finden sich in der Technischen Anleitung Luft (TA Luft), z.B. technische Anforderungen und 
Emissionswerte für die Motorenabgase. Die Grenzwerte stellen den Stand der Luftreinhalte-
technik dar. Die zulässigen Immissionswerte einschl. der Mess- und Prognoseverfahren für 
Gerüche sind in der Geruchimmissions-Richtlinie (GIRL) festgelegt. 

Daneben können Geräusche auftreten (z.B. durch die Verbrennungsmotoren oder dem der 
Anlage zuzurechnenden Anlieferverkehr), die nach der Technischen Anleitung Lärm (TA 
Lärm) zu begrenzen sind. 

Die Biogasanlagen müssen sicherheitstechnisch mindestens den "Sicherheitsregeln für 
landwirtschaftliche Biogasanlagen" des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften entsprechen. Die Maschinenrichtlinie ist anzuwenden. 

Soweit in den Anlagen in mehr als nur untergeordneten Mengen Bioabfälle (im Siedlungsab-
fall enthaltene biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Abfallanteile – die keine 
tierischen Nebenprodukte sind) eingesetzt werden, sind bei der Festlegung der betrieblichen 
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Genehmigungsauflagen die Anforderungen der TA Siedlungsabfall an die Betriebsorganisa-
tion und Dokumentation zu beachten. 

Soweit in den Anlagen tierische Nebenprodukte eingesetzt werden, sind die Anforderungen 
(technische Hygienisierungsmaßnahmen) der EG-Hygieneverordnung und die entsprechen-
den Vorschriften aus dem Tierischen Nebenprodukte- Beseitigungsgesetz (TierNebG) zu 
beachten. Zurzeit befindet sich ein Entwurf einer Verordnung des BMVEL zur Durchführung 
des TierNebG im Anhörungsverfahren, der auch umfangreiche Regelungen für Biogasanla-
gen enthält. 

Die wasserrechtlichen Anforderungen an Biogasanlagen ergeben sich maßgeblich aus der 
Einstufung der Anlagen nach dem Wassergesetz des Landes Sachsen Anhalt. 

Die seuchenhygienische Überwachung wird von den Veterinärämtern der Landkreise durch-
geführt. 

Des weiteren liegt die Zuständigkeit für die Anordnung der jeweils erforderlichen Maßnah-
men nach Wasserrecht außerhalb laufender Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit 
der unteren Wasserbehörde. Sie hat die immissionsschutzrechtliche Überwachungsbehörde 
zu informieren und sich mit ihr abzustimmen. Diese wiederum veranlasst oder ergreift die 
gegebenenfalls erforderlichen parallelen immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, wie z.B. 
Aufforderung an den Betreiber zur Durchführung eines Genehmigungs- oder Anzeigeverfah-
rens. 

3 . 2  G e s e t z  f ü r  d e n  V o r r a n g  E r n e u e r b a r e r  E n e r g i e n  ( E E G ) 9 

Grundlage aller Wirtschaftlichkeitsberechnungen und der sich damit ergebenden wirtschaftli-
chen Potenziale bildet die Neufassung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(EEG) vom Juli 2004, welches 

Ø den vorrangigen Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien und Grubengas an die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität 
und 

Ø die vorrangige Abnahme, Übertragung und Vergütung dieses Stroms durch die Netz-
betreiber  

im Bundesgebiet regelt10. 

Die Rahmenbedingungen für die Stromerzeugung verbessern sich gegenüber der EEG Fas-
sung aus dem Jahr 2000 deutlich. Neben einem in Abhängigkeit von der Jahresstromerzeu-
gung und dem Jahr der Inbetriebnahme der Biogasanlage für 20 Jahre garantiertem Min-
destvergütungssatz gibt es zusätzliche Bonuszahlungen, die insbesondere die Rentabilität 
des ausschließlichen Einsatzes von landwirtschaftlich produzierten nachwachsenden Roh-
stoffen (NawaRos) und/oder tierischer Exkremente erhöhen. 

3.2.1 Mindestvergütung bzw. Grundvergütung 

Die festgelegten Mindestvergütungen werden nach § 12 Absatz 3 des EEG für die Dauer von 
20 Jahren zuzüglich der Restlaufzeit des Jahres der Inbetriebnahme garantiert. Ab dem 1. 
Januar 2005 werden sie jährlich für ab diesem Zeitpunkt neu in Betrieb genommene Anlagen 

                                                
9  Der vollständige Gesetzestext ist kostenlos unter http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eeg_2004/__21.html 

erhältlich 
10  § 2 Abs. 1 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, 21.7.2004 
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um 1,5 % gesenkt (Degression). Der Gesetzgeber belohnt damit auf der einen Seite die Pio-
niere und Vorreiter und trägt auf der anderen Seite einer mit zunehmender Dauer zu erwar-
tenden Effizienzsteigerung und/oder Verbilligung der Anlagen Rechnung. In Tabelle 3 sind 
die Vergütungssätze in Abhängigkeit von dem Jahr der Inbetriebnahme und der 
Jahresstromleistung bis 2013 aufgeführt.  

Tabelle 3: Mindestgrundvergütungen für Strom aus Biomasse nach EEG 21.07.2004 

„Grundvergütung“ für Neuanlagen – 1,5 % Degression/a 

Jahr der Inbe-
triebnahme 

bis einschließlich 
150 kW  

in ct/kWh 

bis einschließlich 
500 kW  

in ct/kWh 

bis einschließlich 
5 MW  

in ct/kWh 

bis einschließlich 
20 MW  

in ct/kWh 
2004 11,50 9,90 8,90 8,40 
2005 11,33 9,75 8,77 8,27 
2006 11,16 9,60 8,64 8,15 
2007 10,99 9,46 8,51 8,03 
2008 10,83 9,32 8,38 7,91 
2009 10,67 9,18 8,25 7,79 
2010 10,51 9,04 8,13 7,67 
2011 10,35 8,90 8,01 7,55 
2012 10,19 8,77 7,89 7,44 
2013 10,04 8,64 7,77 7,33 

Quelle: EEG – Eigene Darstellung 

Erklärend sei hier angeführt, dass nicht die Größe der Anlage sondern die Jahresstromleis-
tung in Abhängigkeit von der Betriebsdauer ausschlaggebend für die Höhe des Vergütungs-
satzes ist. Außerdem ist nicht das Jahr in dem der Strom erzeugt wird für die Höhe des Ver-
gütungssatzes, sonders das Jahr der Inbetriebnahme der Anlage anzusetzen. 

Beispiel: Ein Anlagenbetreiber der eine Anlage 2005 in Betrieb nimmt, die im Jahr 2008 
8.000 Stunden im Jahr läuft, erhält für die ersten 1.200.000 kWh, die er im Jahr 2008 in das 
Netz einspeist ( 8.000 h x 150 kW = 1.200.000 kWh) einen Mindestvergütungssatz von 11,3 
ct/kWh. Für die nächsten 2.800.000 kWh (8.000 h x 500 kW – 1.200.000 kWh) gilt ein Vergü-
tungssatz von 9,75 ct/kWh. Die Umsatzsteuer ist in den Vergütungssätzen nicht enthalten. 

Die Grundvergütungssätze, der sogenannte KWK-Bonus (siehe unten) und der Innovations-
bonus gelten nur für Anlagen, die nach dem 1.1.2004 ihren Betrieb (Neuanlagen) aufge-
nommen haben. Der NawaRo-Bonus wird auch für Altanlagen bezahlt. Dieser Sachverhalt ist 
in Tabelle 4 dargestellt.�

Tabelle 4: Vergütungszuschläge (Boni) nach EEG 

NawaRo-Bonus (für Alt- und Neuanlagen – unterliegt nicht der Degression): 
 bis einschließlich einer Leistung von     500  kW => 6,0 ct/kWh 
 bis einschließlich einer Leistung von         5 MW => 4,0 ct/kWh 
 bis einschließlich einer Leistung von       20 MW => 0,0 ct/kWh 
 
KWK-Bonus (nur für Neuanlagen—unterliegt nicht der Degression): 
 bis einschließlich einer Leistung von        2 MW  => 2,0 ct/kWh  
 
Technologie-Bonus (nur für Neuanlagen – unterliegt nicht der Degression) 
 nur in Verbindung mit KWK-Bonus: 
 bis einschließlich einer Leistung von        5 MW => 2,0 ct/kWh 
 

Quelle:  EEG – Eigene Darstellung 
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Wird eine „Altanlage“ erweitert müssen die getätigten Erweiterungsinvestitionskosten für die 
Erweiterung oder Erneuerung der Anlage bei mindestens 50 % der Kosten für eine Neuher-
stellung der Anlage liegen, damit die Anlage als Neuanlage gilt und dementsprechend die 
neuen Grundvergütungssätze sowie evtl. der KWK-Bonus und der Innovationsbonus in An-
spruch genommen werden kann. 

3.2.2  „ NawaRo-Bonus“  

Die Vergütung des NawaRo-Bonus hat drei Voraussetzungen: 

1. Der Strom darf ausschließlich aus – etwas vereinfacht – nachwachsenden Rohstof-
fen und/oder aus Gülle gewonnen werden. 

2. Dieser Stoffeinsatz muss mit einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder vom An-
lagenbetreiber durch ein Einsatzstoff-Tagebuch mit Angaben und Belegen über Art, 
Menge und Herkunft der eingesetzten Stoffe nachgewiesen werden. 

3. Es dürfen auf dem selben Betriebsgelände keine Biomasseanlagen betrieben wer-
den, in denen Strom aus sonstigen Stoffen gewonnen wird.  

Der Gesetzgeber will mit diesen Regelungen von vorneherein einen Missbrauch verhindern. 
Einer Anlage in der einmal auch andere 
als die zugelassenen Stoffe vergoren 
wurden, werden für die komplette 
Restlaufzeit die Boni-Zahlungen versagt. 
Tabelle 12 im Anhang enthält eine 
beispielhafte Liste von möglichen und 
untersagten Einsatzstoffen, die zum 
Erhalt bzw. zum Versagen des NawaRo-
Bonus führen. Es besteht keine 
Rechtsgrundlage zur Herausgabe von 
Listen oder Bestimmungen von Seiten 
des Gesetzgebers. Prinzipiell ist daher 

immer eine Einigung zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber erforderlich. 
Unterschiedliche Auffassungen zur Auslegung des EEG können nur zivilrechtlich geklärt 
werden. Nach fernmündlicher Auskunft des Bundesumweltministeriums sind die 
Vorbereitungen für die Einrichtung einer Clearingstelle, die bei Unstimmigkeiten 
insbesondere zwischen Betreiber und Stromabnehmer vermittelnd und beratend tätig sein 
wird in vollem Gange. Die Clearingstelle wird voraussichtlich Ende des Jahres 2005 ihre 
Arbeit aufnehmen. Das Angebot und die entsprechenden Ansprechstellen sollen im Internet 
unter www.erneuerbare-energien.de veröffentlicht werden. 

Es herrscht nach wie vor große Unklarheit über die Regelungen bezüglich der NawaRo-
Einstufung von gehandelter – also nicht auf dem eigenen Betrieb erzeugter – Biomasse. In 
einem Beitrag im von C. Gomez, dem Geschäftsführer Fachverband Biogas e.V., im Rah-
men der 14. Jahrestagung des Fachverband Biogas e.V. vom 11. bis 14. Januar 2005 in 
Nürnberg heißt es dazu:11 

„NawaRo können grundsätzlich auch von einem Händler gekauft werden, es muss jedoch 
sichergestellt sein, dass der NawaRo—kein Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 

                                                
11  Gomez C., 2004: Die wichtigsten Änderungen in der EEG Novelle vom August 2004 und ihre Umsetzung in 

der Praxis in: Tagungsband zur 14. Jahrestagung des Fachverband Biogas e.V. 11. bis 14. Januar 2005 in 
Nürnberg 
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Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) ist (Ausnahme im Rahmen der Landschaftspflege angefallenen 
Pflanzen und Pflanzenteile) und—keiner weiteren als der zur Ernte, Konservierung oder Nut-
zung in der Biomasseanlage erfolgten Veränderung unterzogen wurde. Um dies zu gewähr-
leisten, sollte sich der Anlagenbetreiber auf Lieferschein und Rechung die exakte Bezeich-
nung: „Energiepflanzen gemäß § 8 Absatz 2 EEG, die keiner weiteren Aufbereitung oder 
Veränderung als zur Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage unterzogen 
wurden“ bescheinigen lassen. Bei der Lieferung der Ware sollte der Anlagenbetreiber eine 
Sichtkontrolle vornehmen und auch eine Rückstellprobe nehmen. Die Rückstellprobe sollte 
vom Lieferanten (Fahrer des Wagens) durch eine Unterschrift bestätigt werden. 

Das Produkt darf in jedem Fall nur zur Lagerung und Verarbeitung in der Biomasseanlage 
aufbereitet werden. Hierzu zählen z.B. Trocknung, zur Lagerung notwendige Reinigung so-
wie Aussortierung von Steinen, Erde, Sand und Unkrautsamen. Der Fachverband Biogas 
empfiehlt, jegliche weitere Aufbereitung auf der Biomasseanlage bzw. dem zugehörigen 
landwirtschaftlichen Betrieb vorzunehmen und diese entsprechend im Einsatzstofftagebuch 
zu dokumentieren. Eine Aufbereitung durch Dritte macht eine Sichtkontrolle der Qualität des 
gelieferten Inputstoffes nahezu unmöglich. Insofern die Aufbereitung dennoch außerhalb des 
Betriebes erfolgen soll, empfiehlt der Fachverband Biogas folgende Kriterien einzuhalten: 

Ø lückenloser und nachvollziehbarer Nachweis über Herkunft und Aufbereitung der E-
nergiepflanzencharge; 

Ø schriftliche Bestätigung, dass der entsprechenden Charge keine weiteren Stoffe zu-
geführt wurden. 

Darüber hinaus sollte festgehalten werden, dass der „Aufbereiter“ das volle Haftungsrisiko 
für Verstöße gegen § 8 (2) EEG die aus seinen Lieferungen resultieren, übernimmt. Der 
Nachweis über die Verwendung der nachwachsenden Rohstoffen kann nach § 8 Absatz 2 
Ziffer 2 durch eine öffentlich rechtliche Genehmigung in der nur NawaRo im Sinne des EEG 
als Einsatzstoffe genehmigt sind oder ein Einsatzstofftagebuch, in dem Art, Menge und Her-
kunft der eingesetzten Stoffe festgehalten werden, erfolgen. Das Einsatzstofftagebuch kann 
nach Aussage einiger Netzbetreiber auch EDV geführt werden, in jedem Fall muss es dem 
Netzbetreiber in Original oder Kopie vorgelegt werden. Einige Netzbetreiber werden die Vor-
lage dieses Nachweises bis zum 28. Februar des jeweiligen Folgejahres fordern und werden 
damit drohen, dass bei Nichteinhaltung dieser Frist der Vergütungsanspruch erlischt. Nach 
Ansicht des Fachverband Biogas lässt sich dies nicht aus dem Gesetzestext entnehmen. Um 
eine reibungslose Abwicklung der Abrechung zu gewährleisten, empfiehlt es sich jedoch in 
jedem Fall diese Frist einzuhalten. Damit der Anlagenbetreiber auch im Streitfall seine 
Einsatzstoffe verlässlich nachweisen kann, empfiehlt der Fachverband Biogas auch ein 
Einsatzstofftagebuch zu führen, wenn der Nachweis über die Verwendung der NawaRos 
über die Genehmigung erbracht wird.“ 

3.2.3 „ Kraft-Wärme-Kopplungsbonus“  

Kann der Betreiber einer Neuanlage (s.o.) nachweisen12, dass er die bei der Verstromung 
des Biogases anfallende Wärme die nicht für die Temperaturniveauregelung des Fermenters 
benötigt wird (Nutzwärme), außerhalb der Biogasanlage nutzt, erhält er bis einschließlich 

                                                
12  Der Nachweis muss ab einer elektrischen Leistung von 2 MW dem Netzbetreiber mit Hilfe des von der AGFW 

– e.V herausgegebenen Arbeitsblattes FW 308 (Banz. Nr.218 vom 22.11.2002 vorgelegt werden. Das Arbeits-
blatt ist kostenlos erhältlich unter: http://www.bhkw-infozentrum.de/download/agfw_arbeitsblatt_fw308.pdf 
(Stand März 2005). Bei Anlagen < 2 MW el. Leistung reichen entsprechende Unterlagen des BHKW-
Herstellers. 
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einer Leistung von 20 Megawatt einen so genannten „Kraft-Wärme-Kopplungs“-Bonus von 
2 ct/kWh. Aus der zu messenden Wärmemenge und der aus den Herstellerangaben des 
BHKW hervorgehenden Stromkennzahl (abhängig vom elektrischen und thermischen Wir-
kungsgrad), lässt sich errechnen, welche Strommenge erzeugt werden muss, um die ausge-
koppelte Wärmemenge zu erzeugen.13  

Dazu eine Beispielrechnung:14 

Der Betreiber einer Biogasanlage weist die Auskopplung (Nutzung außerhalb der BG-
Anlage) von 400.000 kWh Wärme pro Jahr nach. Laut Herstellerangaben beträgt die Strom-
kennzahl des BHKW 0,625. Der vom Netzbetreiber an den Betreiber zusätzlich zu zahlende  
Betrag beträgt �  5.000/Jahr (400.000 kWhtherm x 0,625 x 2 ct/kWhel).  

Beispiele für eine Wärmenutzung sind die Trocknung von Getreide oder Hackschnitzeln, die 
Wohn- oder Büroraumheizung, die Milchkühlung oder auch die Trocknung von Gülle um die 
Transportkosten der Ausbringung zu reduzieren (siehe dazu auch Kapitel 7.2). 

3.2.4 Technologie- bzw. Innovationsbonus 

Mit dem Technologie- oder auch Innovationsbonus von 2 ct/kWh für Neuanlagen bis zu einer 
Leistung von 5 MW soll der Einsatz besonders energieeffizienter und damit umweltschonen-
der Verfahren honoriert werden. Wer in den Genuss des Technologiebonus gelangen will 
muss: 

Ø Kraftwärmekopplung betreiben und 
Ø die Biomasse durch thermochemische Vergasung oder Trockenfermentation umwan-

deln oder 
Ø das zur Stromerzeugung eingesetzte Gas aus Biomasse auf Erdgasqualität aufberei-

ten oder 
Ø den Strom mittels Brennstoffzellen, Gasturbinen, Dampfmotoren, Organic Rankine-

Anlagen, Mehrstoffgemisch-Anlagen, insbesondere Kalina-Cycle-Anlagen oder Ster-
ling-Motoren gewinnen. 

Der Bonus wird nur einmal gewährt, auch wenn mehrere in § 8 Abs. 4 genannte Ver-
fahren der Techniken zum Einsatz kommen. 

4 Das Biogaspotenzial aus der Tierhaltung in der Altmark 

4 . 1  D e f i n i t i o n e n  

Die Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen in einer Region zur Emissionsminderung 
und zur Energieerzeugung in der Landwirtschaft insbesondere der Tierhaltung werden im 
Wesentlichen durch 

Ø das theoretische Potenzial, 
Ø das technische Potenzial, 
Ø das wirtschaftliche Potenzial und 
Ø das erschließbare Potenzial 

                                                
13  Nach Auffassung der Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer & Coll ist auch die für die Beheizung des Fer-

menters eingesetzte Wärme bei der Berechnung des KWK-Bonus zu berücksichtigen. Eine diesbezügliche 
Einschränkung des Vergütungsanspruches sollte vom Anlagenbetreiber nicht ohne Weiteres hingenommen 
werden. Bei entsprechenden Problemen bietet die Kanzlei Beratung an. Nachzulesen unter: 
http://www.ggsc.de/service/downloads/letter/20050125_Ennews.pdf  

14  in: BVEL et FNR, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, S. 185 
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bestimmt. 

Nach Kaltschmitt15 beschreibt das theoretische Potenzial das in einer gegebenen Region 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes theoretisch physikalisch nutzbare Angebot an Bio-
masse und stellt damit die Obergrenze des theoretisch realisierbaren Beitrages zur Energie-
bereitstellung durch die Vergärung landwirtschaftlich erzeugter Biomasse dar. Es  kann an-
hand des theoretisch maximalen photosynthetischen Wirkungsgrads (d. h. maximaler Ertrag 
an Pflanzenmasse) bestimmt werden. Dieser wird mit etwa 30 t Trockensubstanz (TS) pro 
Hektar und Jahr für Lignocellulose angegeben.16 

In der Praxis ist das theoretische Potenzial nicht von Relevanz, da einer praktischen Nutz-
barmachung unüberwindbare technische, ökologische, strukturelle, ökonomische und admi-
nistrative Schranken entgegen stehen. 

Das technische Potenzial bezeichnet den Anteil des theoretischen Potenzials, der unter 
Berücksichtigung der gegebenen technischen sowie strukturellen und ökologischen Restrik-
tionen und gesetzlichen Vorgaben nutzbar ist. Es beschreibt damit den zeit- und ortsabhän-
gigen, technisch möglichen Beitrag zur Nutzung landwirtschaftlich erzeugter Biomasse für 
die Gewinnung von Biogas und ist geringen zeitlichen Schwankungen unterworfen. So ist 
beispielsweise der Teil des Exkrementeaufkommens technisch nicht verfügbar, der auf 
Grund von Weidehaltung nicht gesammelt werden kann. Dies trifft neben der Pferde- und 
Schafhaltung auch auf einen Teil der Rinderhaltung zu. Dadurch reduziert sich das technisch 
nutzbare Aufkommen an organischen Stoffen aus der Rinderhaltung deutlich. Bei der 
Schweine- und Hühnerhaltung spielt dieser Aspekt eine zu vernachlässigende Rolle. 

Das wirtschaftliche Potenzial ist der zeit- und ortsabhängige Anteil des technischen Poten-
zials, der unter den derzeitigen politischen Vorgaben (siehe EEG in Kapitel 2.2) wirtschaftlich 
erschlossen werden könnte. Durch Änderungen der Vorgaben, Preissteigerungen für Ener-
gie und/oder der Produktionsfaktoren wird das wirtschaftliche Potenzial beeinflusst 

Das erschließbare Potenzial oder auch Erwartungspotenzial ist der Anteil des wirtschaftli-
chen Potenzials, der unter den derzeitig gegeben (unternehmens)strukturellen, finanztechni-
schen sowie politischen Bedingungen als Beitrag zur Energieversorgung erschlossen wer-
den kann. Es ist meist kleiner als das wirtschaftliche Potenzial, in jedem Fall aber erheblich 
geringer als das theoretische Potenzial. 

Bis auf das theoretische Potenzial müssen alle Potenzialangaben, mit der Zeitdimension 
versehen werden. Sie ändern sich in Abhängigkeit des betrachteten Zeitpunkts auf Grund 
des technischen Fortschritts und veränderter wirtschaftlicher oder energiepolitischer Rah-
menbedingungen. So ändert sich das technische Potenzial beispielsweise durch den züchte-
rischen Fortschritt bei Nutzpflanzen. Während z. B vor fünf Jahrzehnten die damals vorhan-
denen Maissorten einen nennenswerten Ertrag durch den Anbau von Mais in der Altmark 
nicht ermöglichten, ist damit zu rechnen, dass sowohl durch konventionelle Züchtung als 
auch über gentechnische Maßnahmen die Massen- und Energieerträge bei Mais pro Flä-
cheneinheit in den nächsten Jahrzehnten noch erheblich gesteigert werden können. 

                                                
15  Kaltschmitt, M. et. al. 2003: Energiegewinnung aus Biomasse, s. 11. 
16  Schneider, S.2002: Potenziale regenerativer Energien in Deutschland in: Hartmann, H.; Kaltschmitt, M.: Die 

Stellung der Biomasse im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieträgern aus ökologischer, ökonomischer 
und technischer Sicht, Schriftenreihe "Nachwachsende Rohstoffe", Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
(Hrsg.), S.18 
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Im Folgenden wird das unter den derzeitigen Bedingungen wirtschaftlich nutzbare Bio-
gaspotenzial in der Altmark dargestellt, welches sich aus der Umwandlung von landwirt-
schaftlich erzeugter Biomasse über eine Biogasanlage in elektrische Energie ergibt.  

Ein Anspruch auf vollständige Berücksichtigung sämtlicher vorhandener Biomasse sowie 
denkbarer Nutzungsalternativen wird dabei nicht angestrebt. Die sich im Wesentlichen auf 
eigene Erhebungen sowie ergänzende Angaben aus dem Biomasseatlas und des Statisti-
schen Landesamtes Sachsen-Anhalt beziehenden Berechnungen sollen lediglich eine Vor-
stellung von der Größenordnung des nutzbaren Potenzials aufzeigen. Dabei wird grundsätz-
lich von Anlagenkonzepten bzw. technischen Systemen zur Nutzung des erneuerbaren E-
nergieangebots ausgegangen, wie sie derzeit auf dem Markt verfügbar sind. 

4 . 2  D a s  w i r t s c h a f t l i c h e  B i o g a s p o t e n z i a l  a u s  t i e r i s c h e n  
E x k r e m e n t e n ,  E i n s t r e u  u n d  F u t t e r r e s t e n  

Im Biomassekatalog des Landes Sachsen-Anhalt17 wird eine Kombination des wirtschaftli-
chen und des technischen Potenzials aus Exkrementen, Einstreu und Futteresten berechnet. 
Grundlage für die Ermittlung bildet die allgemeine Viehzählung von Mai 2001. Im Jahr 2001 
ergab die allgemeine Viehzählung in der Altmark einen Viehbestand von 136.725 GV. Es 
wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein wirtschaftlich sinnvoller Einsatz einer Biogasan-
lage einen Mindestviehbesatz von 100 Rindern, 1.000 Schweinen oder 10.000 Geflügeltieren 
erfordert, obwohl bei unseren Literaturrecherchen nirgends eine allgemeine Empfehlung zum 
Bau von Biogasanlagen ab einem bestimmten Viehbestand zu finden war. Auch sei an die-
ser Stelle angemerkt, dass die weit aus größte Anzahl von Biogasanlagen in Deutschland 
sich immer noch in Bayern befindet und i. d. R. dort Betriebe wirtschaften, die einen geringe-
ren Tierbesatz je Anlage aufweisen, und davon auszugehen ist, dass zumindest ein Großteil 
dieser Anlagen wirtschaftlich arbeitet. Da in Sachsen-Anhalt rund 90 % der Rinder in Betrie-
ben mit > 100 GV, und ebenfalls 90 % der Schweine in Betrieben mit 300 GV gehalten wer-
den, erscheint den Gutachtern für die Ermittlung des Potenzials diese „Grenzziehung“ den-
noch sinnvoll und aussagekräftig. 

                                                
17  Institut für Energetik und Umwelt, Hrsg.: 2002: Biomassekatalog Sachsen-Anhalt – Potenziale und energeti-

sche Nutzungsmöglichkeiten, Endbericht; Hrsg: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, S. 69 ff. 
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Da das insgesamt anfallende Aufkommen an tierischen Exkrementen aufgrund von Weide-
zeiten technisch nicht 
nutzbar ist, werden zum 
einen Schafe und Pferde 
nicht berücksichtigt. und 
zum anderen für Rinder je 
nach Altersklasse und 
Nutzung Abschläge bei 
der Verfügbarkeit von 25 – 
66 % gemacht. Bei 
Schweinen wird von einer 
ganzjährigen Stallhaltung 
aus gegangen. Bei 
Haltungsformen mit 
Einstreu steht dieses als 
weiteres Substrat für die 
Biogasgewinnung zur 

Verfügung. und wird in das Gesamtbiogaspotenzial einbezogen. Die zu Grunde gelegten 
Anteile von auf Festmist bzw. auf Gülle basierenden Haltungsformen decken ich im Wesent-
lichen mit den Angaben des im 2. Zwischenberichtes zu dieser AEP erstellten Stall- und 
Standortkatasters. Bei Rindern liegen die auf Gülle basierenden Haltungsformen bei rund 
60 %, bei Schweinen zwischen 95 % (Mastschweine) und 80 % (übrige Schweine). Als 
Einstreumengen werden Mittelwerte aus der Literatur verwendet. Als Biogasertrag werden 
25 m³/t Rindergülle, 30 m³/t Schweinegülle sowie 55 m³/t Rinderfestmist respektive 60 m³/t 
Schweinefestmist als Berechnungsgrundlage eingesetzt. 

Neben der Potenzialbestimmung auf Basis von Exkrementen und Einstreu werden ebenfalls 
Futterreste in die Betrachtungen mit einbezogen. Es wird dabei angenommen, dass 5 % der 
Futtermenge von Rindern, in der Praxis vermischt mit den Exkrementen, als Substrat zur 
Verfügung steht. Insgesamt leitet sich eine durchschnittliche Menge von 219 kg/(GV a) ab 
Die spezifische Biogasausbeute beträgt 57 m³/t Futterrest. 

Im letzten Schritt der Potenzialberechnung werden die berechneten täglichen Exkrement-
mengen mit den spezifischen Biogasausbeuten multipliziert und auf ein Jahr hochgerechnet. 
Das auf Basis des Gesamtbiogasaufkommens resultierende Energieträgerpotenzial wurde 
mittels eines durchschnittlichen spezifischen Heizwertes von 21,5 MJ/m³ Biogas abgeleitet. 

Das Energieträgerpotenzial im Jahr 2001 auf Basis von Exkrementen aus der Viehhaltung. 
beträgt für den Landkreis Stendal 495 TJ/a und für den Altmarkkreis Salzwedel 435 TJ/a. Für 
die Altmark sind das insgesamt 930 TJ/a und damit rund 28% des Potenzials des gesamten 
Landes Sachsen-Anhalt.  

Bezogen auf die verschiedenen Nutztierarten ergibt sich für die Altmark die in Tabelle 5 dar-
gestellte Verteilung. 
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Tabelle 5: Verteilung des Biogaspotenzials nach Tierarten auf Basis von Exkrementen aus 
der Viehaltung in der Altmark im Jahr 2001 

Rind* 

 

Schwein* Geflügel* Futterreste Gesamt  

 TJ/a        %  TJ/a       %  TJ/a        %  TJ/a         %  TJ/a         % 

Biogaspotenzial 666 71,6 158 17,0 23 2,5 83 8,9 930 100 

Quelle: Eigene Berechnung nach: Institut für Energetik und Umwelt, Hrsg.: 2002: Biomasseka-
talog Sachsen-Anhalt - Potenziale und energetische Nutzungsmöglichkeiten, Endbe-
richt; Hrsg: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

*einschließlich Einstreu 

„Die Höhe des Biogaspotenzials (aus Exkrementen) in den nächsten Jahren hängt weitge-
hend von der Entwicklung der Tierbestände von Rindern, Schweinen und Geflügel ab und 
wird, aufgrund des hohen Anteils der Rinder am Gesamtpotenzial wesentlich von diesen 
geprägt. Insgesamt ist mit einem weiteren Rückgang der Tierbestände zu rechnen“18. Diese 
Vorhersage hat sich bisher bewahrheitet. Während im Jahr 2001 nach Angaben des Statisti-
schen Landesamtes in den beiden Landkreisen noch 136.725 Großvieheinheiten gezählt 
wurden waren es 2003 nur noch 132.196 Großvieheinheiten19 Das entspricht einem Rück-
gang von rund 3,3 %. Damit hat sich das Biogaspotenzial aus der Tierhaltung von 2001 
bis 2003 auf rund 900 TJ/a verringert.20 Ob sich diese Entwicklung in der Altmark fortset-
zen wird, hängt vor allem von der Entwicklung der Milchpreise ab. Wie stark dieser ausge-
prägt sein wird, hängt wiederum entscheidend von den agrarpolitischen Rahmenbedingun-
gen ab. Bei Schweinen und Geflügel werden Veränderungen wohl in geringerem Maße statt-
finden. 

Die Errichtung von Biogasanlagen ermöglicht zusätzliches Einkommen aus der 
Tierproduktion. Insoweit wirkt die Biogasproduktion unmittelbar zur Rentabilitäts-
verbesserung der Tierproduktion und kann das Sinken der Bestände aufhalten. 

Was bedeuten diese Aussagen für das Stromerzeugungspotenzial aus über Biogasanlagen 
verwerteten Exkrementen landwirtschaftlicher Nutztiere in der Altmark? 

In der Altmark existiert im Jahr 2003 ein Biogaspotenzial aus tierischen Exkrementen, 
Einstreu und Futterresten von 900 J x 1012/a = 900.000.000.000.000 Joule/a = 
900.000.000.000 kJ/a = 900.000.000 MJ/a = 900 Millionen Megajoule pro Jahr. 

Da eine Kilowattstunde (kWh) = 3.600.000 J = 3.600 kJ = 3,6 MJ entspricht, heißt dies, dass 
in der Altmark im Jahr ein wirtschaftliches Biogaspotenzial aus Exkrementen, Einstreu und 
Futterresten von 250 Mio. kWh/a = 250.000 MWh/a existiert. 

Bei einem durchschnittlichen elektrischen Wirkungsgrad einer Biogasanlage von 33 % könn-
ten daraus 82.500 MWh/a elektrische Energie erzeugt werden. Unter der Annahme, dass die 
durchschnittliche jährliche Laufzeit einer Biogasanlage 8.000 Stunden beträgt, müssten zur 
Erzeugung dieser Energiemenge Biogasanlagen mit einer aufsummierten installierten Leis-
tung von mehr als 10 MW installiert werden.  

 

                                                
18  ebenda 
19 http://www.stala.sachsen-

anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/413/41311/Viehbestand_in_GV_nach_Kreisen.html  
20  Die Einheit TJ/a steht für Terajoule pro Jahr. Die Grundeinheit Joule wird mit dem Faktor 1012 potenziert. 
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Dies entspricht einer Installierung von 

Ø 20 Biogasanlagen mit je 500 kWel oder 
Ø 40 Biogasanlagen mit je 250 kWel oder 
Ø 66 Biogasanlagen mit je 150 kWel, 

die notwendig wären, um aus den vorhandenen Exkrementen und den Futtermittelresten das 
Stromerzeugungspotenzial zu erschließen. 

Bei einer durchschnittlichen Investitionssumme von 2.800 � /kW installierte Leistung ent-
spricht dies einem Investitionsvolumen von 28 Mio. � .21 

4 . 3  B i o g a s p o t e n z i a l  a u s  E r n t e r ü c k s t ä n d e n  u n d  M a i s  

Im Biomassekatalog wird ein Biogaspotenzial aus den Ernterückständen von Kartoffelkraut 
und Rübenblatt von rund 130 TJ/a. errechnet. Dies entspricht nach der oben beschriebenen 
Umrechnung einem Biogaspotenzial von 36.100 MWh/a. 

„Die Veränderung des Biogaspotenzials (aus Ernterückständen) in den nächsten Jahren ist 
weitgehend von der Anbauflächenentwicklung, insbesondere der von Rüben abhängig. Die-
se hängt wesentlich von der zukünftigen EU-Zuckermarktordnung ab. Bis zum Jahr 2006  ist 
aufgrund der Regelungen der EU-Zuckermarktordnung mit einem leicht zurückgehenden 
Biogaspotenzial zu rechnen.“22 

Berücksicht man diese Einschätzung und beziffert sie mit einem Rückgang des Rübenan-
baus von 25 %, ergibt sich daraus ein Biogaspotenzial aus Ernterückständen in der Altmark 
von rund 27.000 MWh/a respektive einer möglichen Energieeinspeiseleistungel von rund 
8.900 MWh/a. 

„Das Flächenpotenzial für den Anbau von Biomassen, die direkt als feste Energieträger, als 
Kosubstrat .der indirekt nach einer Extraktion oder Umwandlung als flüssige Energieträger 
genutzt werden können, ist grundsätzlich deckungsgleich mit der gesamten verfügbaren 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Da diese jedoch primär zur Nahrungsmittelproduktion ge-
nutzt wird – und sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird – ist die letztlich verbleibende 
Fläche, die für eine Energieproduktion zur Verfügung steht, direkt abhängig vom Flächenbe-
darf für die Nahrungsmittelerzeugung bzw. von anderen konkurrierenden Flächennutzungs-
ansprüchen“23. 

Diesen Sachverhalt berücksichtigend wurde im Biomassekatalog bei der Biogaspotenzial-
berchnung eine Anbaufläche für Energiepflanzen von 10% der in der Altmark vorhandenen 
Landwirtschaftlichen Nutzfläche angesetzt. Das entspricht in etwa der Stilllegungsfläche von 
27.000 ha respektive 13,3% der Ackerfläche. 

                                                
21  Dieser relativ niedrig angesetzte Betrag ergibt sich aus der Annahme, dass die Biogasanlagen ausschließlich 

mit Gülle und Mist, also ohne den Einsatz von Kofermenten betrieben werden. Anlagen dieser Art erfordern ein 
um ca. 10 – 15 % geringeres Investitionsvolumen/KWh als Anlagen, in denen auch pflanzliche Kofermente ein-
gesetzt werden. 

22  Institut für Energetik und Umwelt, Hrsg.: 2002: Biomassekatalog Sachsen-Anhalt – Potenziale und energeti-
sche Nutzungsmöglichkeiten, Endbericht; Hrsg: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, S. 78 

23  ebenda S. 105 
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Die Gutachter möchten hierzu 
folgendes anmerken: 
Grundsätzlich richtet sich die 
Auswahl und damit die Verteilung 
der verschiedenen Anbaukulturen 
vor allem nach der wirtschaftli-
chen Vorteilhaftigkeit und den 
ökologischen Notwendigkeiten. 
Ändern sich die wirtschaftliche 
Vorteilhaftigkeit von 
Produktionsverfahren zu Gunsten 
des Energiepflanzenanbaus 
entscheidend, wird sich 
mittelfristig die Anbaufläche von 

Energiepflanzen solange ausdehnen, bis die Preise für Nahrungsmittel wieder ein Niveau 
erreichen, die deren Anbau wieder konkurrenzfähig macht. Mit anderen Worten: dem Land-
wirt ist es prinzipiell egal, ob sich sein Betriebsergebnis aus dem Verkauf und der Verede-
lung von Nahrungsmittelpflanzen oder Energiepflanzen ergibt. Entscheidend ist seine Ge-
winnerzielungsabsicht. Es ist daher durchaus vorstellbar, dass – vorrausgesetzt die aktuellen 
Rahmenbedingungen des EEG bleiben über das Jahr 2007 hinaus bestehen - ein wesentlich 
höherer Anteil als 10% an der LF zukünftig mit Energiepflanzen angebaut wird. Damit stünde 
auch ein erheblich höheres wirtschaftliches Potenzial für die Erzeugung von Biogas aus E-
nergiepflanzen zu Verfügung. 

Um die Potenzialberechnung nicht auf zukünftige und damit unsichere Entwicklungen auszu-
richten, wird in diesem Gutachten von einer Anbaufläche von 27.000 ha ausgegangen.  wird 
angenommen, sich es sich bei dieser Fläche um Basisflächen handelt die ausschließlich mit 
Mais angebaut wird. Unter dieser Annahme würde sich ein Energiepotenzial von 1.088.640 
MWh/a respektive ein Stromerzeugungspotenzial von rund 360.000 MWh/a ergeben. Die 
Herleitung dieses Wertes ist in Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6: Berechnung der Energiemengen aus Maisanbau in der Altmark 

Kriterium Wert 
Durchschnittliche Erntemenge/ha von Mais i. d. Altmark      32 t FM/ha24 
Biogasausbeute    200 m³/t FM25 
Energiegehalt/ha: (200m³t FM x 6,3KWh/m³ x 32 t/FM/ha)     40.320 KWh/ha = 40,32 MWh/ha 
Energieeinspeiseleistungel/ha (33%)     13.306 KWhel/ha = 13,3 MWh/ha 
Energiegehalt/a Altmark (27.000ha x 40.32MWh/ha)  1.088640 MWh 
Energieeinspeiseleistung/a Altmark (27.00 ha x 13.3MWhel/ha   359.250 MWh 

Quelle:  Eigene Berechnungen 

Grundsätzlich ließe sich von nicht (mehr) über die Tierhaltung genutzter Grünländer und aus 
Landschaftspflegematerial weiteres Biomassepotenzial für die Vergärung in Biogasanlagen 
bereitstellen; dieses Potenzial wird in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, da die Verfüg-
barkeit von einer Reihe von Faktoren abhängt, die generelle Aussagen über die Altmark 
schwierig machen. Tendenziell ist bei einem weiteren Rückgang der Milchviehhaltung mit 

                                                
24  Statistisches Landesamt, 2004: 
 www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/412/41241/Hektarertraege  
25  BVEL et FNR, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, S. 95 
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einem „verstärktem“ Angebot von Grünlandaufwuchs für die Biomasseverwertung zu rech-
nen26. 

4 . 4  S u m m i e r u n g  d e r  S t r o m e i n s p e i s e p o t e n z i a l e  d u r c h  B i o -
g a s  a u s  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  

In Tabelle 7 ist das gesamte technisch und 
wirtschaftlich erschließbare Biogaspoten-
zial aus der Landwirt in der Altmark zu-
sammen gefasst. 

Unter der Annahme dass die durchschnitt-
liche jährliche Laufzeit einer Biogasanlage 
8.000 Stunden beträgt, müssten zur Er-
zeugung dieser Energiemenge Biogasan-
lagen mit einer aufsummierten installierten 

Leistung von mehr als 56 MW installiert werden. Dies entspricht einer Installierung von, z. B. 
224 Biogasanlagen mit je 250 kWel, die notwendig wären, um das Stromerzeugungspotenzi-
al aus den vorhandenen Exkrementen den Futtermittelresten und dem Maisanbau auf 10 % 
der LF zu erschließen. 

Tabelle 7 Stromeinspeisepotenziale durch Biogas aus der Landwirtschaft 

Energieeinspeiseleistungel Exkremente und Futterreste   82.500 MWh/a 

Energieeinspeiseleistungel Ernterückstände     8.900 MWh/a 

Energieeinspeiseleistungel Maisanbau 359.250 MWh/a 

Gesamt: 450.650 MWh/a 

Quelle:  Eigene Berechnungen 

Bei einer durchschnittlichen Investitionssumme von 3.300 � /KW installierte Leistung ent-
spricht dies einem Investitionsvolumen von rund 185 Mio. � . 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang den Gesamtjahresstromverbrauch aller Haushalte 
in der Altmark ergibt sich folgende Konstellation: 

Der durchschnittliche Jahresstromverbrauch, richtet sich in jedem privaten Haushalt nach 
dessen Größe (siehe Tabelle 8).  

Tabelle 8: Durchschnittlicher Stromverbrauch in der Bundesrepublik pro Person 

Anzahl d. Personen im Haushalt: Stromverbrauch in kWh- Kilo-Watt-Stunden pro Jahr: 

1 Person ca. 1600 kWh

2 Personen ca. 2800 kWh

3 Personen ca. 3900 kWh

4 Personen ca. 5300 kWh

Quelle: http://strom-tabelle.de/info/info2.html 

Unter der Annahme, dass der durchschnittliche Stromverbrauch eines jeden altmärkischen 
Einwohners 1.400 kWh/a beträgt (entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch einer 

                                                
26  In diesem Zusammenhang sei auf die von Regionen aktiv geförderten Studien Machbarkeitstudie Pflanzenbio-

gasanlage Havelberg, 2004 verwiesen. Die Kurzfassung ist erhältlich unter: http://www.die-altmark-
mittendrin.de/regioaktiv/projekte/PDF/PraesentationBGAHavelberg.pdf  



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 26

Person, die in einem 2-Personenhaushalt lebt), ergibt sich bei einer Gesamteinwohnerzahl 
von 230.000 Einwohnern in der Altmark ein Stromverbrauch aller altmärkischen Haushalte 
von 322.000 MWh/a. 

Allein aus der Verwertung von landwirtschaftlich erzeugter Biomasse, ohne die Be-
rücksichtigung von Landschaftspflegematerial und Grünland könnte in der Altmark 
ein Stromerzeugungsüberschuss aus landwirtschaftlichen Biogasanlagen von 
128.650 MWh/a erzeugt werden. Dies entspricht wiederum dem Stromverbrauch ei-
ner Kleinstadt von rund 90.000 Einwohnern.  

5 Emissionsminderungspotenziale durch Biogasanlagen in der 
Altmark 

Die anaerobe Fermentation von tierischen Exkrementen in einer Biogasanlage ist mit Um-
welteffekten verbunden, von denen im Folgenden die Veränderungen der  

Ø Geruchsemissionen, der 
Ø Ammoniak- und Lachgasemissionen sowie der 
Ø Methanemissionen 

gegenüber der Lagerung und Verwertung nicht vergorener Exkremente an Hand von in der 
Literatur angegebener Werte, dargestellt werden. Die bei der Verbrennung des Gases anfal-
lenden Emissionen (insbesondere NOx-Emissionen, CO-Emissionen und Kohlenwasserstoffe 
sowie beim Zündstrahlmotor zusätzlich Rußpartikel mit Anteilen krebserregender Kohlen-
wasserstoffe) werden nicht behandelt. Für eine umfassende Erstellung einer Umweltbilanz 
sind diese Emissionen am konkreten Einzelfall ebenso einzubeziehen, wie der Energieauf-
wand für Produktion, Erstellung und Abriss der Anlage sowie evtl. anfallende Transporte für 
die Beschaffung von Substraten. 

5 . 1  G e r u c h s e m i s s i o n e n  

Gegenüber konventionell verarbeiteter Gülle zeichnet sich vergorene Gülle auf Grund des 
bei der Vergärung stattfindenden Abbaus flüchtiger Fettsäuren (Phenol, Kresol) durch deut-
lich geringere Geruchsemissionen bei der Lagerung aus. Insgesamt ist von einer Abnahme 
der Geruchsstärke von ca. 30 % und von einer positiven Veränderung der Art des Geruchs 
auszugehen, selbst wenn das Gülleendlager keine Schwimmschicht oder Abdeckung auf-
weist. 

„Mehr oder weniger starke Geruchsbelästigungen können jedoch durch den Transport, die 
Lagerung und den zusätzlichen Einsatz von 
Kosubstraten (z.B. Fettabscheider, Speiseabfälle, 
Schlachtabfälle, ...) entstehen. Auch 
Betriebsstörungen mit Gasaustritt oder auch die 
Durchschleusung von noch nicht ausreichend 
ausgegorenen Substratbestandteilen in das Endlager 
mit dortiger Nachgärung und schließlich auch Ver-
unreinigungen im Annahme-/Abgabebereich der 

Biogasanlage können zu Geruchsbelastungen führen“.27 

                                                
27  Biogashandbuch Bayern- Materialband, 2004, S. 7 
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Das heißt, dass eine weithin anerkannte Abnahme der Geruchsstärke von vergorenen Ex-
krementen einhergehen kann, mit verstärkt auftretenden Geruchsemissionen in unmittelbarer 
Umgebung von Biogasanlagen und/oder den Lagerstätten. Überall dort wo der Einsatz einer 
Biogasanlage hinsichtlich der Minderung der Geruchsemissionen besonders zu befürworten 
ist – in der Nähe von Wohnbebauung – sind die durch Undichtigkeiten oder unsachgemäße 
Handhabung auftretenden Geruchsbelästigungen besonders ärgerlich und daher unbedingt 
zu vermeiden.  

Auch die laufenden Motoren können eine permanente Geruchsquelle darstellen. Deshalb hat 
die Begrenzung der Geruchsstoffkonzentration und die technisch einwandfreie Ableitung der 
Motorenabgase eine zentrale Bedeutung für das Geruchsemissionsverhalten der Biogasan-
lage. Dabei ist der Schwefelgehalt im Abgas ein wesentlicher, geruchsbestimmender Para-
meter, da sowohl Schwefelwasserstoff als auch organische Schwefelverbindungen sehr 
niedrige Geruchsschwellen aufweisen. Somit ist die Frage der ausreichenden Entschwefe-
lung des Rohgases nicht nur für den Korrosionsschutz beim Motor von wesentlichem Belang, 
sondern hat ebenso Einfluss auf die Geruchsemissionen der Anlage. 

Die Einhaltung der guten fachlichen Praxis (GfP) und deren Überwachung sind daher ein 
mitentscheidendes Kriterium für die Akzeptanz von Biogasanlagen in der Bevölkerung. 

5 . 2  L a c h g a s - ( N 2 O ) - E m i s s i o n e n  

Lachgas entsteht bei der Denitrifikation unter anaeroben Bedingungen. Eine Denitrifikation 
findet unter Abwesenheit von Sauerstoff statt, wenn leicht abbaubare organische Verbindun-
gen sowie Nitrit bzw. Nitrat vorliegen. Da die leicht abbaubaren organischen Verbindungen 
bereits durch die Vergärung durch methanogene Bakterien verbraucht werden, ist bei der 
Biogaserzeugung von verminderten Lachgasemissionen gegenüber einer konventionellen 
Güllenutzung auszugehen. In Praxisuntersuchungen wurden sowohl Minderungseffekte in 
Höhe von bis zu 72 %28 als auch eine Zunahme der emittierten Lachgasmenge aus dem Gär-
rest ermittelt. Die Ursache für die großen Schwankungen scheint darin zu liegen, dass die 
Untersuchungen zu verschiedenen Jahreszeiten, und damit bei völlig unterschiedlichen 
Temperaturverhältnissen durchgeführt wurden. Bei einem von Amon, B. et. al. durchgeführ-
ten Experiment29, lagen die Lachgasemissionen aus vergorener Gülle im Sommer um bis zu 
50 % höher als bei unbehandelter Gülle. Um das Entweichen von Lachgas in die Atmosphä-
re zu verhindern ist in erster Linie auf eine gasdichte Abdeckung des Endbehälters zu ach-
ten. Des weiteren ist die Höhe der Lachgasemissionen entscheidend von der Art der Aus-
bringung der vergorenen Gülle abhängig. Zur Reduzierung der Emissionen sollte diese nur 
oberflächig in den Boden eingearbeitet werden. Eine Injizierung in den Boden führt wiederum 
zu erhöhter Lachgasproduktion. 

5 . 3  A m m o n i a k - ( N H 3 ) - E m i s s i o n e n  

Reinhold von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Thüringen verglich bei mehreren Bio-
gasanlagen in Thüringen die Substratgehalte von unvergorener Gülle und Biogasgülle und 
stellte fest, dass im Durchschnitt der Anteil des NH3 am Gesamt N-Gehalt des Substrates bei 

                                                
28  ebenda, S. 6 
29  Amon, B. et. al., 2002: Methane, Nitrous Oxide and Ammonia Emissions from Mangement of Liqid Manures in: 

BVEL et FNR, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, S. 158 
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Biogasgülle 62,8 % gegenüber 48,3 % bei unbehandelter Gülle beträgt30. Andere Untersu-
chungen stellen bei vergorener Gülle um bis zu 64 % höhere Ammoniakemissionen als aus 
unvergorener Gülle fest31. 

Das Ammoniak entsteht bei der bakteriell bedingten Reduzierung von Stickstoffoxiden. Die 
erhöhten Ammoniakemissionen resultieren aus der erhöhten Gärtemperatur und dem höhe-
ren pH-Wert des Substrats. Verglichen mit unbehandelter Gülle kommt es bei Lagerung von 
vergorener Gülle in offenen Behältern zu deutlich höheren Ammoniakemissionen. Daraus 
leitet sich die Forderung nach einer Abdeckung der Güllelager ab. Bei der Gülleausbringung 
sind die Ammoniakemissionen bei vergorener Gülle innerhalb der ersten 20 Stunden nach 
der Ausbringung höher als bei unvergorener Gülle, über einen längeren Zeitraum sind sie 
jedoch niedriger32. Der Umfang der Entgasung von Ammoniak kann durch eine bodennahe, 
bandförmige Ausbringung stark vermindert werden; sie liegt um mehr als 80 % niedriger als 
bei werfender, breitflächiger Ausbringung. Von Vorteil ist hier auch, dass die Homogenität 
und dadurch die Fließ- und die Versickerungsfähigkeit von ausgegaster Gülle verbessert 
wird33. Die Minderungseffekte von Ammoniakemissionen durch eine entsprechende Ausbrin-
gungstechnik übersteigen die Anreicherungseffekte durch die anaerobe Vergärung. 

In einigen Fällen kann es aus naturschutzfachlichen und/oder ökonomischen Erwägungen 
sinnvoll sein das ammoniakreiche Gärsubstrat beispielsweise durch ein in Sachsen-Anhalt 
von der Fördergemeinschaft Ökologische Stoffverwertung e.V. (FÖST) Halle in Zusammen-
arbeit mit der Firma GNS mbH entwickeltes Verfahren zu behandeln um damit den Anteil der 
Ammoniumverbindungen im Substrat um über 80 % zu reduzieren34.  

                                                
30  Reinhold G., 2005: Auswirkungen der Biogaserzeugung auf die Eigenschaften der Gärsubstrate. In: Tagungs-

band, Innovationsforum Netzwerk Biogas an der Fachhochschule Nordhausen • 03.02. –04.02.2005, S. 52 
31  Jäkel, K. et. al. 2002: Wie aus dem Gärrest Edelgülle wird, Biogas – Strom aus Gülle und Biomasse, S. 75 
32  Clemens et al., 2001: Eigenschaften, Verwendung und Umgang mit Biogasgülle. In : Fachverband Biogas 

(Hrsg.): Beiträge zur 10. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas e. V. vom 9. bis 12. Januar in Borken bei 
Kassel, S. 44 ff. 

33  siehe dazu auch 2. Zwischenbericht zu dieser AEP 
34  ebenda, S. 33 ff. 
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Abbildung 4: Ansicht einer Pilotanlage in Barnstedt zur Verringerung der Ammonikemissio-
nen aus einer Biogasanlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.foest-halle.de/fra_neu.htm 

Durch die Behandlung wird neben der Verminderung der Ammoniakemissionen die Gefahr 
der Stickstoffüberdüngung verringert. Flächenschwache Unternehmen oder Unternehmen 
mit Flächen die in großer Entfernung zur Tierhaltungs- oder Biogasanlage liegen haben nach 
Anwendung der Gärsubstratbehandlung die Möglichkeit das ammoniumgereinigte Trübwas-
ser auf eine wesentlich geringere Fläche auszubringen, ohne N-Verluste durch Überdüngung 
befürchten zu müssen. Zusätzlich sollen durch das Verfahren die gegenüber der Ausgangs-
gülle bereits stark gesenkten Geruchsemissionen weiter reduziert werden. Des weiteren wird 
durch die notwendige Erhitzung bei der Durchführung des Verfahrens eine weitere Hygieni-
sierung des Gärsubstrats erreicht, wodurch eventuell die in der Regel für Gemeinschaftsan-
lagen vorgeschriebene termophile Biogaserzeugung zugunsten des mesophilen Verfahrens 
ersetzt werden könnte.35  

In einer Presseerklärung der FÖST heißt es:36  

„Die Besonderheit des von GNS patentierten Verfahrens besteht darin, dass aus der ver-
gorenen Gülle unter Ausnutzung der chemischen Eigenschaften der mineralischen Güllebe-
standteile bei „milden Bedingungen“, d.h. Erwärmung auf max. 80 °C, leichtem Unterdruck 
(ca. 500 mbar) ohne Verwendung von Strippdampf sowie ohne Verwendung von Laugen 
oder Säuren, Ammoniak gemeinsam mit Kohlendioxid ausgetrieben und in einer Vorlage 
mit einem Bindemittel zu Ammoniumsulfat und Kalk umgesetzt werden. Dabei werden 
nur geringe Mengen Wasser mit überdestilliert, so dass die Vorlageflüssigkeit nicht unnötig 
verwässert wird. Man erhält so eine 10- bis 40%ige Ammoniumsulfatlösung und einen festen 
Kalkdünger.“ 

Unter der Bezeichnung „ANA-Strip®-Verfahren System GNS“ sind inzwischen anlagentech-
nische Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt worden. Nach mündlicher 
Information von Spindler von der FÖST liegen der Fördergemeinschaft und der Firma GNS 

                                                
35  Zusätzlich ist es möglich ein ebenfalls von der FOEST zum Patent angemeldetes Verfahren an die Behand-

lung zu koppeln, mit dem Phosphor aus dem Substrat eliminiert werden kann. Dies ermöglicht den Unterneh-
men eine weitere Möglichkeit das Düngemanagement flächen- und kulturspezifischer zu steuern. 

36  Fördergemeinschaft Ökologische Stoffverwertung e.V. 6.4.2004: Presserklärung-Neues Verfahrens zur NH4-
N-Abtrennung aus Gärrückständen 
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mbH viele Anfragen auch aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland vor. Das 
Problem und der entwickelte Lösungsansatz ist demzufolge allgemein erkannt. Bisher schei-
tert die Realisierung des Einsatzes an den noch zu hohen Produktionskosten der Anlage. 
Kostendegressionen sind erst nach einer gewissen Anlaufphase und der Erhöhung der pro-
duzierten Stückzahlen zu erwarten. Ohne eine entsprechende Förderung für die „Pionieran-
lagen“ erscheint eine Etablierung des Verfahrens nur durch gesetzlich verordnete Zwangs-
maßnahmen zu gelingen, welche aus Sicht der Gutachter zu vermeiden sind. 

5 . 4  M e t h a n - E m i s s i o n e n  

Betrachtet man die Methanemissionen, die sich aus den verschiedenen Produktionsverfah-
ren der Rinderhaltung ergeben, lässt sich zunächst pauschal festhalten, dass die stoffwech-
selbedingten Methanemissionen, die unmittelbar aus dem Tier freigesetzt werden rund 2/3 
und das Methanbildungspotenzial der Exkremente rund 1/3 % betragen  

Obwohl der überwiegende Anteil des Methans durch die Fermentation in der Biogasanlage 
und die anschließende Verbrennung dem Substrat bereits entzogen wurde, befinden sich 
noch Restmengen von Methan (bis zu 30 % des Ausgangsmaterials – abhängig vom Abbau-
grad der organischen Substanz) im vergorenen Substrat, die aus dem Bioreaktor, dem Gas-
speicher und/oder aus dem Endlager. entweichen können, wenn undichte Stellen vorhanden 
sind. Die Lagerung von vergorener Gülle in offenen Behältern ist allerdings gegenüber un-
vergorener Gülle mit deutlich geringeren CH4-Emissionen verbunden. Die Angaben im Bio-
gashandbuch Bayern über die Veränderungen der Methanemissionen von vergorenem Sub-
strat zu nicht vergorener Gülle schwanken zwischen einer Reduzierung um 67 % und einer 
Erhöhung um 87 %.37 Als Ursache für diese hohe Schwankungsbreite wird eine Vielzahl von 
variierenden Rahmenbedingungen (z.B. Substratzusammensetzung, Abbaugrad im Fermen-
ter, Lagertemperatur, -dauer u.v.a.) angegeben. Es ist anzunehmen, dass sich in den Fällen, 
bei denen sich die Methanemissionen aus dem Gärrest signifikant erhöhen, das Substrat nur 
sehr kurze Zeit im Fermenter befindet und in dieser Zeit mit Methanbildnern angeimpft wird, 
ohne dass der eigentliche Methanbildungsprozess innerhalb des Fermenters richtig in Gang 
kommt. So wird in der Handreichung – Biogasgewinnung und -nutzung im Hinblick auf die 
Methanemissionen darauf hingewiesen, dass neben einer gasdichten Abdeckung des Gär-
endlagers eine Mindestverweildauer im Fermenter bei Rindergülle von 28 – 30 Tagen, bei 
Schweinegülle von 25 Tagen und bei Mais von 41 – 44 Tagen nicht unterschritten werden 
sollte.38 

Wie die Geruchsemissionen ist auch die Höhe der Methanemission wesentlich von der 
Schwimmschichtstärke abhängig. Messungen zeigten eine Reduktion gegenüber unvergore-
ner Gülle bei einer Schwimmschichtdicke von 2 bis 5 cm von ca. 23 bzw. 52 %; bei 5 bis 10 
cm Schwimmschichtdicke von ca. 76 % bzw. 64 %. Bei der Ausbringung auf die landwirt-
schaftlichen Flächen zeigt die vergorene Gülle durchweg niedrigere Methanemissionen als 
das unvergorene Substrat. 

                                                
37  Biogashandbuch Bayern- Materialband, 2004, S. 6 
38  BVEL et FNR, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, S. 159 
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5 . 5  Q u a l i t a t i v e  B e w e r t u n g  d e s  E m i s s i o n s m i n d e r u n g s p o -
t e n z i a l s  d u r c h  d e n  E i n s a t z  v o n  B i o g a s a n l a g e n  

Die Hauptemissionsquellen der bei der Biogasproduktion auftretenden Emissionen sind dort 
zu finden, wo die Biogasanlagen nicht gekapselt ausgeführt sind, bzw. Undichtigkeiten auf-
treten sowie bei der Anlieferung der Substrate und bei der Ausbringung der Gärreste. Auf-
grund der Vielzahl unterschiedlicher Anlagentechniken und der Zusammensetzung der ein-
gesetzten Substrate können die Emissionen in ihrer Quantität in einem sehr weiten Bereich 
variieren.39 Das Emissionsminderungspotenzial durch den Einsatz von Biogasanlagen in der 
Altmark lässt sich daher im Gegensatz zum wirtschaftlichen Potenzial lediglich qualitativ be-
werten. 

Der Einsatz einer Biogasanlage in einem tierhaltenden Unternehmen kann im Rahmen der 
gesamten Prozesskette einen Beitrag leisten die Emissionen der aufsummierten klimarele-
vanten Gase und der Geruchsemissionen aus der Tierproduktion zu reduzieren. Dazu ist 
aber die Abdichtung an allen Einbringungs- und Ausleitungsöffnungen sowie des Endlagers 
ebenso erforderlich wie der Einsatz emissionsarmer Ausbringungstechniken und der zügi-
gen, oberflächlichen Einarbeitung in den Boden40. In einer Studie aus Niedersachsen wird in 
Bezug auf Folienabdeckungen bei Fermentern von Biogasanlagen aufgrund der bisherigen 
Überwachungspraxis in Niedersachsen festgehalten, „dass sich diese bei den bestehenden 
Anlagen mit geringen Abständen zur Nachbarschaft nicht in allen Fällen unter Immissions-
schutzgesichtspunkten bewährt haben. Bei Standorten mit sensibler Nutzung des Umfel-
des—also bei vergleichsweise nahe gelegener Wohnbebauung oder bei bestehenden Anla-
gen mit Geruchsproblemen—sollte die geschlossene Behälterbauweise in Stahl oder Beton 
in Betracht gezogen werden“. 41 

Hinsichtlich der Ammoniakemissionen ist man allerdings erst dann auf der sicheren Seite, 
wenn das Ammonium dem vergorenen Substrat nach dem Durchlaufen einer Biogasanlage 
mit Hilfe eines nachgelagerten Verfahrens entzogen wird. 

Aus Sicht der Gutachter sollte daher die Genehmigung einer Biogasanlage zwingend an die 
entsprechenden Abdeckungen gekoppelt sein, sowie mit einer Empfehlung des Einsatzes 
emissionsarmer Applikationstechniken verbunden werden. Der dadurch angestrebte erhöhte 
Immissionsschutz im Umfeld von Biogasanlagen soll der Umwelt und den Nachbarn der An-
lagen zugute kommen und wird so längerfristig einen Beitrag leisten, die Akzeptanz beste-
hender und geplanter Biogasanlagen zu erhöhen. 

Eine im Frühjahr 2004 durchgeführte Befragung bei 40 Betriebsleitern von Tierhaltungsun-
ternehmen ergab, dass der Einsatz von Schleppschlauch- oder Schleppschuhverfahren in 
der Altmark die Ausnahme darstellt. Die Gutachter kommen daher, wie auch schon im 2 Zwi-
schenbericht zum Ausdruck gebracht, zu der Auffassung, dass das größte Emissionsminde-
rungspotenzial in der Tierhaltung in der Anwendung emissionsarmer Ausbringungstechniken 
liegt.  

                                                
39  Biogashandbuch Bayern- Materialband, 2004, S. 6 
40  Vgl. dazu auch: 2. Zwischenbericht zu dieser AEP S. 31 ff. 
41  Anonymus, 2005: Hinweise zum Immissionsschutz bei Biogasanlagen – Anforderungen zur Vermeidung und 

Verminderung von Gerüchen und sonstigen Emissionen, S. 19 
 unter: http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C9002242_L20.pdf 
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Diese Feststellung deckt sich mit den Ergebnissen von Osterburg et. al.42 der mehrere Ein-
zelmaßnahmen in und außerhalb von Tierhaltungsanlagen zur Emissionsminderung von 
Ammoniak und den dadurch entstehenden Kosten, mit den jeweiligen Standardverfahren 
verglichen hat. Durch Aufklärung, Ausbildung, Beratung und über Betriebskooperationen ist 
mittelfristig eine flächendeckende emissionsminimierende Wirtschaftsdüngerausbringung zu 
erreichen, die zudem mit relativ geringen Kosten verbunden ist. Ziel sollte es sein, die Unter-
nehmer vor allem von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Wirtschaftsdünger unmittelbar 
nach dessen Ausbringung in den Boden einzuarbeiten.  

Spindler von der FÖEST43 gibt zu bedenken, dass die Aufsummierung der tatsächlich auftre-
tenden Ammoniakemissionen über mehrere Wochen nach Ausbringung von Biogasgülle, 
höher liegen könnten, als dies allgemein angegeben wird. Immerhin ist das vergorene Sub-
strat NH4-N angereichert und gelangt in jedem Fall in den Boden, während das „ANA-Strip®-
Verfahren“ dem Substrat von vorneherein das Ammonium entzieht, also quasi an der Quelle 
ansetzt. Ein Versuch, der die Ammoniakemissionen von unbehandelter, durch Schlepp-
schlauchverfahren auszubringender Biogasgülle mit der von mit dem „ANA-Strip®-Verfahren 
System GNS“ behandelter und Breitverteilertechnik auszubringendem „Trübwasser“44 bewer-
tet, könnte hier Klarheit schaffen. In der vorzunehmenden Untersuchung sollten auch die 
wirtschaftlichen Aspekte (Kosten der Verfahren, Berechnung des Düngerwertes etc.) unter-
sucht werden. 

6 Stand der Biogaserzeugung in der Altmark 

Für Biogas ist die Altmark eine Paraderegion. Es gibt Regionen die haben mehr Sonne und/ 
oder mehr Wind, mehr Berge, das Meer oder einfach nur mehr Wasser, welches zur Erzeu-
gung regenerativer Energie genutzt werden kann. Das Besondere an der Altmark ist die 
Verbindung zwischen traditioneller Tierhaltungsregion mit einer großen Anzahl von 
„ Großbetrieben“  

Insgesamt wirtschaften rund 160 Unternehmen an rund 230 Standorten mit mehr als 250 
Großvieheinheiten in der Region, die in der Regel über ausreichend LF verfügen. Dies ist, 
wenn schon nicht einzigartig in jedem Falle in Deutschland aber nur sehr selten anzutreffen.  

Man sollte meinen, dass sich dieser Standortvorteil in einer entsprechend großen Anzahl von 
Biogasanlagen mit für landwirtschaftliche Verhältnisse großer Leistung niederschlägt da man 
davon ausgeht, dass unter den derzeit vorliegenden Rahmenbedingungen der Betrieb einer 
auf Güllebasis arbeitenden Biogasanlage ab 100 GV grundsätzlich rentabel ist. Bisher ist 
dies (noch) nicht der Fall 

In der Tabelle 9 sind die Standorte der Anlagen, deren jeweilige Leistung und der Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme dargestellt. Die Karte Abbildung 5 gibt Auskunft über die Lage der Anla-
gen und der großen Tierhaltungsstandorte.45 

                                                
42  Osterburg, B. et al (2002) in KTBL-Schrift 406: Emissionen der Tierhaltung und Beste Verfügbare Technik zur 

Emissionsminderung 
43  Spindler, 2005: fernmündliche Mitteilung - FÖST – Fördergemeinschaft Ökologische Stoffverwertung e.V. Halle 
44  Da sich auch die äußerlichen Merkmale des Ammonium verminderten Gärrestes von nicht mit dem ANA-Strp-

Verfahren behandeltem Gärsubstrat unterscheiden bezeichnet Spindler dieses als Trübwasser. 
45  Trotz mehrfacher Anfragen und entsprechender Zusagen konnten von der Avacon AG keine vollständigen 

Daten überliefert werden. Fernmündlich wurde der AÖC berlin GmbH zugesagt, dass die vollständigen Anga-
ben sobald dies möglich ist an uns übermittelt werden Auch die Landkreise haben momentan keine Aufstellung 
über Anzahl und Leistung der in ihrem Zuständigkeitsbereich errichteten Biogasanlagen. Die KONARO führt 
mit Stand April 2005 eine Erhebung in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt in Halle durch. Aus 
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Tabelle 9: Biogas/BHKW-Anlagen in der Altmark – Stand 04/2005 

Nr. Standort Leistung  (kW) Inbetriebnahme (Jahr) Landkreis 

1 Kusey 120 2000 SAW 

2 Bertkow 74 2001 SDL 

3 Eickhorst 480 2001 SAW 

4 Wasmerslage 625 2001 SDL 

5 Flessau 374 2001 SDL 

6 Klötze 320 2001 SAW 

7 Dobberkau 55 2002 SDL 

8 Meßdorf 800 2002 SDL 

9 Jeetze 360 2003 SAW 

10 Cheinitz 470 2003 SAW 

11 Bismark 180 2004 SDL 

12 Miesterhorst k. A. k. A. SAW 

13 Kunrau k. A. k. A. SAW 

14 Mahlsdorf k. A. k. A. SAW 

15 Dähre k. A. k. A. SAW 

16 Altensalzwedel k. A. k. A. SAW 

 Geschätzte Ge-
samtleistung: 

5.000   

Quelle: Avacon AG – Stand Februar 2005; Landkreis Salzwedel 

In Relation zu dem in Kapitel 3.2 errechneten wirtschaftlichen Potenzial ergibt sich eine gro-
ße Diskrepanz. Weniger als 10 % des (wirtschaftlichen) Stromeinspeisepotenzials von 54 
MW aus Biogasanlagen werden aktuell realisiert. Gemessen an den exzellenten Vorausset-
zungen an in der Altmark und den durch das EEG geschaffenen Rahmenbedingungen ist der 
geringe Potentialausnutzungsgrad eine regionale Schwäche der Altmark. 

Nach Informationen der Avacon AG, dem örtlichen Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
und damit dem Unternehmen, in dessen Stromleitungsnetz der gesamte durch Biogasanla-
gen erzeugte Strom in der Altmark eingespeist wird, werden in der Altmark derzeit 16 Bio-
gasanlagen mit einer Kapazität von rund 5 MWel betrieben.  

Nach mündlicher Information einer Mitarbeiterin der Avacon AG liegen zzt. 7 Anfragen über 
eine Netzeinspeisung bei der Avacon vor. Nach Auskunft der Mitarbeiterin führt aber bei wei-
tem nicht jede Anfrage zu einer tatsächlichen Installierung einer Biogasanlage. Diese Ein-
schätzung deckt sich mit den Aussagen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (siehe auch 
Kapitel 7.5). Demnach ist die Anzahl der Fördermittelanträge nach der Novellierung des EEG 
und den damit deutlich günstigeren Vorraussetzungen nur unwesentlich gestiegen.  

Der von vielen Seiten erwartete „ Biogas-Boom“  scheint daher in der Altmark, wenn 
überhaupt, nur mit einiger Verzögerung einzutreten. 

Die Gutachter gehen davon aus, dass zum einen die veränderten Bedingungen der Förder-
mittelvergabe und deren betriebsindividuelle Konsequenzen in vielen Fällen noch nicht end-
gültig bewertet werden können. Zum anderen existieren trotz verbesserter Rahmenbedin-

                                                                                                                                                   
Sicht der Gutachter ist es dringend erforderlich diese Informationen den Landkreisen zur Verfügung zu stellen 
und vor allem die Datenbank regelmäßig zu pflegen. 
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gungen nach wie vor eine Reihe von für die Landwirte unüberwindlichen Hemmnissen, 
die viele grundsätzlich Investitionswillige davon abhalten den Schritt in die Biogasproduktion 
zu wagen. In den folgenden Kapiteln werden die identifizierten Hemmnisse und Hinweise 
bzw. Lösungsansätze für deren Überwindung vorgestellt. 

Abbildung 5:  Standorte von nach BimSchV genehmgungspflichtigen Tierproduktionsanlagen 
und von Biogasanlagen in der Altmark – Stand: 04/2005 

 

 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Informationen von Avacon AG und den Landkreisen 

genutzte Standorte

Biogasanlagen (Landw.)

Biogasanlagen (Industrie) 

Status in der Altmark:

> 220 Anlagen mit >     
250GV

Rentabilitätsschwelle: 
> 100 Rinder, 
> 1 000 Schweine, 
> 10 000 Geflügeltiere

Biogasinvestorennetzwerk Altmark AÖC GmbH

aktueller Stand:
• 250 geeignete TP-Anlagen
• 16 Biogasanlagen
• 5-7 in realer Vorbereitung

Standorte von Tierproduktionsanlagen und Biogasanlagen 
in der Altmark

Ziel: > 50 Anlagen!!
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7 Hemmnisse bei der Nutzung des vorhandenen Biogaspotenzi-
ales 

Zwischen Potenzial und tatsächlich vorhandenen Anlagen klafft eine große Lücke. Es existie-
ren eine Reihe von Faktoren und Gründe, von denen im Einzelfall teilweise bereits ein Ein-
zelner die Investition in eine Biogasanlage verhindern kann:  

1. eine Biogasanlage eine sehr hohe Anfangsinvestition erfordert (ca. 3.000 � /KWel) 
und die Abschreibung und der Kapitalrückfluss über einen sehr langen Zeitraum 
(20 Jahre) geschieht; 

2. die Abwärme aus der Stromerzeugung nur in den seltensten Fällen genutzt werden 
kann (viele Milchviehbetriebe – weniger Schweineanlagen) und keine innovativen 
Wärmenutzungskonzepte existieren (geringere Rentabilität); 

3. eine geringe Bereitschaft der Banken besteht, sich an der Finanzierung zu beteiligen 
(keine Biogasfachleute, BaseI II); 

4. die vielfach vorzufindende geringe Eigenkapitaldecke der Unternehmen die 
Finanzierung der hohen Anfangsinvestitionen erschwert; 

5. die individuelle und objektive Informationsbeschaffung und Machbarkeitsberechnung 
zeit- und kostenintensiv ist; 

6. viele Unternehmer den Einstieg in ein völlig neues Geschäftsfeld als zu risikoreich 
ansehen; 

7. das Know-how in vielen Fällen (noch) nicht ausreicht; 
8. große Skepsis gegenüber den Versprechungen von den Anlagenherstellern besteht; 
9. keine Plattform für die Beschaffung (betriebs)spezifischer Information existiert; 
10. private Kapitalgeber und potenzielle Biogasanlagenbetreiber nicht wissen, wer wo 

wieviel Kapital braucht bzw. bereitstellen kann; 
11. immer wieder Schreckensmeldungen über Schwierigkeiten mit den 

Genehmigungsbehörden und/oder dem Netzbetreiber auftauchen. 

Die Veränderung der mitentscheidenden Rahmenbedingung – die Einspeisegarantien des 
EEG—haben im Lauf der Bearbeitung dieses Gutachtens dazu geführt, dass teilweise einige 
der genannten Hemmnisse verringert wurden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung der 
Banken gegenüber der Finanzierung von Biogasprojekten (siehe Kapitel 7.4). Auch die In-
formationsbeschaffung ist durch eine Reihe von (in der Region) aktiven Akteuren (KONARO, 
LLG-Iden, FNR, FES, AÖC), der Zunahme von in der Region betriebenen Anlagen (Praxis-
beispiele) und einer Vielzahl von Internetseiten und auch Publikationen in gedruckter Form, 
einfacher geworden. Auf der anderen Seite sind die Anschaffungskosten gegenüber 2002 
auf Grund der außerordentlich guten Auftragslage der Biogasanlagenhersteller leicht gestie-
gen.  

Aus Sicht der Gutachter können für viele Unternehmen die identifizierten Hemmnisse nicht 
aus eigener Kraft überwunden werden. Durch den Aufbau eines oder mehrerer Biogasinves-
toren Netzwerke in der Region würde dies einfacher. Aufgabenfelder und Struktur eines sol-
chen Netzwerkes werden in Kapitel 9 beschrieben. 
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8 Wirtschaftlichkeit und Finanzierung einer Biogasanlage 

Die Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage ist kaum allgemein zu bestimmen. Sie muss ob-
jektkonkret berechnet werden. Sie ist von vielen verschiedenen Bedingungen und Gegeben-
heiten abhängig, die nachfolgend zusammengefasst sind: 

Ø Zuverlässigkeit des Verfahrens 
Ø Management der Biogasanlage 
Ø Zusammensetzung und Kosten der Ausgangsstoffe 
Ø Entsorgungsleistung für organische Stoffe außerhalb des EEG 
Ø Auslastung der Anlage (Ausgleich von Weidezeiten durch Kosubstrate) 
Ø Konzept der Wärmenutzung 
Ø Vertragsgestaltung mit dem EVU und dem Hersteller 
Ø Investitionskosten (Baumaterialien, Eigenleistungsanteil) 
Ø Art der Finanzierung 
Ø Betriebskosten 
Ø Wartungszeiten und -kosten 
Ø Nutzung von Fördermöglichkeiten 

In der Praxis wird daher nach einer Grobanalyse eine detailliertere Kosten-Nutzen-Analyse 
durchgeführt, die zu dem speziellen Projekt passt. Jede Anlage muss sorgfältig geplant und 
dem Betrieb optimal angepasst werden. Bei den Wirtschaftlichkeitsberechnungen müssen 
möglichst realistische Werte beispielsweise für den Betreuungsaufwand, den Reparaturauf-
wand sowie die Kosten für den Anbau nachwachsender Rohstoffe berücksichtigt werden. 
Wertvolle Anregungen, Hinweise und Ertragserwartungen sowie Checklisten zur Projektie-
rung und Planung einer Biogasanlage gibt die Handreichung Biogasgewinnung und -
nutzung.46  

Im Rahmen dieses Gutachtens wird auf eine detaillierte Bearbeitung aller Aspekte des Pro-
jektmanagements einer Biogasanlage zugunsten der Beschreibung einzelner für die Altmark 
besonders interessanter Themenbereiche verzichtet. In den folgenden Kapiteln werden die 
Themenbereiche 

Ø Biogas als Baustein zur Einkommensdiversifizierung für landwirtschaftliche Betriebe 
Ø Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Verwertung von Wärmeenergie 
Ø Umsetzung von Basel II – Auswirkungen auf den Agrarkredit 
Ø Finanzierung einer Biogasanlagen durch einen Bankkredit 
Ø Fördermöglichkeiten für Biogasanlagen in Sachsen-Anhalt 
Ø Contracting und Betreibergesellschaften 

im Einzelnen beleuchtet. 

8 . 1  B i o g a s  a l s  B a u s t e i n  z u r  E i n k o m m e n s d i v e r s i f i z i e r u n g  
f ü r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  B e t r i e b e n  d e r  A l t m a r k  

Die Betreiber von Tierhaltungsanlagen in der Altmark müssen ihre Strategien an die sich 
ständig ändernden Rahmenbedingungen in einem kontinuierlichen Prozess anpassen. Wer 
überleben will muss dabei auch die Chancen und Risiken einer Betriebsdiversifizierung ab-
                                                
46  Fuchs, C. et Schmidt, S.: Die Milch kühlen, die Ferkel wärmen, 2005. In:  Neue Landwirtschaft, Nr. 

3, 2005, S. 72 ff. 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 37

wägen und prüfen ob es sinnvoll ist die im Stall anfallenden Exkremente und/oder pflanzli-
chen Erzeugnisse über eine Biogasanlage zu verwerten um damit das Unternehmensergeb-
nis zu verbessern. Die weitreichenden Auswirkungen der jüngsten Änderungen der GAP 
lassen es in einigen Fällen sinnvoll erscheinen nicht nur neue Einkommensquellen zu er-
schließen, sondern über eine weitgehende Neuausrichtung des Unternehmens nachzuden-
ken. In den zahlreichen Gesprächen mit Betreibern von Tierhaltungsanlagen stellten wir fest, 
dass die überwiegende Mehrzahl der Betreiber von großen Tierhaltungsanlagen (>100 GV) 
den Einstieg in die Biogasproduktion prüft oder bereits geprüft hat.  

Die Chancen durch den Verkauf von in einer landwirtschaftlichen Biogasanlage erzeugtem 
Strom, Unternehmensgewinne zu erzielen, sind seit der Novellierung des EEG (siehe Kapitel 
2.2) gestiegen. In Verbindung mit der zunehmenden Ausgereiftheit der Nassvergärungstech-
nologie lassen sich nach persönlichen Angaben von mehreren Biogasanlagenbetreibern, 
unterstützt durch Fuchs et Schmidt47 für größere Biogasanlagen (> 250 kWel) Kapitalrenditen 
von über 20 % erzielen. Dieser Umstand begünstigt die altmärkischen Tierhalter gegenüber 
den Tierhaltern in anderen Regionen. Biogasanlagen arbeiten um so gewinnbringender, je 
mehr Biomasse verarbeitet wird. Das Verhältnis Energieausbeute zu Investitions- und Be-
triebskosten und damit die Wirtschaftlichkeit verbessert sich mit zunehmender Größe der 
Anlage.48 

Diese Situation haben inzwischen auch Banken und andere private Kapitalgeber erkannt und 
durch entsprechende Strategien und Angebote reagiert. Spezielle Finanzierungsangebote 
und Betreibermodelle sowie Biogasfonds ermöglichen es auch vergleichsweise finanz-
schwachen landwirtschaftlichen Unternehmen in unterschiedlichster Weise an einer Biogas-
anlage zu partizipieren. 

Von der Feststellung der prinzipiellen Rentabilität eines Investitionsvorhabens bis zur Durch-
führung der Investition und dem anschließenden tagtäglichen Betrieb sind es mehr als nur 
zwei große Schritte. Theoretische Grundlagen und Berechnungen sind sinnvoll und notwen-
dig; über eine Investitionssumme von 1 Mio. �  zu schreiben ist allerdings wesentlich leichter 
als diese Summe tatsächlich in die Hand zu nehmen und sie anschließend über einen Zeit-
raum von 20 Jahren auch noch entsprechend rentabel zu verzinsen. Noch dazu wenn es 
sich um ein relativ komplexes Vorhaben wie die Erzeugung von Biogas handelt. 

Bei der Biogasanlage ist der Betriebsleiter und/oder Facharbeiter mit seiner menschlichen 
Arbeitskraft, seinem Organisationstalent und seiner Entscheidungskraft sowie seinem tech-
nologischen und biologischen Verständnis wesentlich mehr gefordert als z. B. bei dem Be-
trieb von Windmühlen. So muss sich der Landwirt vor der Investition überlegen, ob er bereit 
ist dieser Anlage einen wesentlichen Teil seiner Aufmerksamkeit zu schenken und ob er das 
Verständnis für diese Technik aufbringt. 

                                                
47 Fuchs, C. et Schmidt, S.: Die Milch kühlen, die Ferkel wärmen, 2005. In:  Neue Landwirtschaft, Nr. 3, 2005, S. 

72 ff. 
48  „Die spezifischen Investitionskosten einer Biogasanlage nehmen mit steigender Leistung deutlich ab, dies gilt 

grundsätzlich auch für die Stromgestehungskosten. Nach der Förderstatistik betrugen die spezifischen Investi-
tionen bei den geförderten Biogasanlagen je installierte kW elektrischer Leistung 2.867 � /kWel. Dieser Wert ist 
über dem Betrachtungszeitraum annähernd konstant geblieben. Große Anlagen mit über 200 kWel bzw. über 
500 kWel sind dabei im Durchschnitt mit 2.488 � /kWel bzw. 2.051 � /kWel deutlich günstiger als insbesondere 
die kleinen Anlagen unter 20 kWel (4.441 � /kWel).“ 

 Quelle: www.erneuerbare-energien.de/files/erneuerbare/energien/application/pdf/eva_map_gesamt.pdf  
 Ab einer Anlagengröße von ca. 500 KWel sind die Größendegressionseffekte (Steigerungen der Vorteilhaftig-

keit mit zunehmender Größe) nur noch gering. 
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Während bei der Windmühle der Faktor Mensch an sich nur in der Planungsphase entschei-
dende Fehler machen kann und in der langjährigen Betriebsphase der Windmüller dann 
mehr passiv auf den Wind hofft, kann der Biogaser neben der Planungsphase vor allem in 
der Betriebsphase bei dem heutigen Stand der Technik durch spontane Fehlentscheidungen 
spürbaren Schaden anrichten. Dieser Schaden kann sowohl ökologische und hierbei insbe-
sondere emissionstechnische Auswirkungen haben als auch wirtschaftliche Folgen für das 
Unternehmen nach sich ziehen. Um so wichtiger erscheint neben einer umfangreichen In-
formationsbeschaffung im Vorfeld der Investition, die Aneignung fachspezifischer Kenntnisse 
und eine gründliche Abwägung sämtlicher Faktoren die für oder gegen den Einstieg in die 
Biogaserzeugung sprechen (Siehe hierzu die Ergänzungsseite am Ende des Berichtes S. 64 a). 

8 . 2  V e r b e s s e r u n g  d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d u r c h  V e r w e r t u n g  
v o n  W ä r m e e n e r g i e  

Idealerweise wird die Stromerzeugung mit der Verwertung der anfallenden Wärme kombi-
niert. Durch den Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus von 2 ct/kWh (siehe Kapitel 2.2.3) in Kom-
bination mit den eingesparten Kosten von Heizöl oder Erdgas ist es in jedem Fall sinnvoll 
verschiedene Wärmenutzungskonzepte auf ihre Machbarkeit respektive ihre Rentabilität zu 
prüfen. 

In der Altmark ist die Verwertung der Wärme zu Heizwecken von Gewerbe- und/oder Wohn-
räumen häufig zu aufwendig oder einfach unrentabel, zumal der höchste Wärmebedarf für 
Heizungsenergie im Winter, nicht mit den Zeiten des größten Wärmeangebots der Anlage 
identisch ist. Nur in seltenen Fällen befinden sich größere Wohneinheiten oder wärmeab-
nehmende Unternehmen in unmittelbarer Nähe von Tierhaltungsanlagen. 

Es gilt daher Wärmeabnehmer zu finden bzw. zu schaffen, die auch im Sommer einen relativ 
hohen Energiebedarf aufweisen, wie z.B. 

Ø Ferkelaufzuchtanlage 
Ø Trocknungsanlage (einsetzbar für Mähdruschfrüchte oder Gülletrocknung) 
Ø Milchkühlung 

Nach einer Modellrechnung von Fuchs et Schmidt49 am Beispiel einer Biogasanlage mit ei-
nem 220 kWel BHKW und einem Rinderbestand von 2.000 GV (nur Gülle) erhöht sich die 
Gesamtkapitalrendite durch Einsatz der Wärme in einer Ferkelaufzuchtanlage um knapp 
6 %, durch Trocknung von Mähdruschfrüchten um ca. 1,9 % und durch Kühlung der Milch 

um rund 2,4 %. Die Investition in nicht vorhandene 
Anlagen (Heizungsumbau in der Ferkelauf-
zuchtanlage, Trocknungsanlage und/oder Absorp-
tionskälteanlage) wurde bei dieser Berechnung nicht 
berücksichtigt und muss bei der Planung 
entsprechender Vorhaben in die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung einfließen. In der Altmark 
wird die überwiegende Anzahl der Rinder an 
Standorten gehalten, an denen keine Ferkelauf-
zuchtanlage betrieben wird. So kommt diese Nutzung 

nur in wenigen Fällen in Betracht. Die Berechnung zeigt aber, dass die Nutzung der anfal-
lenden Biogaswärme für Ferkelaufzuchtbetriebe besonders interessant ist. 
                                                
49  Fuchs, C. et Schmidt, S.: Die Milch kühlen, die Ferkel wärmen, 2005. In: Neue Landwirtschaft, Nr. 3, 2005, 

S. 72 ff.. 
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Nach Broßmann50 ist der Einsatz seiner Absorptionskälteanlage für 3,2 Mio. kg. Milch/a bei 
den derzeitigen Heizölpreisen kostenneutral und somit eine Investition in die Zukunft, die 
sich rechnet, wenn es zu den vielfach vorhergesagten Energiepreissteigerungen kommen 
sollte. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Wärmebedarf einer solchen An-
lage wesentlich geringer ist, als das Angebot durch die beim Verstromungsprozess anfallen-
den Wärme. 

Die zunächst etwas absurd anmutende Trocknung von Gülle bzw. des Gärrückstandes der 
Biogasanlage ist den Fällen zu prüfen, in denen die Ausbringungsflächen weit entfernt von 
der Biogasanlage liegen. Die Addition von eingesparten Transportkosten für die Ausbringung 
und des anrechenbaren KWK-Bonus muss die Kosten des Aufwandes inclusive der Investiti-
on in eine Trocknungsanlage decken. 

Für jeden Standort müssen Überlegungen angestellt werden, wie die Abwärme sinnvoll ein-
gesetzt werden kann. Dazu gehört es auch eventuell den Verstromungsprozess von dem 
Biogaserzeugungsprozess zu trennen und über Gasleitungen oder Wärmeleitungen die 
Wärme an den Ort des Wärmebedarfs zu schaffen (siehe auch Kapitel 8). 

Eine technisch machbare momentan allerdings noch zu kostenaufwendige Art, die Wärme 
nicht leitungsgebunden an den Ort des Wärmenachfragers zu transportieren ist der Einsatz 
des sogenannten mobilen Sorptionsverfahrens. Bei diesem Verfahren wird ein Container, 
gefüllt mit einem Sorptionsmaterial an das BHKW angeschlossen, welches eine 6x höhere 
Wärmespeicherkapazität als Wasser besitzt. Dieser Container speichert innerhalb von 8 
Stunden, die anfallende Wärme mit äußerst geringen Wärmeverlust, und muss dann gegen 
einen „entladenen“ ausgetauscht und an den Ort des Wärmeabnehmers mit Hilfe eines 
LKWs transportiert werden. Der AÖC Berlin GmbH liegt ein Kostenangebot für die Installati-
on einer solchen Technologie für eine 220 Kwel-Anlage über 287.00,00 �  vor. So stellt dieses 
Verfahren aus Sicht der Gutachter eine Option für die Zukunft dar, wenn durch entsprechen-
de Maßnahmen die Kosten für dessen Anwendung erheblich gesenkt werden können.51  

8 . 3  U m s e t z u n g  v o n  B a s e l  I I  –  A u s w i r k u n g e n  a u f  d e n  A g -
r a r k r e d i t  

Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff Basel II verwendet wird, ist damit die im 
Jahre 2004 vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht52 verabschiedete Rahmenvereinba-
rung über die internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen 
– kurz: Basel II – gemeint. Ziel ist es, die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Es wird 
damit gerechnet, dass nach der Ende 2005 geplanten Fertigstellung entsprechender EU-
Richtlinien im Jahr 2006 eine Umsetzung in nationales Recht erfolgt. 

Von den in Basel II enthaltenen drei Regelungsbereichen – Eigenmittelanforderungen, ban-
kenaufsichtliches Prüfungsverfahren und Marktdisziplin—sind für den Agrarbereich insbe-
sondere die Eigenmittelanforderungen von Interesse. Diese orientieren sich zukünftig stärker 
an der vom jeweiligen Kreditinstitut ermittelten Klassifizierung (Ratings53) eines Kreditneh-

                                                
50  Broßmann, A., 2005, Geschäftsführer der Pahren Agrar e. G. , mündliche Mitteilung 
51  Informationen sind erhältlich bei: Kronauer GmbH, Industriestraße 40-42, 30900 Wedemark 
52  Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ist ein von den Notenbankpräsidenten eingesetztes, seit 1974 

agierendes Komitee aus Vertretern der Zentralbanken und Aufsichtbehörden aus den Ländern der Zehner-
gruppe (G 10). 

53  Der Begriff Rating bezeichnet ein standardisiertes, objektives, aktuelles und skaliertes (d.h. in Rangfolge ange-
legt) Urteil über die Bonität beziehungsweise wirtschaftliche Lage eines Unternehmens und zwar unabhängig 
von seiner Größe. 
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mers hinsichtlich des Kreditausfallrisikos bzw. der Bonität. Das Rating ist für Kreditunter-
nehmen ein Instrument zur Vorbereitung einer Kreditvergabeentscheidung, ersetzt diese 
aber nicht Hinter jeder Ratingklasse verbirgt sich eine Ausfallwahrscheinlichkeit für den Kre-
dit und daran orientiert sich die Höhe des Zinssatzes.. 

Mit anderen Worten: die Kreditvergabe bzw. die Kreditkonditionen hängen zukünftig stärker 
vom Einzelfall ab als bisher. Die „Guten“ erhalten bessere, die „Schlechten“ schlechtere 
Zinssätze. Von den „Guten“ werden geringere Sicherheiten, von den „Schlechten“ höhere 
Sicherheiten verlangt, wobei vorhandene Sicherheiten bei der Klassifizierung selbst nicht 
berücksichtigt werden, sondern die Klassifizierung bestimmt die verlangten Sicherheiten. 
Insbesondere für die häufig mit wenig Eigenkapital ausgestatteten LPG-
Nachfolgeunternehmen wird erwartet, dass sich durch Basel II deren Kreditkonditionen ver-
schlechtern. Des weiteren wird erwartet, dass vor allem langfristige Kredite mit einer höheren 
Kapitalunterlegung belastet werden, da bei länger laufenden Krediten das Ausfallrisiko höher 
ist. Auch werden prinzipiell bei Finanzierungen in der Landwirtschaft Veredlungsbetriebe 
aufgrund der extrem schwankenden Endproduktpreise kritischer gesehen als beispielsweise 
Futterbau- oder Marktfruchtbaubetriebe.54 

Es ist daher zukünftig von noch größerer Bedeutung für ein Unternehmen, sich bevor die 
ersten Gespräche mit einer Bank aufgenommen werden, intensiv mit dem Kreditrating zu 
beschäftigen. Untersuchungen haben ergeben, dass Unternehmen, die über Planungs- und 
Controllinginstrumente verfügen in der Regel in besserer Ratingklassen eingestuft wurden.55 
Eine professionelle Vorbereitung auf ein Rating trägt dazu bei, die Fremdkapitalkosten zu 
kontrollieren ggf. zu senken. Die Identifikation und Umsetzung von Verbesserungspotentia-
len im Bereich von Rechnungswesen und Controlling, die Anwendung von Verfahren der 
Finanz- und Liquiditätsplanung sowie die Durchführung von Variantenrechnungen bzw. die 
Berechnung kritischer Werte (Rentabilitätsschwelle) stellen Instrumente der Unternehmens-
führung dar, die nicht nur hilfreich sind hinsichtlich einer möglichst günstigen Ratingeinstu-
fung. Sie dienen auch und vor allem dazu der Unternehmensführung, die Investitionsent-
scheidung von allen Seiten kritisch zu beleuchten. 

Die von den Banken durchgeführte Kreditwürdigkeitsprüfung erstreckt sich im Wesentlichen 
auf eine Analyse 

Ø der Jahresabschlüsse der letzten drei Wirtschaftjahre einschließlich der Zwischenab-
schlüsse des laufenden Wirtschaftsjahres, 

Ø des Unternehmenskonzeptes für die ersten Jahre nach der Investition, 
Ø des Branchenumfeldes, 
Ø der Wettbewerbslage (wirtschaftliche Kreditwürdigkeit) 
Ø der Rechts- u. Eigentumsverhältnisse, 
Ø der Besicherungsgrundlagen sowie  
Ø des Managements des Unternehmens. 

                                                
54  aid Infodienst e. V., 2004: Finanzmanagement in der Landwirtschaft, S. 33 
55  ebenda 
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8 . 4  F i n a n z i e r u n g  e i n e r  B i o g a s a n l a g e n  d u r c h  e i n e n  B a n k -
k r e d i t  

Während wir zu Beginn der Recherchen zu 
diesem Gutachten bei Gesprächen mit Unter-
nehmensleitern und auf Veranstaltungen zur 
Biogasthematik feststellen mussten, dass die 
meisten Kreditinstitute der Kreditvergabe für eine 
Investition in eine Biogasanlage prinzipiell eher 
ablehnend gegenüberstanden, ist in den letzten 
Monaten zu erkennen, dass die generelle 
Bereitschaft sich an der Finanzierung einer 
Biogasanlage zu beteileigen stark angestiegen 
ist. Dieser Umstand ist sowohl auf die 
verbesserten Rentabilitätsaussichten durch die 
erhöhten Einspeisevergütungen (siehe Kapitel 
2.2.1) zurückzuführen, aber auch auf die Tatsache, dass z. B. von der Umweltbank oder der 
Deutschen Kreditbank (DKB) diese „Marktlücke“ erkannt wurde und dieses Geschäftsfeld 
stärker als bisher beworben und bearbeitet wird. Die ortsansässigen Banken haben inzwi-
schen das Potenzial dieses Segmentes ebenfalls entdeckt und sich entsprechend darauf 
eingestellt. Zu unterscheiden ist hierbei eine prinzipielle Ablehnung von Biogasprojekten von 
einer projekt- bzw. unternehmensbezogenen Ablehnung. Die ursprünglich weit verbreite 
prinzipielle Ablehnung der „Beteiligung“ an einer Biogasanlage hängt im Wesentlichen mit 
den fehlenden Kompetenzen auf Seiten der Bank über die Funktionsweise und die Kennzah-
len von Biogasanlagen zusammen, sowie den ebenfalls nicht vorhandenen Konzepten zur 
Sicherung von Biogasanlagen. Dieses Manko scheint inzwischen weitgehend behoben, in 
dem man entsprechendes Fachpersonal eingestellt oder ausgebildet hat. Nichts desto trotz 
wird es zukünftig auch weiterhin zur Ablehnung von Kreditanträgen kommen, die dann aber 
in erster Linie projekt- bzw. unternehmensbezogene Ursachen ausweisen. 

Im Folgenden wird dargestellt, durch welche „Vorbereitungsmaßnahmen“ sich die Chancen 
einer Kreditzusage erhöhen. 

Grundsätzlich stellt ein Kreditnehmer für ein Kreditinstitut einen Kunden dar, der sich keines-
falls von vorneherein in einer untergeordneten Verhandlungsposition befindet. Der Kunde 
sollte wie in anderen Geschäftsbeziehungen auch stets als ein gleichberechtigter Geschäfts-
partner auftreten. Die Bank hat prinzipiell ein Interesse daran Kunden zu gewinnen und steht 
in Konkurrenz zu anderen Anbietern. Der Kreditnehmer hat die freie Wahl sich die Bank mit 
den besten Konditionen und dem besten Service auszusuchen. Ähnlich wie ein Investor 
mehrere Angebote für die Errichtung einer Biogasanlage und/oder einzelner Komponenten 
einholt, kann es sinnvoll sein, sich Angebote von mehreren Kreditinstituten zu besorgen. 

Bei unseren Gesprächen mit Vertretern verschiedener Bankinstitute wurde immer wieder 
erwähnt, dass einen wesentlichen, wenn nicht den wesentlichsten Bestandteil der Analyse 
die Fähigkeiten des Managements und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtunternehmens, 
nicht nur der Biogasanlage separat, darstellen. Das Management besitzt einen entscheiden-
den Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmen und damit auf die Er-
folgsaussichten einer geplanten Investition. Dies gilt für die Investition in eine Biogasanlage 
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ganz besonders, da der laufende Betrieb also das „Handling“ der Anlage entscheidend für 
die Gasausbeute und damit auch für die Höhe der Stromerlöse ist.  

Eine schwache Gesamtwirtschaftlichkeit des Unternehmens erhöht für die Bank das Kreditri-
siko, völlig unabhängig davon, ob das spezielle Investitionsvorhaben ansich als erfolgsver-
sprechend angesehen wird.  Unternehmen in „schwachen Branchen“ haben somit verringer-
te Kreditchancen, für schwache Betriebe solcher Branchen (das ist aus emotionsloser Sicht 
der Banken die Mehrzahl der Landwirtschaftsbetriebe) haben geringe Kreditchancen. Ein 
landwirtschafts-spezifisches Kredithemmnis für einen Bankenkredit sind auch die „Altschul-
den“, gemäß LAG-Gesetz. Banken sind nicht bereit, bei offenem „Altschulden“-Status Kredite 
für Biogasanlagen zu geben. Eine Regelung der Altschulden verlangt aber die Aufstellung 
eines soliden Unternehmensentwicklungskonzepts über mehrere Jahre. 

Dies sind, wie bereits im Kapitel 6 beschrieben, maßgebliche grundsätzliche Hemmnisse, 
warum die Landwirte häufig die Erschließung des auf dem eigenen Hof vorhandenen Poten-
zials praktisch nicht bewältigen können. 

Aus Sicht der Bank wird es prinzipiell gerne gesehen, wenn sie bereits zu Beginn des Vor-
habens in die Planungen einbezogen wird. Eine gut vorbereitete Darstellung des geplanten 
Vorhabens gleich zu Beginn der Verhandlungen stellt dabei einen guten Anfang dar. Sinnvoll 
ist es das Vorhaben auf 2-4 Seiten schriftlich darzustellen. Folgende Sachverhalte bzw. Fra-
gen sollten darin vom Unternehmensleiter beantwortet werden:56 

Ø Kurzbeschreibung des Unternehmens 
Ø Was haben Sie bisher gemacht? 
Ø Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema und welche Informationsquellen ha-

ben Sie gewählt um sich mit der Thematik vertraut zu machen? 
Ø Warum wollen Sie eine Biogasanlage bauen? 
Ø Kurzbeschreibung des Anlagenkonzeptes? 
Ø Wie ist der derzeitige Projektstand? 
Ø Haben Sie sich bereits für ein bestimmtes Angebot entschieden? Wenn ja warum? 
Ø Wer betreibt die Anlage und welche Qualifikation besitzt die Person? 
Ø Woher stammen die Substrate? Wurden die Substrate beprobt? wenn ja mit welchem 

Ergebnis? 
Ø Wo liegen noch Stolpersteine und wie gedenken Sie diese aus dem Weg zu räumen? 

Ob der Kreditnehmer dieses Schriftstück zum ersten Gespräch mitbringt oder bereits vorab 
dem Kreditinstitut zukommen lässt, sollte bei der Erstterminvereinbarung geklärt werden. 
Eine vorzeitige Zusendung hat den Vorteil, dass grundlegende Fragen bereits beantwortet 
sind und schneller Detailfragen besprochen werden können. 

Zu einem der ersten Gesprächstermine ist es außerdem sinnvoll folgende personenbezoge-
ne Unterlagen griffbereit zu haben: 

Ø Vertrauliche Selbstauskunft des/der Eigentümer(s) bzw. des/der Geschäftsführer(s) – 
Vordruck bei der Bank im Vorfeld anfordern, 

Ø die letzten drei Jahresabschlüsse sowie die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswer-
tung, 

Ø tabellarischer Kurzlebenslauf des/der Eigentümer(s) bzw. Gesellschafter(s), 

                                                
56  In Anlehnung an ein Vortragsmanuskript von Schulze, A., – Umweltbank AG, 1.3.2004: Erfahrungen und An-

forderung an Finanzierungen von Biogasanlagen aus Sicht einer Bank im Rahmen der Veranstaltung: Biogas – 
Schwerpunkt Finanzierung und Vertragsgestaltung in Magdeburg 
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Ø die letzten drei Einkommensbescheide bzw. Gehaltsabrechnungen jedes Gesell-
schafters, 

Ø Gesellschaftervertrag (bei GbR) oder Handelsregisterauszug. 

Inwieweit bereits zu den ersten Gesprächsterminen weitere projektbezogene – also die Bio-
gasanlage betreffende – Unterlagen vorgelegt werden können, hängt vom Stand der Pla-
nungen ab. Da die Bank ja möglichst frühzeitig in die Planungen einbezogen werden möchte 
stellt es kein Manko dar, wenn die folgenden Unterlagen erst in der nächsten Gesprächs-
phase, d. h. nach einem positivem Ergebnis der Kreditwürdigkeitsprüfung vorgelegt werden: 

Ø Netzanschlussreservierung/-zusage des Netzbetreibers 
Ø Baugenehmigung 
Ø Flurkarte mit Flurstückbezeichnung und Einzeichnung der Biogasanlage 
Ø Aktueller Grundbuchauszug des Anlagenstandortes (nicht älter als ½ Jahr alt) 
Ø Falls die Fläche nicht im Eigentum des Antragstellers => Nutzungs- oder Pachtver-

trag 
Ø ggf. Verträge über Substratlieferungen 
Ø Versicherungsangebot (Maschinenbruch, Betriebsunterbrechung, Bauherrenhaft-

pflicht) 
Ø Nachweis des eingeplanten Eigenkapitals (z. B.) Kontoauszüge 
Ø Investitions- und Finanzplan 
Ø Angebote für Anlagekomponenten 
Ø Variantenrechnungen (best case – worst case) 

Weitere zu beachtende Hinweise: 

Auch wenn wie oben beschrieben unter anderem die Mindesteigenkapitalquote vom rating 
abhängt und damit keine generelle Aussage diesbezüglich getroffen werden kann, stellt ein 
Eigenkapitalanteil von 15 % i. d. Regel eine Mindestanforderung dar. 

Die Kreditinstitute wollen ein realistisches Anlagekonzept vorgelegt bekommen, in dem z. B. 
die in den ersten Monaten des Betriebs obligatorischen Anlaufschwierigkeiten berücksichtigt 
werden oder der elektrische Wirkungsgrad nicht zu hoch angesetzt wird. Gern gesehen wird 
die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern.  

Des weiteren ist ggf. für den Standort ein eignes Flurstück herauszumessen, da nur dann die 
Biogasanlage und ihre Komponenten für die Besicherung des Kredites herangezogen wer-
den können. 

8 . 5  F ö r d e r m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  B i o g a s a n l a g e n  i n  S a c h s e n -
A n h a l t  

Neben der garantierten Einspeisevergütung nach dem EEG, die streng genommen keine 
Förderung sondern eine Umlagefinanzierung darstellt, wird in Sachsen-Anhalt die Errichtung 
von Biogasanlagen und/oder der Anbau von Energiepflanzen im Rahmen verschiedener 
Förderprogramme gefördert. In Tabelle 10 ist eine Übersicht der aktuellen Förderprogramme 
und ihrer jeweiligen Konditionen dargestellt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und ist im Einzelfall auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen. In jedem 
Fall ist im Einzelfall genau nachzuprüfen welche (s) Förderprogramm(e) zur Finanzierung der 
Investition in Anspruch genommen werden können. Dabei sollten die Zinsvergünstigungen in 
den verschiedenen Programmen genauso verglichen werden, wie die Kreditkonditionen ver-
schiedener Banken (s. o.), da eine durchaus übliche Zinsverbilligung von 2–5 % gegenüber 
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einem Kapitalmarktdarlehen einen nicht zu unterschätzenden Subventionsgewinn darstellt. 
Streng genommen müssten die Zinsvergünstigungen sogar noch mit den Fördermöglichkei-
ten anderer Investitionen verglichen werden, um feststellen zu können, welche Investition 
unter Verwendung welches Förderprogrammes am vorteilhaftesten ist. Der kapitalisierte 
Subventionsgewinn eines verbilligten Zinssatzes von z. B. 3 % gegenüber einem marktübli-
chen Zinssatz von 7 % beträgt bei einer Kreditsumme von �  100.000 mit einer Laufzeit von 
10 Jahren bereits �  21.808.57 

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Zuschüssen aus dem Rinderstabilisierungspro-
gramm, dem Veredelungsprogramm und dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm ist das 
gemeinsame Betreiben einer Biogasanlage durch einen Betriebszusammenschluss überle-
genswert, da jeder Zuwendungsempfänger die Höchstfördersumme wahrnehmen kann. Mit 
anderen Worten: Eine Anlage mit zwei oder mehreren Betreibern wird zwei- oder mehrfach 
gefördert. Der Gesamtbetrag der Förderung des Betriebszusammenschlusses ist jedoch auf 
1,25 Mill. Euro begrenzt. Unter einem Betriebszusammenschluss ist die vertraglich geregelte 
Zusammenarbeit mehrerer Landwirte—unbeschadet der gewählten Rechtsform—zu verste-
hen; jeder von ihnen muss einen landwirtschaftlichen Betrieb mindestens ein Jahr lang vor 
Antragstellung als selbständiges Unternehmen bewirtschaftet haben. 

Nach fernmündlicher Auskunft durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und dem Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt ist die Anzahl der Fördermittelanträge nach der Novellie-
rung des EEG und den damit deutliche günstigeren Vorraussetzungen nur unwesentlich ge-
stiegen. 
 

                                                
57  aid Infodienst e. V., 2004: Finanzmanagement in der Landwirtschaft, S.12 



et der Rechtsform;  mis-Regelung! Übernahme von Ausfallbürg-
schaften 

max. 2 GV/ha (RSP) bzw. 35% der Futtermittel im 
Betrieb erzeugt (VP); ab Invest.summe > 50.000 �  
muß Baubetreuer eingeschaltet werden  

landwirtsch. Unternehmen mit einer Min-
destgröße nach ALG und > 25% Umsatz 

denbewirtschaftung oder kirchlich, 
gemeinnützig bzw. mildtätig sind; Sitz in 

Zuschuss von bis zu 10% der Investitions-
summe; max. 30.000 � /Betrieb. Demininmis-
Regelung! gleichzeitig Zinsverbilligung bis 
zu 5% durch abgezinsten Zuschuss max. 
31% d. Kapitalmarktdarlehens 

Schlüssiges Investitionskonzept; berufliche Vor-
bildung oder Berufserfahrung des Antragstellers; 
max. 2 GV/ha; „angemessenes„ Eigenkapital; 
Jahreseinkommen des Eigentümers und Ehefrau 
bzw. Jedes Gesellschafters und Ehefrau nicht 
über 90.000 � . 

ALF Altmark 

landwirtsch. Unternehmen mit einer Min-
destgröße nach ALG oder kirchlich, ge-
meinnützig bzw. mildtätig sind 

Zinsverbilligtes Darlehen von max 1000.000 
�  über Haubank 

Prüfung und Einwilligung der Hausbank bzw. der 
Bank mit der Kreditgeschäft abgewickelt wird  

Hausbank  

 und Forstwirte, sofern sie die Ein-
künfte aus dem Betrieb der geförderten 
Anlage gemäß § 15 EStG versteuern; 
Freiberuflich Tätige, Kleine und mittlere 
private Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, Gesellschaften in privater 
Rechtsform, an denen mehrheitlich Kom-
munen beteiligt sind, Kommunen, Kreise, 
kommunale Eigenbetriebe Zweckverbän-
e, sonstige Körperschaften des öffentli-

chen Rechts, Eingetragene Vereine  

Förderung für Biogasanlagen bis 70 kW 
elektrische Nennleistung: Zinsgünstiges 
Darlehen und Teilschulderlass in Höhe von 
15.000 �  je Einzelanlage.  
Förderung für Biogasanlagen über 70 KW 
elektrische Nennleistung: Zinsgünstiges 
Darlehen bis zu 100% der Investitionssum-
me 

Prüfung und Einwilligung der Hausbank bzw. der 
Bank mit der Kreditgeschäft abgewickelt wird 

Hausbank oder KfW 

gewerbliche Unternehmen (produzieren-
des Gewerbe, Handwerk, Handel, sonsti-
ges Dienstleistungsgewerbe) Gewerbliche 
Unternehmen, die Ent- und Versorgungs-
aufgaben für die öffentliche Hand erfüllen 
(Public Private Partnership) Freiberuflich 
Tätige, z. B. Ingenieure, Architekten  

Zinsvergünstigstes Darlehen für bis zu 75% 
der Investitionssumme. Höchstsumme: 1 

Mio �   

Prüfung und Einwilligung der Hausbank bzw. der 
Bank mit der Kreditgeschäft abgewickelt wird 

Hausbank 

Landwirtschaftliche Unternehmen 45 Euro/ha Prämie für den Anbau von Ener-
giepflanzen zzgl. der Flächenprämie auf 
nicht stillgelegten Flächen; Insges. stehen 
67,5 Mio. �  zur Verfügung. Wenn mehr als 
1,5 Mio. ha gefördert werden, sinkt die Prä-
mie pro ha. 

Flächennachweis ALF Altmark 

 

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer umweltverträglichen und tiergerechten Rinderhaltung (Schweinehaltung) in Sachsen-Anhalt 
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8 . 6  A l t e r n a t i v e  F i n a n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  z u r  R e a l i s i e -
r u n g  v o n  B i o g a s a n l a g e n  

Wer  

Ø Probleme hat mit der Eigenkapitalbereitstellung,  
Ø sein technisches und/oder wirtschaftliches Risiko minimieren will, 
Ø für die kontinuierliche Entwicklung des Kerngeschäftes die Liquidität erhalten oder 

erhöhen will und 
Ø mehr Kapital für Investitionen in sein Kerngeschäft benötigt, 

aber trotzdem von den derzeitigen positiven Rahmenbedingungen profitieren möchte, der hat 
neben dem üblichen Finanzierungskredit diverse Möglichkeiten, notwendiges Kapital für den 
Einsatz einer Biogasanlage zu beschaffen. 

Je nach dem gewünschten Grad der Involvierung in den Betrieb der Biogasanlage lassen 
sich die Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung wie folgt einteilen: 

Ø Errichtung einer Gemeinschaftsanlage 
Ø Eigenbetrieb einer Anlage und Gründung einer Kommanditgesellschaft 
Ø Contracting 

·  Kooperationsmodell 

·  Betreiber-Bewirtschaftungsmodell 
·  Klassisches Contracting  

8.6.1 Errichtung einer Gemeinschaftsanlage 

Für denjenigen, der prinzipiell eine Biogasanlage errichten möchte, aber keine „fremden“ 
Kapitalgeber akzeptiert, sondern Arbeit, Kapital, Rohstoffeinsatz und Gewinn gemeinsam mit 
einem landwirtschaftlichen Partner teilen will, bietet sich die Möglichkeit sich an einer Ge-
meinschaftsanlage (Betriebszusammenschluss) zu beteiligen. Auch für Betriebe, für die sich 
auf Grund Ihrer Größe der alleinige Betrieb einer Biogasanlage nicht lohnt, ist es interessant 
sich mit Gleichgesinnten zusammen zu tun. Voraussetzung ist eine geringe Entfernung zwi-
schen den Beteiligten. Die Vorteile dieser Art der Kooperation liegen vor allem in: 

Ø der Verteilung des Risikos, der Kapitallast und der Arbeit, 
Ø dem Verbleib der gesamten Wertschöpfung in der Landwirtschaft, 
Ø der Möglichkeit die Anlage bei dem Partner zu errichten, bei dem die Wärme am 

sinnvollsten verwertet werden kann, 
Ø der Möglichkeit Größendegressionseffekte durch den Bau größerer Einheiten zu rea-

lisieren und 
Ø der Möglichkeit für jeden Teilhaber Fördermittel zu erhalten (siehe Kapitel 7.5). 

Die Nachteile liegen vorwiegend: 

Ø im erhöhten Organisationsaufwand, 
Ø in dem erhöhten Transportaufwand, 
Ø an den strengeren Auflagen hinsichtlich der Hygienisierung des Gärsubstrates (siehe 

Kapitel 2.1.3) 

8.6.2 Gründung einer Kommanditgesellschaft 

Wer eine Biogasanlage in Eigenregie betreiben will und damit auch zu einem Großteil an der 
Wertschöpfungskette der Stromerzeugung teilhaben möchte, dem bietet sich neben dem 
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üblichen Weg Kapital über Bankkredite zu beschaffen, prinzipiell die Möglichkeit private Ka-
pitalgeber an „seiner“ Biogasanlage zu beteiligen und eine Kommanditgesellschaft zu grün-
den. Im Gegensatz zum Kredit einer Bank verzinst sich das Kapital des Kapitalgebers 
(Kommanditist) entsprechend des tatsächlichen Wirtschaftergebnisses des Unternehmens 
„Stromproduktion aus Biogas KG“. Der Vorteil dieser Art der Finanzierung liegt darin, dass 
die Entscheidungsgewalt der gesamten Prozesskette in Händen des Landwirtes (er nennt 
sich dann Komplementär) bleibt und außerdem keine „Bearbeitungsgebühren“ für Verwal-
tung und Maklertätigkeiten anfallen. Des weiteren orientiert sich die Vergütung des Kapital-
gebers in der Regel am tatsächlich erwirtschafteten Ergebnis. Im Falle des Eintrittes eines 
sehr schlechten Jahresergebnisses der Stromproduktion (Ernteausfall etc.) erhält auch der 
Kommanditist eine geringere Auszahlung. Der Kommanditist haftet i. d. R. mit seiner gesam-
ten Kapitaleinlage. Ansonsten gelten ähnliche Spielregeln wie bei einer Eigeninvestition. 

Die Agro-Öko-Consult hat im Zuge ihrer Recherchen festgestellt, dass von Seiten privater 
Kapitalgeber eine rege Nachfrage an einer finanziellen Beteiligung an einer oder mehrere 
Biogasanlagenunternehmen besteht. In zwei Fällen wurde von der Agro-Öko-Consult Berlin 
GmbH bereits der Kontakt zwischen privaten Kapitalgebern und potenziellen Biogasanla-
genbetreibern hergestellt. 

Prinzipiell ist es denkbar, dass sich neben Privatpersonen auch Gemeinden oder regionale 
Verbände an Biogasanlagen beteiligen. Das in Kapitel 9 vorgestellte Biogasinvestorennetz-
werk könnte Angebote und Nachfrage effizient kanalisieren und dadurch einen Beitrag zur 
Ausnutzung des vorhandenen Biogaspotenzials leisten 

8.6.3 Contracting63 

„Contracting ist ein Dienstleistungskonzept, das darauf abzielt, die Effizienz bei der Energie-
erzeugung, -umwandlung und -nutzung in allen Verbrauchsbereichen zu verbessern. Ein 
außenstehender Investor—Contractor genannt—übernimmt je nach Vertragsumfang Pla-
nung, Finanzierung, Bauausführung sowie den laufenden Betrieb des Investitionsprojektes 
(z. B. Errichtung eines Blockheizkraftwerkes). Contractinglösungen werden beispielsweise 
von Heizanlagen-Herstellern, Dienstleistern der Energietechnik, großen Handwerks- und 
örtlichen Energieversorgungsunternehmen oder auch Energieagenturen angeboten.“64  

Beim Contracting tritt der Contractor ganz oder teilweise als Kapitalgeber, Anlagenbauer und 
Betreiber auf, während der Landwirt die Verantwortung für das gemeinsame Projekt ganz 
oder teilweise an den Contractor delegiert. 

Beim Kooperationsmodell gründet der Landwirt mit dem Investor eine Beteiligungsgesell-
schaft. Der Investor kann z. B. ein Biogasanlagenhersteller sein. Der Investor finanziert, plant 
und errichtet die Anlage und verpachtet die Anlage an die Betreibergesellschaft, die wieder-
um die Verträge mit dem Energieversorgungsunternehmen dem Landwirt u. a. abschließt. 
Der Landwirt verpachtet der Betreibergesellschaft das Grundstück auf dem die Anlage steht, 
liefert der Betreibergesellschaft die Rohstoffe, erhält von der Betreibergesellschaft einen 
Dienstleistungsauftrag über den Betrieb der Anlage und erhält einen Teil der Gewinnaus-
schüttung. 

Vorteil dieses unter anderem von der Firma Agricapital angebotenen Kooperationsmodells ist 
eine weitest gehende Beteiligung und Zusammenarbeit mit einem Investor der fachspezifi-

                                                
63  contract:  engl. = Vertrag, Zusammenschluss 
64  http://www.bmwa.bund.de/Navigation/root,did=9792,render=renderPrint.html#Contracting 
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sches Know-how einbringt. Das Risiko wird auf mehrere Schultern verteilt und dennoch par-
tizipiert der Landwirt an der Gewinnausschüttung. 

Beim Betreiber-Bewirtschaftungsmodell verpachtet der Landwirt das Grundstück für die 
Biogasanlage an eine Investoren- und Betreibergesellschaft, die Eigentümer der Biogasan-
lage ist und sämtliche Verträge hält. Der Landwirt liefert die Rohstoffe und erhält von der 
Betreibergesellschaft einen (leistungsbezogene) Dienstleitungsauftrag über die Bewirtschaf-
tung der Anlage. 

Vorteil dieses Modells ist, dass der Landwirt bis auf die vertraglich zugesicherte und damit 
einklagbare Rohstofflieferung keine finanziellen und technischen Risiken eingeht. Über die 
(leistungsbezogene) Dienstleistung des Betriebes der Anlage kann der Landwirt seine Ar-
beitskraft verwerten und erhält in Form des Gärsubstrats einen wertvollen Dünger. Nachteil: 
Einen großen Teil der Wertschöpfung erhält die Betreibergesellschaft. 

Beim klassisches Contracting tritt der Landwirt nur noch als Verpächter des Standortes 
und als Rohstofflieferant sowie als Abnehmer des Gärsubstrates auf. Sowohl die Finanzie-
rung als auch der Geschäftsbetrieb werden zu 100% vom Contractor übernommen. Der Vor-
teil dieser Variante für den Landwirt liegt darin, dass er seine Gülle und/oder pflanzlichen 
Substrate einer sinnvollen Verwertung zuführt und bei korrekter Ausführung der Anlage ein 
Imagegewinn für das Unternehmen auf Grund der Emissionsreduktion (v. a. Geruch) zu er-
warten ist. Der überwiegende Teil der Wertschöpfung und des Risikos liegt beim Investor. In 
diesem Fall ist der Landwirt nicht Energiewirt sondern lediglich Rohstofflieferant. 

Es sind durchaus „Zwischenlösungen“ zu den genannten Varianten möglich, oder die Ablö-
sung des einen Modells durch ein anderes. So kann vertraglich vereinbart werden, dass für 
den Landwirt nach den ersten Jahren der Zusammenarbeit, die Möglichkeit besteht, bei-
spielsweise vom klassischen Contractingmodell zum Betreiber-Bewirtschaftungsmodell zu 
wechseln, oder sogar die Anlage teilweise oder komplett zu erwerben und dann in Eigenre-
gie zu betreiben. Durch diese Variante hat der Landwirt die Chance, sich zunächst die ganze 
Angelegenheit gewissermaßen von der Seitenlinie zu betrachten, Erfahrungen und Kennt-
nisse zu sammeln, um bei entsprechend positiver Entwicklung mit größerer Sicherheit durch 
ein verstärktes Engagement das Risiko aber auch die Chancen zu erhöhen. 

9 Alternative Einsatzmöglichkeiten von Biogas in der Altmark 

Neben der Verstromung von Biogas am Ort seiner Erzeugung bieten sich weitere Absatz- 
und Verwertungsmöglichkeiten, die gerade in der Altmark zukünftig von großem Interesse 
sein könnten. 

Insbesondere in den häufig in der Altmark anzutreffenden Fällen, wo eine Nutzung der Wär-
me aus dem Verstromungsprozess schwierig oder unmöglich ist, ließe sich der Wirkungs-
grad der Energieerzeugung von Biogasanlagen erheblich erhöhen, wenn Prozessketten auf-
gebaut werden, die das Gas entweder 

Ø in das „altmarkinterne“ Gasleitungsnetz einspeisen oder  
Ø direkt in das Erdgasverbundleitungsnetz einspeisen oder 
Ø als Treibstoff für Fahrzeuge sowie landwirtschaftliche Maschinen 

nutzen. 

Alle 3 Einsatzvarianten erfordern eine gewisse Aufbereitung des Biogases. 
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Die Aufbereitung von Biogas hat in der Bundesrepublik eine lange Tradition. Dabei diente 
Biogas nicht nur zur eigenen Energieversorgung auf Kläranlagen, sondern wurde schon zwi-
schen 1935 und 1955 auf einer Reihe größerer Klärwerke auch als Ersatz für Benzin zum 
Antrieb von Otto-Motoren und zur Hausgasversorgung aufbereitet. 

Für die Einspeisung in das altmarkinterne Gasleitungsnetz ist in der Hauptsache eine Trock-
nung und Entschwefelung sowie zusätzlich eine Verdichtung vorzuschalten. Die Abtrennung 
des rund 30 prozentigen Anteils von CO2 zur Erhöhung des Brennwertes auf mindestens 10 
kWh/m³ ist nicht zwingend erforderlich. 

Die Einsatzvarianten 2 und 3 erfordern eine weiterreichende und relativ aufwendige Aufbe-
reitung des Biogases auf Erdgasqualität, die durch die Arbeitsblätter DVGW G 260 und 
DVGW G 262 (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) definiert ist. Zentrale 
Schritte dieser Aufbereitung liegen in einer Entschwefelung und Trocknung des Biogases 
und einer weitgehenden Abtrennung des Kohlendioxidanteiles, so dass das entstehende 
Gas zu mehr als 92 Vol% aus Methan besteht (Methangas) und einen Brennwert von min-
destens 10 kWh/m³ aufweist. Außerdem muss das gas entsprechend verdichtet werden. 

9 . 1  E i n s p e i s u n g  i n  d a s  a l t m a r k i n t e r n e  G a s n e t z  –  e i n e  
e i n m a l i g e  M ö g l i c h k e i t !  

Die Altmark ist nicht nur ein traditioneller Viehhaltungsstandort sondern auch ein traditionel-
ler Gasproduktionsstandort. Im Altmarkkreis Salzwedel befindet sich die zweitgrößte Gasla-
gerstätte des Europäischen Festlandes. 

„Es wurden insgesamt 475 Bohrungen auf einer Fläche von ca. 30 mal 40 Kilometern geteuft 
Ca. 150 Sonden sind bis heute produktiv. – Von 1969 (Förderbeginn) bis zum Ende des Jah-
res 2004 wurden in der Altmark rund 208 Milliarden Kubikmeter Erdgas produziert. Die Jah-
resproduktion in den 80er Jahren erreichte Spitzenwerte bis 13 Milliarden Kubikmetern/a“  65  

Der Höhepunkt der Gasproduktion ist allerdings schon seit einigen Jahren überschritten. Die 
Lagerstätten sind nahezu erschöpft. Die Gasförderung in der späten Phase des Feldesab-
baus geht Schritt für Schritt weiter zurück und wird in absehbarer Zeit komplett eingestellt 
werden. Das geförderte Gas hat einen durchschnittlichen Brennwert von 3,5 kWh/m³ (zum 
Vergleich: Biogas hat einen Brennwert von rund 6 kWh/m³). Zum Förderfeld gehört ein fir-
meneigenes Gastransportnetz, das die Fördersonden, Gassammelpunkte und Feldstationen 
mit der Zentralstation in Steinitz verbindet. Am Standort Steinitz befindet sich eine firmenei-
genes Gasturbinenkraftwerk (elektrische Leistung 11,5 MW 

Sollten sich nach Einstellung der Erdgasförderung keine alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für diese Gasinfrastruktur ergeben, erfolgt der schrittweise Rückbau der 
Anlagen und Rohrleitungssysteme.  

Für den Betreiber und Eigentümer der Gasförder- und -transporteinrichtungen66 sollte es da-
her bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt interessant sein, über alternative Nutzungschancen 
des internen Transportnetzes und des vorhandenen technischen Potenzials nachzudenken 

                                                
65  http://www.eegmbh.de/de/ 
66  Erdgas Erdöl GmbH -  Auf der Internetsite stellt die Erdgas-Erdöl GmbH ihre Firmengeschichte wie folgt dar:  
 Die EEG – Erdgas Erdöl GmbH (EEG), Sitz Berlin, ist im Jahr 1999 aus der Erdöl-Erdgas Gommern GmbH 

hervorgegangen. Diese war im Jahr 1990 aus den technischen, finanziellen und personellen Ressourcen des 
VEB Kombinat Erdöl-Erdgas Gommern gegründet worden. Die Gaz de France Deutschland GmbH erwarb das 
Unternehmen EEG 1994 von der Treuhandanstalt. Im Jahr 1996 übernahm die Bayernwerk AG, die später im 
Zuge der Fusion mit PreussenElektra zur E.ON Energie umfirmierte, ein Viertel der Geschäftsanteile. Seit 
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Das Unternehmen untersucht zur Zeit Perspektiven der Stromerzeugung am Standort Stei-
nitz, bevorzugt unter Verwendung von noch förderbarem Altmarkgas und H-Gas. 

In diesem Zusammenhang scheint auch der Einsatz von Biogas interessante Potenziale zu 
bieten. 

Sowohl eine mögliche Ansiedlung von Biogasanlagen auf den ehemaligen Feldstationen als 
auch die Einspeisung von (extern erzeugtem) Biogas in das firmeneigene Gastransportnetz 
könnten in betracht gezogen werden. Das dort erzeugte Biogas wäre dann über das „alt-
markinterne“ Gasleitungsnetz zum Gasturbinenkraftwerk Steinitz zu transportieren und dort 
z. B. zu verstromen. 

Die notwendige Aufbereitung des Biogases muß an der Erzeugeranlage vor Einspeisung in 
die Gasleitung erfolgen und ist hinsichtlich des Aufwandes einer für die Verstromung übli-
chen Gasaufbereitung gleichzusetzen. Außerdem bedarf es zur Erzeugung der Fermenter-
wärme der Errichtung von kleinen BHKWs am Fermenter.  

Grundsätzlich hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt der wirtschaftliche Einsatz der noch förder-
baren verbliebenen Erdgasrestmengen für die Erdgas Erdöl GmbH absoluten Vorrang und 
stellt evtl. zu einem späteren Zeitpunkt auch in Kombination mit dem Einsatz von H-Gas wei-
ter die Vorzugsenergie dar. Zur Zeit wird in dem Unternehmen geprüft, ob das Thema Biogas 
eine Option darstellt, die weiter im Auge behalten wird und zu einem gegebenen Zeitpunkt 
geprüft wird. 

Im Rahmen dieser AEP ist lediglich eine erste (eher spekulative) Grobabschätzung hinsicht-
lich einer prinzipiellen Machbarkeit möglich. Hierzu werden zunächst die in der Literatur ver-
wendeten Werte, die auch bereits in Kapitel 3.2 für die Berechnung des in der Altmark vor-
handenen Biogaspotenzials verwendet wurden, zu Bedarfsgrößenordnungen in Relation 
gesetzt, die eine vollständige Versorgung des Kraftwerkes am Standort Steinitz mit Biogas 
unterstellten. Anschließend werden die Chancen und Risiken für die Landwirtschaft und die 
Region in einem ersten Überblick dargestellt. 

Geht man von einem Brennwert des Biogases von 6 kWh/m³ aus ließen sich aus 50 Mio. m³ 
Biogas 300 Mio. kWh/a respektive 300.000 MWh/a Energie erzeugen. Bei einer zu Grunde 
gelegten Volllaststundendauer von 8.000 h/a der Biogasanlage und einem elektrischen Wir-
kungsgrad von 33 %67 des/der verwendeten BHKWs, bedarf es zur Stromumwandlung der 
veranschlagten 50 Mio. m³ Biogas Kraftwerkskapazitäten von 12,5 MW (300.000 MWh/a / 
8.000 h/a / 3 = 12,5 MW). 

Dies entspricht in etwa der vorhandenen Kraftwerkskapazität in Steinitz und den für die Er-
zeugung der Fermenter notwendigen BHKWs. Die anvisierte Gasmenge würde demnach 
ausreichen um das Gasturbinenkraftwerk Steinitz zu 100 % auszulasten. 

Unterstellt man in einem weiteren Schritt die Errichtung von 8 gleichgroßen Biogasanlagen 
auf ehemaligen Feldstationen, so müssten jeweils Kapazitäten für die Erzeugung von 6,25 
Mio. m³ Biogas errichtet werden.  

                                                                                                                                                   
2002 gehört die EEG als hundertprozentige Tochter zum Gaz de France-Konzern. Im Unternehmen sind 237 
Mitarbeiter beschäftigt (Stand: 31.12.2004: http://www.eegmbh.de/de/ 

67  Der verwendete elektrische Wirkungsgrad orientiert sich an den üblichen Größenordnungen der normalerweise 
in der Landwirtschaft verwendeten Blockheizkraftwerke (150 KW – 1 MW). Allgemein geht man davon aus, 
dass der elektrische Wirkungsgrad mit zunehmender elektrischer Leistung steigt und ab einer Größenordnung 
von 5 MW bereits über 40 % liegt. 
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Setzt man für die Erzeugung dieser Gasmenge zu jeweils 50 % den Einsatz von Maisilage 
und Grassilage an und betrachtet die einzusetzenden Exkremente gewissermaßen als Zu-
gabe oder Risikoabpufferung ergibt sich ein Flächenbedarf von rund 1.400 ha für jede der 
acht Biogasanlagen (rund 520 ha für Silomais und ca. 870 ha für Grassilage). Entsprechend 
müssten für die Erzeugung von 50 Mio. m³ Biogas/a eine Fläche von 11.200 ha zur Verfü-
gung stehen. Die für die Berechnung veranschlagten Werte sind der Tabelle 11 zu entneh-
men68. 

Tabelle 11: Berechnung der Fläche für die Erzeugung von 6,25 Mio m³ Biogas/a durch Silo-
mais und Grassilage zu jeweils 50% 

Ertrag Einheit Silomais Grassilage 

Frischmasseertrag t FM/ha 30 20 
Gasertrag m³/t FM 200 180 
Gasertrag m³/ha 6.000 3.600 
Brennwert kWh/m³ 6 6 
Benötigte Fläche für 6,25 
Mio. m³ Biogas zu je 50% 
aus Silomais und Grassi-
lage 

ha 521 868 

Quelle:  Eigene Berechnungen 

Je nach Standort und Höhe des Einsatzes von tierischen Exkrementen verringert sich die 
notwendige Fläche. 

Die Potenzialabschätzung zeigt, dass die anvisierten Größenordnungen realisierbar sind. Die 
große Anzahl flächenstarker Unternehmen in der Altmark vereinfachen vom Grundsatz her 
die Organisation der Rohstoffbereitstellung und die Umsetzung der Potenziale. 

Anmerkung: 

Grundsätzlich ließe sich Biogas auch in einer eigens dafür bereitgestellten „Biogasleitung“ zu 
einem Wärmegroßabnehmer transportieren und dort über das BHKW verstromen. Die Kos-
ten für die Leitungen (ca. 50 � /m)69 müssen im Einzelfall konkret berechnet werden und dür-
fen die zu erzielenden Erlöse aus dem KWK-Bonus und dem Wärmeverkauf nicht überstei-
gen. Bei dieser Variante entfällt der Innovationsbonus, da das Gas nicht auf Erdgasqualität 
aufbereitet werden muss. Hinzu kommt die Problematik der Erwärmung des Fermenters, 
welche dann über ein zweites, nur für die Prozesswärme zuständiges BHKW direkt am Fer-
menter bereitgestellt werden müsste. 

Aus Sicht der Gutachter stellt das Vorhandensein der beschriebenen Gasinfrastruktur und 
deren avisierter Rückbau auf der einen Seite, sowie die günstige Größenstruktur der land-
wirtschaftlichen Unternehmen in der Region auf der anderen Seite eine interessante Option 
für die energetische Nutzung von Biomasse dar, die in jedem Fall in einer Machbarkeitsstu-
die näher untersucht werden sollte. 

                                                
68  Die verwendeten Werte sind der Handreichung Biogasgewinnung- und nutzung, der Biomassepotenzialstudie 

Altmark sowie dem Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt entnommen (siehe Literaturliste). Die Ergebnisse 
entsprechen in etwa den Untersuchungen der Regionen aktiv Machbarkeitsstudie: Pflanzenbiogasanlage Ha-
velberg „Altmärkische Bioenergie“ -Machbarkeitsstudie-, 2004. Dort wurde an Hand von Probenahmen für eine 
Fläche von 930 ha (650 ha teilweise hochwassergefährdetes Grasland und 280 ha Ackerland unter Einsatz ei-
ner Zweitkultur auf dem Ackerland), ein Gasertrag von ca. 5,2 Mio. m³ errechnet. 

69  Die Leitungskosten für das Niederdruckgasnetz der EWE AG, Oldenburg betragen durchschnittlich 31 � /m. 
Nach Berechnungen von Schulz kann sich die Verlegung von „Biogasleitungen“ unter günstigen Vorausset-
zungen von bis zu 10 km als wirtschaftlich sinnvoll erweisen, in: ebenda, S. 67 
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9 . 2  D i r e k t e i n s p e i s u n g  v o n  a u f b e r e i t e t e m  B i o g a s  i n  d a s  
E r d g a s n e t z  

Die Biogasaufbereitung auf Erdgasqualität ist schon heute technisch machbar und wird nach 
Tentscher70 in Schweden und der Schweiz bereits in der Praxis eingesetzt. In Deutschland 
gibt es bisher lediglich einige Versuchsanlagen, wovon sich eine in der Nähe von Soltau be-
findet. 

Grundsätzlich lässt sich konstatieren, dass die Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität 
prinzipiell praxisreif zu sein scheint. Bevor ein serienmäßiger Einsatz entsprechender (markt-
reifer) Anlagen zu erwarten ist, bedarf es aber noch weiterer Forschungsarbeit und speziell 
geförderter Pilotanlagen. Ob durch die Produktion von größeren Stückzahlen und den damit 
zu erwartenden Preissenkungen der Anlagen die Wirtschaftlichkeit signifikant verbessert wird 
bleibt abzuwarten, da mit der Serienproduktion sicherlich auch der momentan noch gewährte 
Innovationsbonus wegfallen wird. 

Die Tatsache, dass die Altmark mit einem sehr dichten Erdgasnetz durchzogen ist und eine 
Vielzahl von Tierhaltungsanlagen in unmittelbarer Nähe einer Leitung liegen, stellt hinsicht-
lich der Direkteinspeisung von aufbereitetem Biogas speziell für die Altmark eine Option für 
die Zukunft dar. Diese Option kann aber erst genutzt werden wenn im derzeit in Novellierung 
befindlichen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), der Einspeisung von Biogas in das Erdgas-
netz ein Vorrang eingeräumt wird. Diese Vorzugsbehandlung ist innerhalb der Regierungs-
koalition umstritten und es ist daher momentan nicht absehbar ob dieser Passus in das Ge-
setz Eingang findet. Auch Haftungsfragen und die Regelung von Händler – und Konzessi-
onsgebühren müssen gesetzlich geregelt werden. Sollte in dem noch im Jahr 2005 zu ver-
abschiedenden Gesetz diese Vorrangstellung für Biogas nicht enthalten sein, ist die Mög-
lichkeit der Direkteinspeisung von aufbereitetem Biogas in das Erdgasnetz auf viele Jahre 
(Jahrzehnte) hinaus vergeben. 

Die Direkteinspeisung von aufbereitetem Biogas ist vor allem aus Effizienzsteigerungsgrün-
den was den Wirkungsgrad der erzeugten Energie angeht von Interesse. Zum einen kann 
das Gas direkt zur Wärmeerzeugung in Heizungsanlagen verwendet werden und zum ande-
ren kann durch die Aufstellung eines BHKWs an einem „Gasaustrittsort“ die Stromerzeugung 
dort stattfinden wo die Wärme genutzt werden kann. Zusätzlich bietet diese Variante die 
Möglichkeit den Wirkungsgrad der Verstromung zu erhöhen. So könnten z. B. mehrere Anla-
genbetreiber die ihr aufbereitetes Biogas jeder für sich in das Gasnetz einspeisen, zusam-
men ein entsprechend größeres gasbetriebenes BHKW an einem strategisch günstigen Ort 
(hoher Wärmebedarf) betreiben. Große BHKWs weisen einen um bis zu 10 % höheren elekt-
rischen Wirkungsgrad auf. 

Unter anderem wegen dieser Optionen wird die Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität 
nach dem novellierten EEG mit dem Innovationsbonus von 2 ct/kWhel vergütet. Dabei spielt 
es keine Rolle ob dieses aufbereitete Gas vor Ort bei der Biogasanlage oder nach Durchlei-
tung durch das Erdgasnetz verstromt wird. Die Verstromung kann an einem Ort stattfinden 
an dem die anfallende Wärme sinnvoll verwertet werden kann. 

Bis es zum Einsatz der ersten „marktreifen“ Biogasaufbereitungsanlagen in der Altmark 
kommt bedarf es: 

Ø des Einsatzes eines oder mehrerer geförderter Pilotvorhaben in der Altmark, 

                                                
70  Tentscher, W., 2005: Kampf dem Schwefel, in: Neue Landwirtschaft, Nr. 3, 2005, S. 76 ff. 
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Ø der Senkung des Anschaffungspreises der Aufbereitungsanlagen, 
Ø der Lösung sämtlicher noch existierender technischer Probleme innerhalb der Pro-

zesskette, 
Ø einer eindeutigen Vorrangregelung für die Einspeisung von aufbereitetem Biogas in 

das Erdgasnetz. 

Insbesondere von der Ausgestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes wird es abhängen, ob 
die Entwicklung von Biogasaufbereitungsanlagen voran schreitet. 

Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des Prozesses sind momentan nicht pauschal möglich. 
Zahlreiche Parameter in der Prozesskette machen eine individuelle Betrachtung und Kalkula-
tion im Rahmen von Pilotprojekten notwendig. Ähnlich wie bei BHKWs sinken die spezifi-
schen Investitionskosten/kWtherm für eine Biogasaufbereitungsanlage mit der installierten 
Größe. Zurzeit scheint unter Ausnutzung des Innovationsbonus durch Verstromung und Wär-
menutzung an einem anderen Ort als der Biogasanlage, sowie dem Verkauf der Wärme, die 
Wirtschaftlichkeit von Biogasaufbereitungsanlagen ab einer Größenordnung von mehr als  
500 kWel gegeben zu sein71. Als weitgehend unbekannt muss aber die dabei anfallende 
Netznutzungsgebühr betrachtet werden, weil die noch existierende Verbändevereinbarung 
Gas II für diese Fälle keine hinreichende Orientierung bietet und das Berechnungsmodell der 
zukünftigen Regulierungsbehörde sogar in den Grundzügen noch unklar ist. 

 „Auch die inzwischen beachtlichen schwedischen Erfahrungen ermuntern dazu, der Aufbe-
reitung von Biogas zu Erdgasqualität mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt insbeson-
dere für Fälle, in denen die stündliche Biogasproduktion 200 m³ überschreitet. Ab 400 Nm³/h 
Rohgas sind Aufbereitungskosten von unter 1 ct/kWh und ab 800 Nm³/h um 0,5 ct/kWh vor-
stellbar“.72 

Könnten diese Größenordnungen tatsächlich realisiert werden, würde sich bereits durch die 
Erzielung des Innovationsbonus (2 ct/kWh) eine Aufbereitungsanlage rentieren. Hinzu käme 
der Verkauf der Wärme. 

Anmerkung: 

Aus Sicht der Gasversorgungsunternehmen bereitet die Einspeisung von Biogas in das Erd-
gasleitungsnetz weitaus größere Probleme, als von den Befürwortern der Biogastechnologie 
allgemein anerkannt wird. So kommt es nicht nur darauf an, eine entsprechende Gasqualität 
liefern zu können, sondern dies auch permanent sicherzustellen und zu kontrollieren. Diese 
Maßnahmen sind technisch anspruchsvoll und kostenaufwendig von den Versorgern durch-
zuführen. Zudem gestaltet sich der Abrechnungsmodus auf Grund der unterschiedlichen 
Qualitäten des eingespeisten Gases schwieriger als bei der Stromeinspeisung. 

9 . 3  V e r w e n d u n g  v o n  B i o g a s  a l s  T r e i b s t o f f  

In der EU wird angestrebt, den derzeitigen Anteil von < 2 % des Treibstoffverbrauches auf 
Basis von Erdgas bis zum Jahr 2020 auf 10 % zu erhöhen. Gas soll primär aus Gründen der 
Versorgungssicherheit und der Diversifikation der Energieträger eingesetzt werden. Bei Rea-
lisierung der angestrebten Ziele würde dies einen Anstieg der Gasfahrzeuge in der EU auf 

                                                
71  Siehe dazu auch: Tentscher, W., 2005: Biogasverwertung in Erdgasqualität als Treibstoff oder durch Gasnetz-

einspeisung im Wendland Elbetal im Auftrag des Fachverbandes Biogas e. V. 
72  Schulz W., 2004: Untersuchung zur Aufbereitung von Biogas zur Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten – 

Aktualisierung, S.75 http://www.energiekonsens.de/aktivitaeten/energiewirtschaft/download/gutachten09-
07.pdf. unter:  
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etwa 24 Millionen Stück bedeuten. Deutschland will die Zahl der Gasfahrzeuge bis zum Jahr 
2013 auf 500.000 erhöhen und bis zum Jahr 2006 über 1.000 Erdgastankstellen verfügen.73  

Die Umweltbilanz von gasbetriebenen Fahrzeugen gegenüber benzin- oder dieselbetriebe-
nen Fahrzeugen ist nach Wellinger74 ebenfalls eindeutig positiv zu bewerten. Im Vergleich zu 
einem Benzinmotor stößt ein Gasmotor rund 

Ø 20 % weniger CO2, 
Ø 53 % weniger Stickoxide (NOx) 
Ø 73 % weniger Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe 

aus. Außerdem erreichen Erdgasfahrzeuge nur 2 % des Ozonbildungspotenzials von 
Benzinfahrzeugen. 

Ersetzt man Erdgas durch Biogas verbessert sich durch dessen CO2-Neutralität die Umwelt-
bilanz weiter, zumal sich Biogas hinsichtlich der aufgeführten Emissionsarten auch gegen-
über Ethanol als der emissionsärmere Treibstoff erweist. Wellinger bezeichnet daher auch 
Biogas als den saubersten Treibstoff der Welt. Unterstützt wird diese These von Tentscher,75 
der die Nettoflächenproduktivität des Einsatzes von Rapsmethylester (RME = Biodiesel) im 
Diesel- PKW mit dem Einsatz von Biogas auf Basis von Mais im Biogas-PKW vergleicht.  

„Bei Mais als Energiepflanze können mit Grünem Gas�  über 86.000 km/ha mit einem Mittel-
klasse PKW zurückgelegt werden“. Damit ist die „Flächenreichweite bei Biogas ca. 8 mal 
höher als bei RME“. 

Vor diesem Hintergrund sollen die Einsatzmöglichkeiten von Biogas als Treibstoff hier kurz 
dargestellt werden. 

Nach Aussagen von Wellinger76 wurden in der Schweiz im Jahr 2003 rund 600 Personenwa-
gen und rund ein Dutzend Lastwagen von Biogas angetrieben. Der Großhandelskonzern 
Metro versorgt Teile seiner Lastwagenflotte durch in firmeneigenen Biogasanlagen produ-
ziertes Biogas, welches wiederum in der Hauptsache aus Bioabfällen, die im eigenen Unter-
nehmen anfallen, erzeugt wird. In der Kleinstadt Linköping in Schweden wird die gesamte 
Busflotte des öffentlichen Nahverkehrs sowie eine Reihe der Müllabfuhrfahrzeuge und rund 
200 Taxis von Biogas angetrieben77. Daraus lässt sich ableiten, dass nach der Aufbereitung 
des Biogases auf Erdgasqualität das Gas (problemlos) in auf Erdgasbetrieb umgerüsteten 
Fahrzeugen oder in landwirtschaftlichen Maschinen mit Dieselmotoren einsetzbar ist. Für 
den Einsatz von Biogas als Treibstoff in nennenswerten Größenordnungen ist neben den 
bereits weiter oben aufgeführten Voraussetzungen (Vorrang für Biogas – EnWG) eine enge 
Kooperation mit den Gasnetzbetreibern, wie dieses in Schweden praktiziert wird eine absolu-
te Notwendigkeit. Für den regional begrenzten Einsatz, z. B. im eigenen Unternehmen für 
Landmaschinen und/oder im Verbund mit der Nahverkehrsflotte einer Region durch die In-
stallation von 1-2 Biogastankstellen sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen dann gege-
ben, wenn zukünftig Agrardiesel nicht mehr subventioniert wird und die Preise für fossile 
Brennstoffe weiter ansteigen. Im Rahmen von Pilotprojekten unter Einbeziehung der LLG, 
der Avacon und eines oder mehrerer Großabnehmer von Treibstoff (ÖPNV etc. ) müsste 

                                                
73  Brücker U. et al., 2003: „Biogas vom Bauer wird zum Treibstoff von morgen“ S. 41 
74  Wellinger A., 2003: Potenzial und Einspeisung von Biogas als Treibstoff in der Schweiz in: Biogas für alle – 

eine Stadt-Land-Partnerschaft, Tagungsband, S. 19 ff. 
75  Tentscher, W., 2005: Biogasverwertung in Erdgasqualität als Treibstoff oder durch Gasnetzeinspeisung im 

Wendland Elbetal im Auftrag des Fachverbandes Biogas e. V. S. 36 
76  ebenda 
77  Jönssen O. et Persson M., 2003 : Biogas Upgrading and Utilisation in Sweden in: Biogas für alle – eine Stadt-

Land-Partnerschaft, Tagungsband, S. 63 
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diese Variante der Biogasnutzung für die Altmark erst geprüft werden. Der organisatorische 
Aufwand ist nicht zu unterschätzen genauso wie die Notwendigkeit einer engen Kooperation 
der verschiedenen Partner. 

10 Konzepte zur besseren Nutzung des Biogaspotenzials in der 
Altmark  

1 0 . 1  A u f b a u  e i n e s  B i o g a s i n v e s t o r e n n e t z w e r k e s  z u r  b e s s e -
r e n  N u t z u n g  d e s  B i o g a s p o t e n z i a l s  i n  d e r  A l t m a r k  

Um die in Kapitel 6 beschriebenen Hemmnisse und Schwierigkeiten bei der Errichtung von 
Biogasanlagen gebündelt und effektiv abzubauen, schlagen die Gutachter den Aufbau eines 
Biogasinvestorennetzwerkes vor. 

Das Projekt ist absolut praxisorientiert. Es soll in erster Linie weder ein Modellvorhaben noch 
ein Demonstrations- oder Forschungsprojekt oder eine Studie darstellen. Ziel ist nicht Papier 
zu erstellen, sondern den Aufbau von Anlagen zu unterstützen. Es handelt sich um ein 
Durchführungsprojekt. 

Das zunächst vorrangige Anliegen der Netzwerteilnehmer ist es mehrere Anlagen im Kon-
voiverfahren zu errichten. Als Konvoiverfahren wird die 

Ø gemeinsame Planung, 
Ø der Einkauf, 
Ø die Durchführung der Genehmigungsverfahren und 
Ø die Errichtung von mehreren Anlagen 

durch den Zusammenschluss einer Unternehmereinkaufsgemeinschaft bezeichnet. Ziel ist 
es durch die Bündelung der Aktivitäten und eine bundesweite Ausschreibung des Gesamt-
paketes unter anderem eine Kostenreduktion von bis zu 25 % der sonst üblichen Anla-
geinvestitionskosten zu erreichen. Zu beachten ist hierbei, dass die Organisation der Anla-
genbeschaffung zwar gemeinsam durchgeführt werden soll und die Größenordnung des Ge-
samtpaketes durch Absichtserklärungen der potenziellen Investoren untermauert wird, die 
Durchführung der Investition und des Betriebes einschließlich sämtlicher Vertragsabschlüsse 
unternehmensindividuell geschieht. Gemeinsame Planung – Eigenständige Durchführung. 
Die Teilnehmer sind nicht verpflichtet eine einmal geäußerte Absicht, eine Biogasanlage 
erstellen zu wollen, auch tatsächlich umzusetzen. Des weiteren besteht die Idee, dass die 
angeschriebenen Biogasplaner bzw.—hersteller sowohl Angebote für das Gesamtpaket aller 
im Netzwerk geplanten Anlagen abgeben  können, als auch für einzelne Komponenten (Ein-
teilung des Angebotes in Lose). 

Es wird angestrebt, dass nach Abschluss der vom Netzwerkkoordinator zu begleitenden ca. 
1 – 1 ½ jährigen Aufbau- und Planungsphase in der Altmark 10 – 30 Biogasanlagen tatsäch-
lich errichtet werden, die alle in den Jahren 2006 – 2007 in Betrieb genommen werden. Das 
Netzwerk existiert über diesen Zeitraum hinaus weiter und berät sowohl die bereits existie-
renden Anlagenbetreiber als auch neue Interessenten. Der gut funktionierende Informations-
austausch in einem sich rasant entwickelnden Handlungsfeld führt dazu, dass der Betrieb 
der Anlagen und damit auch der betriebswirtschaftliche Erfolg der einzelnen Betreiber, ent-
sprechend der neuesten Erkenntnisse optimiert wird. Die Umrüstung der Anlagen zur zu-
kunftsträchtigen Direkteinspeisung von Gas in das vorhanden Erdgasnetz oder (je nach 
Standort) in das altmarkinterne Gasleitungsnetz wird hierbei genauso vorangetrieben wie die 
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Entwicklung von gemeinsamen Strategien zur sinnvollen Nutzung der anfallenden Wärme. 
Das Netzwerk fungiert als starker Verhandlungspartner beim Energiehandel (via Internet?!) 
mit den Energieabnehmern. 

Dabei wird ganz bewusst die Konzentration auf die Erzeugung von Energie mit Hilfe von 
Biogasanlagen aus der Tierhaltung in einer überschaubaren Region gelegt. Es geht nicht um 
regenerative Energie allgemein, oder Energie aus Biomasse. Dadurch ähneln sich die Inte-
ressenlagen der Teilnehmer stark. Selbstverständlich sind auch die Biomasseproduzenten, 
die keine Tierhaltung betreiben, aufgefordert dem Netzwerk beizutreten. 

In Gesprächen mit über 40 Betriebsleitern „großer“ Tierhaltungsunternehmen wurde deutlich, 
dass die meisten großes Interesse an der Biogasthematik und prinzipiell Interesse an einem 
Netzwerk haben. Von 7 Betriebsleitern landwirtschaftlicher Unternehmen liegen schriftliche 
Absichtserklärungen vor, von 15 Landwirten wurden den Gutachtern mündliche Interessen-
erklärungen bekundet, auch von Landwirten, die bereits eine Biogasanlage betreiben und ihr 
Wissen dem Netzwerk zur Verfügung stellen würden. Der in der Region ansässige Verein 
NINA e. V. hat seine Unterstützung insbesondere im Hinblick auf die guten Kontakte zur In-
dustrie signalisiert. 

Die LLG in Iden ist bereit zielgerichtet und für das Netzwerk maßgeschneiderte Qualifizie-
rungsmaßnahmen anzubieten. Mit 2 Bankinstituten hat die AÖC Gespräche geführt und dort 
ebenfalls signalisiert bekommen, das der Aufbau des geplanten Netzwerkes sinnvoll er-
scheint und eine Zusammenarbeit begrüßt wird. Es ist weiterhin geplant 

Ø weitere Banken, 
Ø den Energieversorger Avacon, 
Ø die Ergas Erdöl GmbH (regionaler Gasleitungsnetzbetreiber), 
Ø die Genehmigungsbehörden, 
Ø regional ansässige (private) Kapitalgeber, 
Ø Kommunen, 
Ø Handwerksbetriebe, 
Ø potenzielle Wärmeabnehmer (Gewächshausgärtnereien, ausgewählte Unternehmen 

mit hohem Wärmebedarf und 
Ø ein auf die Energiebranche spezialisiertes Rechtsanwaltsbüro 
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Abbildung 6 Struktur und Funtion des Biogasinvestorennetzwerkes Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für die Teilnehmer am geplanten Netzwerk ergeben sich im Wesentlichen folgende Vorteile: 
Ø Verringerung der Planungs- u. Baukosten von bis zu 25 % durch bundesweite 

Ausschreibung aller geplanten Anlagen im Paket 
Ø Professionelle Vorbereitung der Betriebe auf Kreditverhandlungen mit Banken (siehe 

Kapitel 39 
Ø Vermeidung und schnelle Korrektur von Planungs- und Baufehlern 
Ø Zusammenführung und Bündelung von Kompetenzen durch schnelle Weiterleitung 

von Informationen (Internet/E-mail gestützt) 
Ø Durch gemeinsame Weiterbildung Reduzierung des Aufwandes für die Erlangung des 

Know-hows 
Ø Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 
Ø Professionelle Kommunikation mit möglichen Gegnern (Kommunen, Bürger, Umwelt- 

und Landschaftsschützer), um Bedenken aufzugreifen und Maßnahmen zu gestalten 
Ø Verbesserte Verhandlungsposition bei der Aushandlung von Krediten 
Ø Erarbeitung individueller Wärmenutzungskonzepte (z.B. Ethanolproduktion, Milchküh-

lung, Gülletrocknung) 
Ø Erstellung einzelbetrieblicher Potenzialanalysen 
Ø Durchführung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit 

mit der LLG-Iden 
Ø Mehrere Anlagen – Ein Techniker 
Ø Koordinierung von strategischen Kooperationen—Wer hat was, wer braucht was? 

(z. B. Gülle, Kofermente, Fruchtfolge) 
Ø Koordinierung von privaten Kapitalgebern und Betreibern 
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Ø Beratung bei der Investitionsoptimierung und der Beschaffung von Fördermitteln 
Ø Koordiniertes Vorgehen und Zusammenarbeit bei Genehmigungsanträgen und Ver-

handlungen mit den Energieversorgern 
Ø Nachbarschaftshilfe und Erfahrungsaustausch beim Bau und Betreiben der Anlage – 

Einbinden der „Pioniere“ 
Ø Öffentlichkeitsarbeit – Biogasmarketing – Internetpräsenz 

Durch das Investorennetzwerk erhält die Errichtung von Biogasanlagen in der Alt-
mark einen gewaltigen Schub, der mit dazu beiträgt, dass die Zahl der in der Altmark 
betrieben Biogasanlagen sich bis zum Jahr 2010 vervierfacht und sich auf über 100 
Anlagen erhöht.  

Ein Leitfaden, in dem die Erfahrungen beim Aufbau des Netzwerkes zusammengefasst wer-
den könnten, dient deutschlandweit Nachahmern als Handlungshilfe. 

Die Agro Öko Consult Berlin GmbH konnte mit dem bundesweit agierenden, und u. a. in der 
Altmark ansässigen Verein Energielandschaften e. V. einen Projektträger gewinnen, der das 
Projekt Anfang Februar 2005 beim Bundeswettbewerb „REGIONEN AKTIV“ in Stendal vor-
gestellt und Fördergelder beantragt hat. Der Antrag wurde mit der Begründung abgewiesen, 
dass das Vorhaben dem ureigensten Geschäftsinteresse von Beratungsunternehmen ent-
spricht (siehe Ablehnungsschreiben im Anhang) Die Gutachter sind diesbezüglich komplett 
gegenteiliger Ansicht, da das Konzept eine unabhängige Netzwerkkoordinierung erfordert 
und die Wirtschaftlichkeit der Durchführung des Projektes nicht an die Anzahl und Vergabe 
der Aufträge an bestimmte Firmen gebunden sein darf. Es geht nicht darum möglichst jedem 
Teilnehmer eine Anlage zu vermitteln von einem Hersteller, der dem Vermittler die höchste 
Provision bezahlt, sondern für die Investoren optimale Bedingungen zu schaffen. Bei einer 
erfolgreichen Arbeit, d.h. einem erfolgreichen Aufbau des Netzwerk mit entsprechenden 
positiven Erfahrungen der Teilnehmer, ist davon auszugehen, dass die „zweite 
Netzwerkgeneration“ auf Grund entsprechend positiver Rückmeldungen der „ersten 
Netzwerkgeneration“ bereit ist entsprechende Beiträge oder Gebühren für die Organisation 
des Netzwerkes abzuführen. Dazu bedarf es allerdings zwingend einer Anschubfinanzierung 
durch entsprechende Fördergelder. 
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1 0 . 2  P r o j e k t b l a t t :  B i o g a s i n v e s t o r e n n e t z w e r k  

 
Projektbezeichnung Stand : 10.12.05 
Aufbau eines regionalen 
Investorennetzwerkes zur Errichtung von 
Biogasanlagen in der Altmark 

Projektphase: 
Fertiges Konzept; Durchführung kann sofort 
beginnen 

Handlungsstrategie in AEP Bezug zu weiteren Projekten der AEP 
Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanla-
gen zur Emissionsminderung und zur Ener-
gieerzeugung in der Landwirtschaft insbe-
sondere der Tierhaltung 

Machbarkeitstudie zur Errichtung von 8 Bio-
gasanlagen auf Gasfeldstationen im Altmark-
kreis Salzwedel 

Projektstandort 

Gesamte Altmark 

Gemeinde 

Gesamte Altmark 

Ist-Zustand 

Ø Hohes wirtschaftliches Biogaspotenzial in der Altmark wird nur zu geringem Teil aus-
geschöpft. 

Ø Günstige Betriebsgrößenstruktur in der Altmark (> 200 TH-Anlagen mit mehr als 
250 GV), dadurch sehr gute Vorrausetzungen für profitable Investition in Biogasanla-
gen (sowohl Gülle als auch NawaRo). 

Ø Novellierung des EEG verbessert langfristig die ökonomischen Rahmenbedingungen 
für Biogasanlagenbetreiber. 

Ø Durch Biogasanlagen werden sowohl die Emissionen des klimarelevanten Methans 
als auch die Geruchsemissionen beim Transport und beim Ausbringen der Gülle re-
duziert. 

Ø Wesentliche Gründe für die Zurückhaltung der Landwirte sind u. a: 
Ø Sehr hohe Investition—Kreditpotenzial vieler Landwirte ist ausgeschöpft 
Ø Hohe Vorbereitungskosten und hohes Vorbereitungsrisiko 
Ø Know-how-Defizite und fehlende Konzepte insbes. zu: Abwärmenutzung 
Ø Geringe Bereitschaft der Banken, Kredite für die Investition in eine Biogasanlage zu 

vergeben 
Ø Investitionsoptimierung nach EEG (neu) verlangt genaue Kenntnis der Gesetzestexte 
Ø Probleme bei der notwendigen Zusammenarbeit mit dem Stromversorger 
Ø Misstrauen gegenüber zu optimistischen Angaben der Hersteller 
Ø In mehreren Gesprächen mit Unternehmensleitern wurde großes Interesse am Aufbau 

altmarkweiter Strukturen, die eine Investition und das Betreiben in/von 
Biogasanlagene fördern bekundet. 
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Planung 

Ø Aufbau eines Biogasinvestorennetzwerkes in dem sich landwirtschaftliche Unterneh-
men zusammenfinden mit der Absicht Biogasanlagen im Konvoiverfahren zu erstellen, 
wodurch unter anderem die Anfangsinvestitionen um bis zu 25 % gesenkt werden 
können. Insgesamt werden Kompetenzen in der Region im Bereich Biogas aufgebaut 
und gebündelt, die in andere Regionen exportiert werden könnte. Mögliche im Einzel-
nen aber noch mit den Netzwerkteilnehmern abzustimmende Arbeitsfelder: 

Ø Erarbeitung individueller Wärmenutzungskonzepte z.B. Ethanolproduktion, Milchküh-
lung, Gülletrocknung) 

Ø Bei mehr als 20 Unternehmen, die beabsichtigen eine Biogasanlage zu bauen, wird 
Netzwerk formal geteilt, um Effizienz nicht zu gefährden. 

Ø Wissenslücken schließen und Informationsbeschaffung vereinfachen und koordinieren 
Ø Durchführung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit 

mit der LLG Iden – Vermeidung und schnelle Korrektur von Planungsfehlern 
Ø Einrichten eines für Netzwerkteilnehmer offenen Forums in einer ebenfalls zu erstel-

lenden Internetpräsenz des Netzwerkes. 
Ø Reduzierung der Anfangsinvestition durch koordiniertes Vorgehen (Konvoiverfahren) – 

mit entscheidend für Rentabilität einer Anlage 
Ø Bundesweite Ausschreibung für alle zu erstellenden Anlagen – Unterteilung in Lose 

möglich –. Dadurch Ermittlung von besonders kostengünstigen Angeboten möglich. 
Anlagenhersteller haben großes Interesse an der Errichtung mehrerer Anlagen. 

Ø Organisation und Koordinierung von strategischen Kooperationen (Wer hat Kofermen-
te, wer braucht welche? wer hat Gülle wer braucht welche?) – dabei Vermeidung von 
„Gülletourismus“ 

Ø Beratung bei der Investitionsoptimierung (neues EEG – Tricks und Stolpersteine er-
kennen) 

Ø Entwicklung und Unterstützung bei der Erstellung von (innovativen) Finanzierungs-
konzepten 

Ø Unterstützung und Beratung bei Verhandlungen mit Banken 
Ø Beratung bei der Beschaffung von Fördermitteln 
Ø Zusammenarbeit mit Genehmigungsbehörden und Energieversorgern – dadurch Be-

schleunigung von Verfahren und Verhandlungen. 
Ø Nachbarschaftshilfe und Erfahrungsaustausch beim Bau und Betrieb der Anlage 
Ø Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit – Biogasmarketing – den Kritikern den Wind 

aus den Segeln nehmen 
Ø Aufbau von Beteiligungsgesellschaften 

Optionen 
Ø Initiierung einer Energieagentur Altmark 
Ø Erstellung eines Leitfadens „Aufbau von Investorennetzwerken“ 
Ø Start der Initiative „Die Altmark – eine Region voller Energie“ 

 
Projektträger Auskunft erteilt: 
Energielandschaften e. V. Energielandschaften e. V.; AÖC-Berlin 

Eigentümer Kosten des Projektes 
 �  90.000 im ersten Jahr danach selbsttragend 
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Realisierungszeitraum 
Start: jederzeit möglich 
Dauer: ca. 15 Monate 

Förderprogramme 
Bundeswettbewerb „REGIONEN-AKTIV“ oder im Rahmen 
eines ILEK 

Erwartete Effekte 

Ø Nach Initiierung des Netzwerkes signifikante Erhöhung der Anzahl von Biogasanlagen 
in der Altmark 

Ø Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Betreibens von Biogasanlagen 
Ø Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen, welche die Wartung der Anlagen durch-

führen – Bildung von exportfähigem Know-how 
Ø Vermehrte Nutzung der Abwärme des Stromerzeugungsprozesses und dadurch Er-

höhung der Wertschöpfung 
Ø Netzwerkstrukturen auch für weitere Projekte (z.B. Photovoltaikanlagen) nutzbar 
Ø Aufbau einer Fördermittel unabhängigen Energieagentur 
Ø Start der Initiative: „Altmark – eine Region voller Energie“ – Vision: Im Jahre 2020 wird 

in der Altmark soviel erneuerbare Energie erzeugt, dass damit theoretisch sämtliche 
Haushalte in der Altmark versorgt werden könnten. 

 
Beurteilung der Machbarkeit 
Sehr gut 

Priorität 
hoch 

Nachhaltigkeit gesichert Konform mit dem regionalen Leitbild 
erfolgsabhängig Ja 

 

Handlungsbedarf (nächste Schritte): 

Einreichung des Fördermittelantrages durch den Projektträger (Energielandschaften e.V.) 
beim Regionalmanagement oder einem anderen Fördermittelgeber 
Aufbau der Arbeitsstrukturen mit den in das Netzwerk einzubindenden Teilnehmern (vorwie-
gend landwirtschaftlichen Unternehmen aber auch Biogasanlagenherstellern, Banken, Be-
hörden und Investoren etc.). 
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11 Schlussbetrachtung 

Um die weitere Abwanderung der Bevölkerung aus der Region und den Rückzug der 
Landwirte aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung aufzuhalten, sind in der Altmark beson-
dere Anstrengungen notwendig, die Einführung innovativer Technologien voran zu treiben. 

Die Umsetzung dieser Zielstellung wird dadurch gestützt, da die allgemeinen Rahmenbedin-
gungen der Region so beschaffen sind, dass die Altmark mehrere spezifische Wettbe-
werbsvorteile gegenüber anderen Gebieten aufweist. Leider werden diese spezifischen 
Vorteile gegenwärtig von verschiedenen Stellen in der Altmark nicht erkannt oder zur Kennt-
nis genommen („Betriebsblindheit“). 

Öl lässt sich am effizientesten in den klassischen Ölförderländern fördern, die Son-
ne scheint im nördlichen Afrika häufiger und intensiver als in Sachsen-Anhalt, Han-
dys und Fahrräder werden in China günstiger hergestellt. Biogas lässt sich be-
sonders gut in der Altmark erzeugen. 

Während sich die Rahmenbedingungen insbesondere für die altmärkischen, milchproduzie-
renden Unternehmen in ihrem Hauptgeschäftsfeld, nämlich der Milchproduktion zunehmend 
schwieriger gestalten, bieten sich über die Vergärung der Exkremente und pflanzlicher Sub-
strate in einer Biogasanlage für diese Unternehmen gute Chancen, einen Unterneh-
menszweig aufzubauen, der bei entsprechend professioneller Durchführung eine hohe 
Rentabilität verspricht.  

Der Tierbestand und die Flächengröße vieler in der Altmark ansässiger Unternehmen erhö-
hen diese Chancen zusätzlich, zumal der Einsatz von Biogasanlagen in der Tierhaltung die 
Verringerung der Geruchs- und Methanemissionen und damit weitere positive Umwelteffekte 
bewirkt und dazu beitragen kann, dass sich dadurch das Image der Branche verbessert. 

Im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes auch im Hinblick auf zielgerichtete und Re-
gionen spezifische Förderschwerpunkte sind daher Maßnahmen umzusetzen, welche die 
Landwirtschaft allgemein und die Tierhaltung im Besonderen darin unterstützen, sich an der 
Erzeugung von landwirtschaftlichem Biogas zu beteiligen.  

Schnelle und umfassende sowie unabhängige Weiterleitung von Information über die neues-
ten Entwicklungen sowie Beratung für die kapitalschwächeren Betriebe sollten dabei neben 
der Weiterbildung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Erarbeitung von Wärmenutzungskonzep-
ten die Schwerpunkte bilden. 

Aus Sicht der Gutachter können folgende Entwicklungstendenzen die zukünftige nutzung 
von Biogas in der Altmark bestimmen: 

1. Biogas ist unter EEG-Bedingungen rentabler als die Milchproduktion. 
 Der Einsatz der Gülle in einer Biogasanlage ist für eine Übergangszeit rentabler als 

z. B. die Erzeugung von Milch. Dies führt dazu, dass einige Unternehmen die Tier-
haltung aufgeben und anstatt Futter anzubauen vorrangig für die Biogasanlage pro-
duzieren. Außerdem wird es Betriebe geben, die über die guten Erlöse aus der 
Stromerzeugung Verluste aus der Tierhaltung ausgleichen. 

2. Ausbau der Biogaserzeugung muss bald erfolgen. 
Die Anzahl der Biogasanlagen wird sich in der Altmark bis zum Jahr 2007 etwa ver-
doppeln. Die installierte Leistung könnte sich vervierfachen. Das ist viel zu wenig. 
Hierfür stehen drei Gründe. 
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·  Die sichere und hohe Vergütung ist an das EEG gebunden, deren Fortführung 
nach einem Regierungswechsel 2006 von Experten in Frage gestellt wird und 
dann die Rahmenbedingungen zum Ausbau der Biogaserzeugung (wesentlich) 
verschlechtert. 

·  Das vorhandenen Potenzial wird viel zu gering ausgeschöpft. 
·  Die Nichtausschöpfung der Möglichkeiten zur Stabilisierung der Tierproduktion 

aus den zusätzlichen Einnahmen der Biogaserzeugung werden den Rückgang 
der Tierproduktion beschleunigen. 

3. Der Ausbau braucht externe Hilfe für die Landwirte 
 Wird diese Entwicklung nicht durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und Einbe-

ziehung der Bevölkerung begleitet, werden sich vermehrt Initiativen gegen die An-
siedlung von Biogasanlagen bilden. 

5. Die Biogaserzeugung wird die Agrarstruktur verändern 
 Energiefruchtfolgen werden den klassischen Getreideanbau insbesondere auf 

den besseren Böden verdrängen. Neben Mais werden dann auch Sonnenblumen, 
Zuckerhirse, Hanf, Senf, Phacelia oder Erbsen eingesetzt, so dass die Befürchtun-
gen einer Monokultur der Energiepflanze Mais nicht eintreten werden.78 

 In der Altmark werden in einigen Jahren mehr als 15 % der LF für den Anbau von 
Energiepflanzen verwendet. 

6. Höhere Stromausbeute durch Neuzüchtungen von Energiepflanzen und Ener-
giefruchtfolgen 

 Der entscheidende Schub für eine Erhöhung der Stromausbeute aus landwirtschaft-
lichen Rohstoffen wird in den nächsten Jahren nicht nur durch verbesserte Anlagen-
technik sondern insbesondere durch Zuchtfortschritte von extra für die Energieer-
zeugung gezüchteter Kultursorten und dem Einsatz von „speziellen Energiefruchtfol-
gen“ (Zweikulturnutzung) erfolgen. Durch diese Entwicklungen werden die degressiv 
rückläufigen Einspeisegarantien mehr als kompensiert und die Erzeugung von Bio-
gas für die Betreiber von Biogasanlagen zum wirtschaftlichsten Unternehmenszweig 
avancieren. 

 Von dieser Entwicklung werden besonders die Standorte profitieren, auf denen die 
Wasserversorgung der Pflanzen über die gesamte Vegetation optimal gewährleistet 
ist. Auf diesen Standorten erscheint eine Verdopplung der derzeitigen Gasausbeute 
pro Flächeneinheit binnen weniger Jahre möglich. 

7. Neue betriebswirtschaftliche Konstruktionen ermöglichen Stabilität und Ren-
tabilität 

 Fläche wird knappster Faktor. Pacht- und Substratpreise (insbes. Mais) werden 
steigen. 

 Der Anteil der im Contracting-Verfahren erstellten Biogasanlagen wird zunehmen, 
da kapitalkräftige Investoren die Attraktivität der Branche erkannt haben und sich für 
diese eine Investition in eine Biogasanlage auch dann lohnt, wenn den Landwirten 
bessere Konditionen als bisher eingeräumt werden. Durch die verbesserten Konditi-
onen wiederum sind mehr Landwirte bereit Rohstoffe für die Vergärung anzubauen. 

8. Nach Auslaufen des EEG gelten andere Rentabilitätsgrundsätze 
Für die „Nachzügler“ – also diejenigen die nach 2007 in die Biogastechnologie 
einsteigen-  wird der Einsatz von Biogas als Treibstoff für Landmaschinen zuneh-
mend interessanter. 
Nach Auslaufen des EEG, bzw. der darin garantierten Einspeisevergütungen für 
Biogasstrom wird die Biogasproduktion insbesondere dann rentabel sein, wenn die 

                                                
78 Scheffer, K., 2004 in: Im Kessel Buntes von Bensmann, M., in: Neue Energie, 08/2004, S. 50. 
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Biogaserzeuger im Rahmen von Netzwerken, die bereits Heute gegründet werden 
können, ihren Strom gemeinsam in Form von Regelenergie79 vermarkten. 

                                                
79  Elektrische Energie ist wirtschaftlich nicht in nennenswerten Mengen speicherbar, ihre Erzeugung muss 
zu jedem Zeitpunkt genau dem Verbrauch entsprechen. Diese genaue Abstimmung von Erzeugung und Entnah-
me gewährleistet nicht jeder einzelne Versorger und Händler, da ihm z.B. Speichermöglichkeiten (Gasbehälter, 
Talsperren etc.) nicht zur Verfügung stehen. Durch die Vernetzung der Stromübertragungsnetze fast aller konti-
nental europäischer Staaten (UCTE = Union pour la Coordination du Transport de l’Electricite) werden Ungleich-
gewichte zwischen Stromangebot und Nachfrage beispielsweise nach einer Störung (Kraftwerksausfall, Unwetter 
oder auch unvorhersehbarer Vorbrauchsanstieg) europaweit in sekundenschnelle ausgeglichen bzw. geregelt. 
Die Regelung läuft in einem dreistufigen Verfahren ab, welches sowohl automatisch als auch über telefonische 
Abfragen geschieht. Stromanbieter, die sich über vertragliche Regelungen gegenüber den Übertragungsnetz-
betreibern (ÜNB) verpflichtet haben den Strom binnen Sekunden oder Minuten bei Bedarf zur Verfügung zu stel-
len, erhalten für die Bereitstellung dieser sogenannten Regelenergie einen erhöhten Preis, der zuvor mit den 
Stromversorgungsunternehmen vereinbart wurde. Der erhöhte Preis entsteht auf Grund der Kosten, die eine 
kurzfristige Regelung der Strommengenerzeugung verursacht.Zur Einspeisung bedarf es allerdings einem Min-
deststromangebot von ca. 30 MW, welches durch den Zusammenschluss und die computergesteuerte Einspei-
sung mehrere Biogasanlagen bzw. BHKWs erreicht werden kann.Prinzipiell sind kleinere Kraftwerke besser, d.h. 
demnach auch kostengünstiger in der Lage die erzeugte Strommenge zu steuern. 
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Ergänzungsseite 

Nach der Änderung des EEG hat sich bundesweit die Nachfrage nach Biogasanlagen er-
höht. In Verbindung mit der zunehmend besser werdenden Qualität der einzelnen Anlagen-
komponenten haben sich dadurch die Investitionskosten teilweise deutlich erhöht. Die Gut-
achter gehen davon aus, dass dieser Anstieg ein vorrübergehender Trend ist und mittel- bis 
langfristig die Preise wieder fallen und „große“ Anlagen wieder unter 3.000 � /KW installierter 
Leistung zu erstehen sind. 

Zudem ist bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Biogasanlage in jedem Fall darauf zu 
achten, dass die Kosten für Wartung und Reparatur sowie die Rückbaukosten nach Still-
legung der Anlage berücksichtigt werden. Für technisch versierte Betreiber ist die Eigenwar-
tung in der Regel kostengünstiger als die Fremdwartung Während bei der Planung für die 
Eigenwartung mit Kosten von 0,4 Ct pro kWh erzeugtem Strom kalkuliert wird (ohne Lohnan-
satz), ist bei Abschluss eines Vollwartungsvertrages mit ca. 1,4 Ct/kWhel zu rechnen.80 Wer 
bei der Investitionsplanung die Reparaturkosten für die Fermentertechnik (Rührwerke ectr.) 
und das BHKW 3% der Investitionskosten/Jahr ansetzt, ist in jedem Fall auf der sicheren 
Seite.81 

Wartungs- und Reparaturkosten des BHKW lassen sich durch elektronische Motorkontrolle 
und -regelung minimieren, insbesondere bei Schwankungen der Gasqualität und -menge 
durch Kofermentationsbetrieb, sprich durch eine sich ändernde Substratzusammensetzung. 

Nach Bundesbaugesetz müssen Landwirtschaftliche Anlagen, die im Außenbereich – also 
abseits der Höfe - errichtet werden, bei einer nicht mehr vorhandenen Nutzung zurückgebaut 
werden. Betroffen davon sind nicht nur Scheunen oder Ställe und Siloanlagen sondern auch 
Biogasanlagen. Für den Rückbau einer durchschnittlichen Biogasanlage mit 300 KW Leis-
tung müssen rund 100 000 Euro Rückbaukosten veranschlagt werden. Vor allem die bis zu 
1000 Quadratmeter großen Siloplatten, auf denen Mais und Grassilage gelagert werden, 
müssten im Falle eines Rückbaus aufwändig entfernt werden.82 

                                                
80 Eine beispielhafte Checkliste für die Finanzierung einer Biogasanlage findet sich unter: http://www.carmen-

ev.de/dt/hintergrund/biogas/checklistebiogas.pdf 
81 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft et Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe, 2004: Handreichung Biogasgewinnung und –nutzung, S. 208. 
82  http://www.wendland-net.de/region/index.php3?ID=r3.um4ck4d6 
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13 Anlagen 
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Anlage 1 

Ausgewählte Kennzahlen zur Biogaserzeugung in der Altmark83 – Stand 2004 
Parameter  Wert 
Einwohnerzahl Landkreis Stendal: 137.000 

Altmarkkreis Salzwedel: 100.000 
Altmark gesamt: 237.000 

Fläche Altmark (LK SDL und SAW) 471.524 ha 

Landwirtschaftliche Nutzfläche  gesamt: ca. 274.000 ha = ca. 58 % 
davon Ackerland: ca. 202.000 ha 
davon Grünland: ca.    72.000 ha = ca. 26 % 
der LF 

Landwirtschaftliche Nutztiere in der Altmark 132.196 GV => 31 % von LSA 
Veränderung geg. 2001: minus 4 % 

Anzahl Standorte mit mehr als 100 GV ca. 250 

Anzahl Biogasanlagen/ installierte Leistung  

Flächenertrag Mais in der Altmark Durchschnitt: 30 t FM/ha 

wirtschaftl. Biogaspotenzial aus Exkremen-
ten, Futterresten und Einstreu in der Altmark 

900 TJ/a      =    250.000 MWh/a 

wirtschaftl. Biogaspotenzial aus Ernterück-
ständen 

130 TJ/a      =      36.100 MWh/a 

wirtschaftl. Biogaspotenzial aus Mais 3.919 TJ/a   = 1.088.640 MWh/a  bei einer An-
baufläche von 27.000 ha 0 ca. 10 % der LF 

elektrischer Wirkungsgrad eines BHKW: ca. 33 % 

1 m³ Biogas 6,3 kWh 

1 Kilowattstunde [kWh] 1 kWh 3 600 000 J = 3,6 MJ 

Biogasausbeute Mais  200 m³/t FM bei 300 dt/ha => 6.000m³/a => 
6.000 m³/ha x 6,3 kWh/m³ = 37.800 kWh/ha 

Stromerlös Mais 37.800 kWh/ha x 0,16 � /kWh  / 3= 2016 � /ha 

Einkauf Mais  
Einkauf Roggen  

22,00 � /t 
95,00 � /t 

Biogasausbeute Rind 25 m³/t Gülle bei 6,3 kWh/m³ = 157,5 kWh/t 
Gülle 

  

Stromerzeugung Rind 1 GVRind => 0,05 t Gülle/Tag =>1,25 m³ Bio-
gas/Tag => 7,8 kWh/Tag x 0,33 el. Wirkungs-
grad => 2,5 kWhel/Tag x GV 

Stromerlös Rind 2,5 kWhel/Tag x 300 Tage x 0,16 � /kWh = 120 
� /Jahr 

  

  

  

  

  
 
 

                                                
83 Die Berechnungen beruhen auf Durchschnittsangaben, die nicht auf jeden Einzelfall übertragbar sind. 
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Tabelle 12: Beispielhafte und nicht rechtsverbindliche Liste von Stoffen, die zum Bezug des 
NawaRo-Bonus berechtigen. 

Positivliste Negativliste 
Kot und/oder Harn 

Kot und/oder Harn einschließlich Einstreu von Nutztieren, vom 
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder von anderen landwirt-
schaftlichen Betrieben, sofern nach Ansicht der zuständigen Be-
hörden keine Gefahr der Verbreitung einer schweren übertragba-
ren Krankheit besteht. 
 
Nutztiere sind Tiere die von Menschen gehalten, gemästet oder 
gezüchtet und zur Erzeugung von Lebensmitteln (wie Fleisch, 
Milch und Eiern) oder zur Gewinnung von Wolle, Pelzen, Federn, 
Häuten oder anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs genutzt 
werden. 
 
Nutztiere sind dem entsprechend: Rinder, Schweine, Schafe, 
Ziegen, Geflügel, ... 

Kot und/oder Harn einschließlich Einstreu von Heimtieren. 
 
Heimtiere sind Tiere von Arten, die normalerweise von Menschen 
zu anderen Zwecken als zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken 
gefüttert und gehalten, jedoch nicht verzehrt werden. 
 
Heimtiere sind dementsprechend: 
Pferde !!, Zoo- und Zirkustiere, ... 
 

Schlempe 
Schlempe aus einer landwirtschaftlichen Brennerei, für die nach § 
25 des Gesetzes über das Branntweinmonopol keine anderweitige 
Verwertungspflicht besteht. 
 
Landwirtschaftliche Brennereien können als Einzelbrennerei oder 
als Gemeinschaftsbrennerei betrieben werden. 
Eine Einzelbrennerei muss folgende Bedingungen erfüllen: 
Die Brennerei muss mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ver-
bunden sein (Brennereiwirtschaft). Brennerei und Landwirtschaft 
müssen für Rechnung desselben Besitzers betrieben werden. 
In der Brennerei dürfen nur Kartoffeln und Getreide verarbeitet 
werden. 
Die Rückstände des Brennereibetriebes müssen restlos an das 
Vieh der Brennereiwirtschaft verfüttert werden. Aller Dünger, der 
während der Schlempefütterung anfällt, muss auf den Grundstü-
cken der Brennereiwirtschaft verwendet werden. Die Verpflichtung 
zur Schlempe- und Düngerverwertung entfällt, wenn in der Bren-
nerei während des Betriebsjahres überwiegend Rohstoffe verar-
beitet werden, die selbstgewonnen sind. 
Für Gemeinschaftsbrennereien gelten sinngemäß dieselben Be-
dingungen. 

Schlempe aus nicht landwirtschaftlichen Brennereien und Bio-
ethanolfabriken. 
 

Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, 
die in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben anfallen 

Ganzpflanzen, die keiner weiteren als der zur Ernte, Konservie-
rung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung 
oder Veränderung unterzogen wurden. 
In Form von Grüngut, Silage oder Trockengut können dies sein: 
Der Aufwuchs von Wiesen und Weiden, Ackerfutterpflanzen ein-
schließlich als Ganzpflanzen geerntete Getreide, Ölsaaten oder 
Leguminosen, ... 
Nicht aufbereitete Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen, 
Schnittblumen, ... 
 
Pflanzenbestandteile, die keiner weiteren als der zur Ernte, Kon-
servierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbe-
reitung oder Veränderung unterzogen wurden. 
 
In Form von Grüngut, Silage oder Trockengut können dies sein: 
Körner, Samen, Corn-Cob-Mix , Knollen, Rüben, Obst, Gemüse, 
....Kartoffelkraut, Rübenblätter, Stroh 

Ganzpflanzen, die einer weiteren als der zur Ernte, Konservie-
rung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung 
oder Veränderung unterzogen wurden. 
Beispiele dafür sind: 
Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen, Schnittblumen, die zur wei-
teren Vermarktung getrocknet wurden, aussortierte Kartoffeln. 
 
Pflanzenbestandteile, die einer weiteren als der zur Ernte, Kon-
servierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbe-
reitung oder Veränderung unterzogen wurden.  
Beispiele dafür sind: 
Getreideabputz, Rübenkleinteile und Rübenschnitzel als Neben-
produkt der Zuckerproduktion, Gemüseabputz, Kartoffelschalen, 
Pülpe, Treber, Trester, Presskuchen, Extraktionsschrote ... 

Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, 
die im Rahmen der Landschaftspflege anfallen 

(auch bei Gemeinden o.ä.) 
Beispiele sind Grünschnitt aus der Landschaftspflege, 
kommunaler Grasschnitt, Grünschnitt von Golf- und Sportplätzen 
sowie Privatgärten, u.ä.. 

 

Quelle:  Fachverband Biogas e.V. in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Institut für Agrarökonomie, München; Ergänzt gegenüber der 1. Fassung 
vom 9.6.2004, Stand 1.1.2005 unter: 
www.godis.de/fvb_datenbank/file/notmember/fach/A_daCostaGomez_Jan05.pdf 
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Tabelle 13:  Langfristiges Nutzungspotenzial erneuerbarer Energien für die Strom- und 
Wärmeerzeugung sowie den Kraftstoffverbrauch in Deutschland 

Stromverbrauch Nutzung 2003 
(TWh) 

mögliche zukünftige Nutzung pro 
Jahr (TWh/a) 

Wasserkraft 20,4 24 

Windenergie   

an Land 18,4 55 

auf See - 110 

Biomasse 7,1 60 

Photovoltaik 0,32 105 

Geothermie - 200 

Summe 46,3 554 
Anteil bezogen auf den  
Bruttostromverbrauch 2003/2004  

7,9 % bzw. 10 % 94 % 

Wärmeerzeugung   

Biomasse 57 200 

Geothermie 2 330 

Solarthermie 2 290 

Summe 61 820 
Anteil bezogen auf den Endener-
gieverbrauch für Wärme 2002  

  

für Wärme 4,1 % 55 % 

Kraftstoffe   

Biomasse 7 60 

Summe 7 60 

Anteil bezogen auf den Kraft-
stoffverbrauch 2003 

0,9 % 8 % 

Anteil bezogen auf den End-
energieverbrauch 

4,4 % 56 % 

Quellen: Arbeitsgemeinschaft DLR, ifeu, WI; Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut, FhG-Umsicht, 
IE, ifeu, izes, TU Berlin, TU Braunschweig, TU München in: 
http://www.bmu.de/files/energieforschung_daten_fakten.pdf 
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